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Verordnung 

über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe 
(Anlagenverordnung – VAwS)1

 
Vom 18.01.2006 

Auf Grund des Art. 37 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 4 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juli 1994 (GVBl S. 822, BayRS 753-1-UG), zuletzt geändert 
durch Art. 24 des Gesetzes vom 26. Juli 2005 (GVBl S. 287), erlässt das Bayerische Staatsministeri-
um für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz folgende Verordnung: 
 
 
 Inhaltsübersicht 
 

Erster Teil 
 

Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1 Anwendungsbereich 
§ 2 Begriffsbestimmungen 
§ 3 Grundsatzanforderungen 
§ 4 Allgemeine Anforderungen an Anlagen, Anforderungen an bestimmte Anlagen 
§ 5 Allgemein anerkannte Regeln der Technik 
§ 6 Gefährdungspotenzial, Gefährdungsstufen 
§ 7 Weitergehende Anforderungen, Ausnahmen 
§ 8 Allgemeine Betriebs- und Verhaltensvorschriften – Anzeigepflicht 
§ 9 Anlagen in Schutzgebieten und Überschwemmungsgebieten 
§ 10 Anlagenkataster 

 
 

Zweiter Teil 
 

Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe 
 

Abschnitt I 
 

Anlagen einfacher oder herkömmlicher Art 
 
§ 11 Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender flüssiger und gasförmi-

ger Stoffe 
§ 12 Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender fester Stoffe 
 

Abschnitt II 
 

Eignungsfeststellung und Bauartzulassung 
 
§ 13 Verfahren 
§ 14 Voraussetzungen für Eignungsfeststellung und Bauartzulassung 
§ 15 Eignungsfeststellung und andere behördliche Entscheidungen 
§ 16 Vorzeitiger Einbau 
 
 

 
1Diese Verordnung dient in Teilen auch der Umsetzung der Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 12. Dezember 1991 

zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen (ABl EG Nr. L 375 S. 1), 
geändert durch Art. 3 der Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Sep-
tember 2003 (ABl EG Nr. L 284 S.1) 
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Anhang 1: Allgemeine Anforderungen an Anlagen 

Anhang 2: Besondere Anforderungen an oberirdische Anlagen zum Umgang mit wassergefährden-
den flüssigen Stoffen 

Anhang 3: Besondere Anforderungen an Anlagen zum Verwenden wassergefährdender Stoffe im 
Netzbereich von Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
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Anhang 5: Besondere Anforderungen an Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle, 
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Vorbemerkung 
 
A. Gleichwertigkeitsklausel   
Soweit in diesen Verwaltungsvorschriften auf technische Regelungen für handelbare Produkte verwiesen 
wird, ist zu beachten, dass Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, die diesen Regelungen nicht 
entsprechen, als gleichwertig behandelt werden, wenn mit ihnen das geforderte Sicherheitsniveau gleicher-
maßen dauerhaft erreicht wird. 
 
B. Aufhebung bestehender Verwaltungsvorschriften   
Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen vom 
22. Januar 1997 (AllMBl S. 149) in der Fassung der Berichtigung (AllMBl S. 191) und Nr. II der Bekanntma-
chung des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz vom 20. No-
vember 2006 (AllMBl S. 589) werden aufgehoben. 
 
C. Zuständigkeiten   
Fachlich und rechtlich zuständig für den Vollzug der VAwS und dieser Verwaltungsvorschrift sind die Kreis-
verwaltungsbehörden. Sie holen in den Fällen der Nr. 13.3 eine fachliche Stellungnahme des Landesamtes 
für Umwelt ein. 
 
D. Zitierweise   
Die Nummerierung der Verwaltungsvorschriften zum Text der VAwS entspricht der Paragrafenfolge der 
VAwS, die Nummerierung zu den Anhängen der dort im jeweiligen Anhang vorgegebenen Nummernfolge. 
Die Verwaltungsvorschrift wird mit Nr. ... VVAwS, Nr. ... zu Anhang ... VVAwS bzw. Anlage ... VVAwS zitiert, 
die VAwS mit § ... VAwS bzw. Nr. ... Anhang ... VAwS.  Die Verwaltungsvorschrift ist kein in sich geschlos-
senes Regelwerk, sondern ergänzt (vgl. § 4 Abs. 2, § 5 und § 19 Abs. 7 VAwS) oder erläutert zum Zweck 
einheitlicher Anwendung die VAwS mit ihren Anhängen. VAwS, Anhänge und Verwaltungsvorschrift mit dem 
dort genannten technischen Regelwerk sind deshalb als Einheit zu betrachten und im Einzelfall nebeneinan-
der anzuwenden.  Zu einzelnen Paragrafen bzw. Nummern in den Anhängen enthält diese Verwaltungsvor-
schrift keine Regelung; sie werden jedoch bei der fortlaufenden Nummerierung berücksichtigt.  Die Angabe 
von Paragrafen ohne nähere Bezeichnung bezieht sich auf die VAwS, die Angabe von Nummern ohne nähe-
re Bezeichnung auf die Verwaltungsvorschrift. 
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Erster Teil 
Allgemeine Vorschriften 

 
§ 1 

Anwendungsbereich 
 
1Diese Verordnung gilt für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen nach § 19g Abs. 1 
und 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG), ausgenommen oberirdische Anlagen mit maßgebenden Volu-
mina bzw. Massen nach § 6 Abs. 3 von nicht mehr als 0,2 m3 bzw. 0,2 t außerhalb von Schutzgebie-
ten. 2Für die nach Satz 1 vom Anwendungsbereich der Verordnung ausgenommenen Anlagen entfällt 
die Anzeigepflicht nach Art. 37 Abs. 1 BayWG, die Eignungsfeststellungspflicht nach § 19h Abs. 1 
WHG, die Fachbetriebspflicht nach § 19i Abs. 1 WHG und die Prüfpflicht nach § 19i Abs. 2 Satz 3 
WHG. 3Auf Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle und Silagesickersäften und auf An-
lagen zum Lagern von Festmist sind nur die §§ 3, 4, 7, 8, 9, 20 und 25 Abs. 1 anzuwenden. 
 
 
1. Anwendungsbereich 
1.1  Der Anwendungsbereich dieser Verwaltungsvorschrift erstreckt sich auf Anlagen zum Umgang mit was-
sergefährdenden Stoffen nach § 19g Wasserhaushaltsgesetz (WHG). Die nach § 19g Abs. 1 und 2 WHG 
unterschiedlichen Anforderungen sind in der VAwS berücksichtigt. Ausgenommen vom Anwendungsbereich 
sind oberirdische Anlagen mit maßgebenden Volumina bzw. Massen von bis zu 200 l bzw. kg außerhalb von 
Schutzgebieten im Sinn von § 2 Abs. 1 Nr. 25. Für diese Anlagen unterhalb der Bagatellgrenze gelten je-
doch der Besorgnisgrundsatz bzw. der Grundsatz des bestmöglichen Schutzes des § 19g WHG und die 
allgemein anerkannten Regeln der Technik weiterhin.  
1.2  Anlagen zur Lagerung von Silage zur Futtermittelbereitung und Anlagen zur Lagerung von Biomasse 
sind keine Anlagen nach § 19g Abs. 1 und 2 WHG und werden somit von der VAwS nicht erfasst. Silage und 
Biomasse sind anders als Sickersaft keine wassergefährdenden Stoffe im Sinn des § 19g Abs. 5 WHG. 
1.3  Für den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen außerhalb des Regelungsbereichs von Anlagen im 
Sinn von § 19g WHG und für den Umgang mit nicht wassergefährdenden Stoffen gelten die §§ 1a, 26 und 
34 WHG. Ist die Besorgnis einer Gewässerverunreinigung in diesen Fällen gegeben, so hat die zuständige 
Kreisverwaltungsbehörde aufgrund der genannten Vorschriften in Verbindung mit Art. 68 Abs. 3 Bayerisches 
Wassergesetz (BayWG) die erforderlichen Maßnahmen zu veranlassen. 
1.4  Die wasserrechtlichen Vorschriften stehen gleichrangig neben den Vorschriften anderer Rechtsbereiche, 
insbesondere des Anlagen-sicherheits- und Arbeitsschutzrechts, des Immissionsschutz-, des Abfall-, des 
Berg- und des Baurechts. Die materiellen Anforderungen der einschlägigen Rechtsbereiche sind deshalb 
nebeneinander anzuwenden. Gesonderte Anforderungen nach wasserrechtlichen Vorschriften sind entbehr-
lich, wenn die nach den anderen Rechtsbereichen einzuhaltenden Anforderungen bereits den Besorgnis-
grundsatz des § 19g Abs. 1 WHG bzw. den Grundsatz des bestmöglichen Schutzes nach § 19g Abs. 2 WHG 
erfüllen. 
 
 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

 
(1) Im Sinn dieser Verordnung sind 

 
1. Anlagen: 

selbstständige und ortsfeste oder ortsfest benutzte Funktionseinheiten, die nicht lediglich 
kurzzeitig oder an ständig wechselnden Orten eingesetzt werden; betrieblich verbundene un-
selbstständige Funktionseinheiten bilden eine Anlage, 

2. unterirdische Anlagen oder Anlagenteile: 
Anlagen oder Anlagenteile, wenn sie vollständig oder teilweise im Erdreich eingebettet und 
nicht leicht einsehbar sind; sind nicht leicht einsehbare Anlagen oder Anlagenteile in Bauteilen 
verlegt, so sind sie unterirdisch, soweit das Bauteil im Erdreich eingebettet ist, 

3. leicht einsehbare Anlagen oder Anlagenteile: 
Anlagen und Anlagenteile, die von außen auf Beschädigungen und Undichtheiten ihrer Wan-
dungen durch Inaugenscheinnahme kontrolliert werden können; Auffangvorrichtungen sind 
auch dann leicht einsehbar, wenn sie von innen auf Beschädigungen und Undichtheiten durch 
Inaugenscheinnahme kontrolliert werden können, 
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4. oberirdische Anlagen oder Anlagenteile: 
Anlagen oder Anlagenteile, die nicht unterirdisch nach Nr. 2 sind, Anlagen oder Anlagenteile in 
leicht einsehbaren oder begehbaren unterirdischen Räumen, Rohrleitungen verlegt in einem 
begehbaren unterirdischen Schutzrohr oder Schutzkanal, 

5. Lagern: 
das Vorhalten von wassergefährdenden Stoffen zur weiteren Nutzung, Abgabe oder Entsor-
gung, 

6. Abfüllen: 
das Befüllen oder Entleeren von Behältern oder Verpackungen mit wassergefährdenden Stof-
fen, 

7. Umschlagen: 
das Laden und Löschen von Schiffen sowie das Be- und Entladen von Transportmitteln mit 
Behältern oder Verpackungen, Umladen von wassergefährdenden Stoffen in Behältern oder 
Verpackungen von einem Transportmittel auf ein anderes, 

8. Herstellen: 
das Erzeugen, Gewinnen und Schaffen von wassergefährdenden Stoffen, 

9. Behandeln: 
das Einwirken auf wassergefährdende Stoffe, um deren Eigenschaften zu verändern, 

10. Verwenden: 
das Anwenden, Gebrauchen und Verbrauchen von wassergefährdenden Stoffen unter Ausnut-
zung ihrer Eigenschaften, 

11. wassergefährdende Stoffe im Arbeitsgang: 
wenn sie hergestellt, behandelt oder verwendet werden, 

12. Rohrleitungen: 
feste oder flexible Leitungen zum Befördern wassergefährdender Stoffe; flexible Rohrleitungen 
sind solche, deren Lage betriebsbedingt verändert wird, insbesondere Schlauchleitungen und 
Rohre mit Gelenkverbindungen; zu den Rohrleitungen gehören außer den Rohren insbesonde-
re auch die Formstücke, Armaturen, Flansche und Dichtmittel, 

13. Abfüllsicherungen: 
Einrichtungen, die den Füllvorgang durch Schließen der Absperreinrichtung am Behälter (auch 
eines Tankfahrzeugs), aus dem abgefüllt wird, unterbrechen, 

14. Leckschutzauskleidungen: 
flexible oder steife, der Behälterform angepasste Einlagen, die dazu bestimmt sind, mit einer 
vorhandenen Behälterwand einen Überwachungsraum zur Kontrolle durch ein Leckanzeigege-
rät zu bilden, 

15. Abdichtungsmittel: 
Werkstoffe oder Bauteile wie Beschichtungen oder Auskleidungen mit ihren Fügestellen, die 
dazu bestimmt sind, Behälter oder Auffangvorrichtungen gegen ein Durchdringen der infrage 
kommenden wassergefährdenden Stoffe beständig auszubilden, 

16. Auffangvorrichtungen: 
flüssigkeitsdichte bauliche Einrichtungen und Räume von Gebäuden (Auffangräume) und flüs-
sigkeitsdichte Bauteile (Auffangwannen), die dazu bestimmt sind, aus Behältern oder Rohrlei-
tungen auslaufende wassergefährdende Stoffe aufzunehmen, und flüssigkeitsdichte Ableitflä-
chen, die dazu bestimmt sind, aus Behältern oder Rohrleitungen ausgelaufene wassergefähr-
dende Stoffe in Auffangvorrichtungen abzuleiten, 

17. Lageranlagen: 
Einrichtungen, die dem Vorhalten wassergefährdender Stoffe zur weiteren Nutzung, Abgabe 
oder Entsorgung dienen; dazu gehören auch Flächen einschließlich ihrer Einrichtungen, die 
dem Lagern von wassergefährdenden Stoffen in Transportbehältern und Verpackungen dienen; 
vorübergehendes Lagern in Transportbehältern oder kurzfristiges Bereitstellen oder Aufbewah-
ren in Verbindung mit dem Transport liegen nicht vor, wenn eine Fläche dauernd oder wieder-
holt dem Vorhalten von wassergefährdenden Stoffen dient,  

18. Abfüllanlagen: 
Einrichtungen, die dem Abfüllen wassergefährdender Stoffe dienen; dazu gehören auch Flä-
chen, auf denen wassergefährdende Stoffe von einem Transportbehälter in einen anderen ge-
füllt werden, 

19. Wirkbereiche: 
die vom Zapfventil in Arbeitshöhe betriebsmäßig waagerecht erreichbaren Bereiche zuzüglich 
eines Meters, bei der Befüllung von Lagerbehältern die waagerechte Schlauchführungslinie 
zwischen den Anschlüssen am Tankfahrzeug und am Lagerbehälter zuzüglich beidseitig 2,5 m 
sowie am Tankwagen- und Behälteranschluss im Radius von 2,5 m, 
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20. Abfüllplätze von Abfüllanlagen: 
die Wirkbereiche im Sinn von Nr. 19 zuzüglich der Flächen bis zur Abtrennung von anderen 
Flächen durch Gefälle, Rinnen, Aufkantungen oder Wände sowie Flächen, von denen aus La-
gerbehälter befüllt oder entleert werden, 

21. Tankstellen: 
ortsfeste und ortsfest genutzte Anlagen, an denen flüssige wassergefährdende Kraftstoffe zur 
Versorgung von Fahrzeugen gelagert und abgefüllt werden, 

22. selbsttätige Aufmerksamkeitsüberwachungen: 
Einrichtungen, die nach einer festgelegten Zeit einen Abfüllvorgang durch Schließen der Ab-
sperreinrichtung am ortsfesten Behälter unterbrechen, wenn die Überwachung nicht durch 
wiederkehrende Signalgebung des Personals nachgewiesen ist, 

23. Umschlagsanlagen: 
Einrichtungen, die dem Umschlagen wassergefährdender Stoffe dienen; dazu gehören auch 
Flächen zum Be- und Entladen von Transportmitteln mit Behältern oder Verpackungen von 
wassergefährdenden Stoffen, 

24. Stilllegen: 
das Außerbetriebnehmen einer Anlage mit restloser Entfernung aller wassergefährdenden Stof-
fe; dazu gehört nicht die bestimmungsgemäße Betriebsunterbrechung, 

25. Schutzgebiete: 
25.1. Wasserschutzgebiete nach § 19 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 WHG; ist die weitere Schutzzone unterteilt, 

so gilt als Schutzgebiet nur deren innerer Bereich, 
25.2. Heilquellenschutzgebiete nach Art. 40 BayWG, 
25.3. Gebiete, für die eine Veränderungssperre zur Sicherung von Planungen für Vorhaben der Was-

sergewinnung nach § 36a Abs. 1 WHG erlassen ist, 
26. Überschwemmungsgebiete: 

- Gebiete, die als Überschwemmungsgebiete nach Art. 61e oder Art. 61f BayWG durch 
Rechtsverordnung der Kreisverwaltungsbehörden festgesetzt oder gemäß Art. 61g 
BayWG vorläufig gesichert sind, 

- Gebiete zwischen oberirdischen Gewässern und Deichen oder Hochufern, 
- sonstige Gebiete, bei denen die Gefahr besteht, dass sie bei Hochwasser überschwemmt 

oder durchflossen werden, und 
- Gebiete, die für den Hochwasserabfluss oder die Rückhaltung beansprucht werden, 

27. Heizölverbraucheranlagen: 
private Heizölverbraucheranlagen sowie gewerbliche Heizölverbraucheranlagen, die nach Ab-
füllmenge und -häufigkeit mit privaten Anlagen vergleichbar sind und ausschließlich dem Hei-
zen von Räumen oder dem Erwärmen von Trinkwasser dienen; als Heizölverbraucheranlagen 
gelten auch Notstromanlagen, 

28. Umweltmanagementsysteme: 
Systeme nach der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 des europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. März 2001 über die freiwillige Beteiligung von Organisationen an einem Gemein-
schaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung – EMAS - (ABl EG 
Nr. L 114 S. 1) und gleichwertige Systeme; das Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit 
macht gleichwertige Umweltmanagementsysteme bekannt, 

29. Eigenverbrauchstankstellen mit geringem Verbrauch: 
für die Öffentlichkeit nicht zugängliche Tankstellen, die dafür bestimmt sind, betriebseigene 
Kraftfahrzeuge oder vergleichbare Fahrzeuge und Geräte mit Kraftstoffen zu betanken, und de-
ren max. Jahresverbrauch nicht mehr als 40.000 l beträgt. Sie werden nur vom Betreiber oder 
bei ihm beschäftigten eingewiesenen Personen bedient. 

 
(2) Die Zuordnung von Anlagenteilen zu Anlagen (Anlagenabgrenzung) ist grundsätzlich vom 

Betreiber vorzunehmen. 
 

 
2. Begriffsbestimmungen 
2.1  Abfüll- und Umschlagstellen, die lediglich kurzzeitig oder an ständig wechselnden Orten eingesetzt wer-
den, wie Baustellentankstellen oder mobile Abfüllstellen im Bereich der Land- und Forstwirtschaft, gelten 
nicht als Anlagen nach § 19g WHG und werden damit von der VAwS nicht erfasst. 
2.2  Anlagenteile sind jeweils der für die verwaltungsrechtliche Behandlung maßgebenden Anlage zuzuord-
nen, die den Verfahrenszweck im Sinn des § 2 Abs. 1 Nrn. 5 bis 10 bestimmt. Selbstständige Rohrleitungs-
anlagen zum Befördern wassergefährdender Stoffe innerhalb eines Werksgeländes sind in der Regel nur 
dann anzunehmen, wenn unter keinen Umständen eine Zuordnung zu einer Anlage nach Satz 1 möglich ist. 
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2.3  Bei Lageranlagen nach § 2 Abs. 1 Nr. 17 bilden alle Transportbehälter und Verpackungen zusammen 
eine Anlage. 
2.4  In HBV-Anlagen vorhandene Einrichtungen, die dem gelegentlichen Abfüllen wassergefährdender Stoffe 
in ortsbewegliche Behälter dienen, gelten nicht als Abfüllanlage nach § 2 Abs. 1 Nr. 18. 
2.5  Flächen zum Beladen von Transportmitteln (Ladehilfsmitteln), z. B. Gabelstaplern, innerhalb von Anla-
gen zum Lagern oder Abfüllen sind keine Umschlagsanlagen im Sinn des § 2 Abs. 1 Nr. 23. 
2.6  Das Stilllegen versetzt eine außer Betrieb genommene Anlage in einen Zustand, der künftig die Besorg-
nis einer Gewässerverunreinigung ausschließt.  Dies erfolgt durch: 
– vollständige Entleerung der Anlage,  
– Reinigung der Anlage und  
– den vorsorglichen Abbau von Befüllstutzen an den Anlagenteilen, die nicht ausgebaut werden, oder den 

Abbau oder das Unbrauchbarmachen der Anlage auf andere Weise.   
Soll die Anlage für den Umgang mit nicht wassergefährdenden Stoffen weiter genutzt werden, ist sie gegen 
irrtümliche Benutzung mit wassergefährdenden Stoffen zu sichern. 
2.7  Die Festlegung in § 2 Abs. 1 Nr. 25.1 Halbsatz 2 gilt auch für die Anforderung nach § 19i Abs. 2 Satz 3 
Nr. 2 WHG (verkürzte Prüffristen bei unterirdischer Lagerung nur im inneren Bereich der weiteren Schutzzo-
ne). 
2.8  Gewerbliche Heizölverbraucheranlagen sind mit privaten vergleichbar, wenn sie einen Jahresverbrauch 
von nicht mehr als 100 m3 aufweisen und nicht öfter als fünfmal im Jahr befüllt werden. 
2.9  Die VAwS sieht Erleichterungen vor hinsichtlich Betriebsanweisung, Anlagenkataster, Sachverständi-
genprüfungen und Anzeigepflicht für Betriebe mit EMAS- und vergleichbaren Umweltmanagementsystemen.   
Ein vergleichbares Umweltmanagementsystem liegt vor, wenn −  ein Unternehmen gemäß ISO 14001 von 
einer akkreditierten Zertifizierungsstelle überprüft worden ist, −  neben seinem Zertifikat die Einhaltung fol-
gender zusätzlicher Anforderungen durch eine Selbstverpflichtungserklärung nachweisen kann:  −  kontinu-
ierliche Verbesserung der Umweltschutzleistungen,  −  regelmäßige Information der Öffentlichkeit und  −  die 
Einhaltung aller einschlägigen Vorschriften des Umweltrechts durch einen Zertifizierer auf der Grundlage des 
Dokuments EA-7/04 – Legal Compliance as a Part of accredited ISO 14001:2004 certification der European 
cooperation for  Accreditation bescheinigt wird. 
 
 

§ 3 
Grundsatzanforderungen 

 
Für alle dieser Verordnung unterliegenden Anlagen gelten folgende Grundsatzanforderungen, 

soweit in den nachfolgenden Vorschriften nichts anderes bestimmt ist: 
 
1. Anlagen müssen so beschaffen sein und betrieben werden, dass wassergefährdende Stoffe 

nicht austreten können. Sie müssen dicht, standsicher und gegen die zu erwartenden me-
chanischen, thermischen und chemischen Einflüsse hinreichend widerstandsfähig sein. 

 
2. Undichtheiten aller Anlagenteile, die mit wassergefährdenden Stoffen in Berührung stehen, 

müssen schnell und zuverlässig erkennbar sein. Einwandige unterirdische Behälter sind 
grundsätzlich unzulässig. Satz 2 gilt nicht für Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, 
Gülle und Silagesickersäften und für Anlagen zum Lagern von Festmist mit den besonderen 
Anforderungen in Anhang 5. 

 
3. Austretende wassergefährdende Stoffe müssen schnell und zuverlässig erkannt, zurück-

gehalten und verwertet oder ordnungsgemäß entsorgt werden. Im Regelfall müssen die Anla-
gen mit einem dichten und beständigen Auffangraum ausgerüstet werden, sofern sie nicht 
doppelwandig und mit Leckanzeigegerät versehen sind.  

 
4. Im Schadensfall anfallende Stoffe, die mit ausgetretenen Stoffen verunreinigt sein können, 

müssen zurückgehalten und verwertet oder ordnungsgemäß entsorgt werden. 
 
5. Auffangräume dürfen grundsätzlich keine Abläufe haben. 
 
6. Es ist grundsätzlich eine Betriebsanweisung mit Überwachungs-, Instandhaltungs- und A-

larmplan aufzustellen und einzuhalten. Dies gilt nicht für Anlagen der Gefährdungsstufe A 
und für Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle und Silagesickersäften und für 
Anlagen zum Lagern von Festmist. Die Betriebsanweisung kann bei Vorliegen eines Um-
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weltmanagementsystems durch gleichwertige Unterlagen ersetzt werden, die in dessen 
Rahmen erstellt wurden. Bei Heizölverbraucheranlagen ist anstelle einer Betriebsanweisung 
das amtlich bekannt gemachte Merkblatt „Betriebs- und Verhaltensvorschriften für Betreiber 
von Heizölverbraucheranlagen" an gut sichtbarer Stelle in der Nähe der Anlage bzw. im Heiz-
raum anzubringen. 

 
 
3. Grundsatzanforderungen 
3.1  Beim Lagern wassergefährdender Flüssigkeiten muss die Auffangvorrichtung mindestens die Projektion 
der Lagerbehälter umgeben. 
3.2  Die Grundsatzanforderung nach § 3 Nr. 4 bezieht sich in erster Linie auf die Rückhaltung von Lösch-
wasser und sonstigen Löschmitteln ohne unzulässige Belastung der Abwasseranlagen. Anforderungen an 
die Löschwasserrückhaltung enthält Nr. 8.2 TRwS 779. Die dort in Abs. 6 Satz 2 geforderte Bemessung im 
Einzelfall ist vom Betreiber im Rahmen eines Konzeptes vorzunehmen, das er vorzuhalten hat. Im Konzept 
ist festzulegen, wie im Schadensfall anfallende Stoffe, die mit ausgetretenen Stoffen verunreinigt sein kön-
nen, zurückgehalten und verwertet oder ordnungsgemäß entsorgt werden. 
3.3  Anforderungen an die Betriebsanweisung enthält Nr. 6.2 TRwS 779. Für gleiche Anlagentypen ist eine 
allgemeine, diese Anlagentypen umfassende Betriebsanweisung ausreichend. 
3.3.1 Eine Betriebsanweisung ist entbehrlich,   
– wenn in einem Bescheid, der die Erstellung eines Anlagenkatasters nach § 10 fordert, darauf verzichtet 

wird,  
– wenn sie bei der infrastrukturellen Maßnahme I0 nach Nr. 1.3 Anhang 2 auch aus betrieblichen Anforde-

rungen heraus entbehrlich ist,  
– bei Anlagen der Gefährdungsstufe A und JGS-Anlagen oder  
– wenn gleichwertige Unterlagen im Rahmen eines Umweltmanagementsystems erstellt wurden. 
3.3.2  Sind Betriebsanweisungen auch nach anderen Rechtsvorschriften erforderlich, kann die Betriebsan-
weisung nach § 3 Nr. 6 einbezogen werden, wenn die wasserrechtlich und wasserwirtschaftlich bedeutsa-
men Teile deutlich gekennzeichnet sind. 
3.3.3  Die Betriebsanweisung wird bei Heizölverbraucheranlagen durch das amtlich bekannt gemachte 
Merkblatt nach § 3 Nr. 6 ersetzt, vgl. Anlage 3-1. 
 
 

§ 4 
Allgemeine Anforderungen an Anlagen, 
Anforderungen an bestimmte Anlagen 

 
(1) 1Allgemeine Anforderungen an den Aufbau, die Aufstellung und die Ausrüstung von Anlagen 

enthält Anhang 1. 2Anforderungen für bestimmte Anlagen ergeben sich aus den weiteren Anhängen.  
 

(2) 1Soweit Anforderungen nach Abs. 1 nicht festgelegt sind, kann das Staatsministerium für Um-
welt und Gesundheit für Anlagen, die einem öffentlich-rechtlichen Verfahren unterliegen, durch öf-
fentliche Bekanntmachung Verwaltungsvorschriften erlassen, in denen die für diese Anlagen zu stel-
lenden Anforderungen näher umschrieben werden. 2Dabei sind festzulegen 

 
 
1. allgemeine Schutzmaßnahmen, 
2. besondere Schutzmaßnahmen, 
3. Überwachungsmaßnahmen, 
4. Maßnahmen im Schadensfall. 

 
(3) Soweit in den Anhängen nach Abs. 1 und in den Bekanntmachungen nach Abs. 2 auf allge-

mein anerkannte Regeln der Technik verwiesen wird, ist zu beachten, dass Produkte aus anderen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, die diesen Regelungen nicht entsprechen, als gleichwertig behan-
delt werden, wenn mit ihnen das geforderte Schutzniveau gleichermaßen dauerhaft erreicht wird.  
 
 



 

 

 

- 10 - 

4. Allgemeine Anforderungen an Anlagen, Anforderungen an bestimmte Anlagen 
Die Gleichwertigkeit nach § 4 Abs. 3 ist bei eignungsfeststellungspflichtigen Anlagen im Rahmen der Eig-
nungsfeststellung, ansonsten in den die Eignungsfeststellung ersetzenden Verwaltungsverfahren, vgl. § 15 
und Nr. 15, zu prüfen.  Der Antragsteller hat hierfür in deutscher Sprache mindestens folgende Unterlagen 
zur Verfügung zu stellen:  
– Produktbeschreibung einschließlich Herstellungs- und Überwachungsregeln des Herstellers,  
– Zulassungen oder sonstige behördliche Entscheidungen des Herkunftslandes über die Verwendbarkeit 

des Produkts,   
– Erläuterungsbericht mit Angaben zu den maßgeblichen Rechtsvorschriften des Herkunftslandes,  
– Erklärung des Antragstellers, dass die Anlage oder das Anlagenteil den deutschen Anforderungen 

gleichwertig ist.   
Liegen die genannten Unterlagen vor, ist in der Regel von der Gleichwertigkeit auszugehen. Bei begründe-
ten Zweifeln ist ein Gutachten eines Sachverständigen einzuholen.  
Für die Prüfung der Gleichwertigkeit von Bauprodukten gelten die Vorgaben des Bauproduktengesetzes und 
der Art. 15 ff. BayBO. 
 
 

§ 5 
Allgemein anerkannte Regeln der Technik 

(zu § 19g Abs. 3 WHG) 
 

1Als allgemein anerkannte Regeln der Technik im Sinn des § 19g Abs. 3 WHG gelten insbesondere 
die technischen Vorschriften und Baubestimmungen, die das Staatsministerium für Umwelt und Ge-
sundheit nach Art. 37 Abs. 4 Nr. 1 BayWG durch öffentliche Bekanntmachung eingeführt hat; bei der 
Bekanntmachung kann die Wiedergabe des Inhalts der technischen Vorschriften und Baubestim-
mungen durch einen Hinweis auf ihre Fundstelle ersetzt werden. 2Als allgemein anerkannte Regeln 
der Technik nach Satz 1 gelten auch gleichwertige Baubestimmungen und technische Vorschriften 
anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. 
 
 
5. Allgemein anerkannte Regeln der Technik 
5.1  Allgemein anerkannte Regeln der Technik werden nach § 5 Satz 1 in Anlage 5-1 eingeführt und jährlich 
durch das StMUGV aktualisiert. 
5.2  Gleichwertige Baubestimmungen und technische Vorschriften anderer Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum werden ge-
sondert bekannt gemacht. 
 
 

§ 6 
Gefährdungspotenzial, Gefährdungsstufen 

 
(1) Die Anforderungen an Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, vor allem hin-

sichtlich der Anordnung, des Aufbaus, der Schutzvorkehrungen und der Überwachung, richten sich 
nach deren Gefährdungspotenzial.  
 

(2) Das Gefährdungspotenzial wird bestimmt vom maßgebenden Volumen oder der maßgeben-
den Masse und der nach § 19g Abs. 5 WHG eingestuften Gefährlichkeit der in der Anlage vorhande-
nen wassergefährdenden Stoffe sowie der hydrogeologischen Beschaffenheit und Schutzbedürftig-
keit des Aufstellungsortes.  
 

(3) 1Die Gefährdungsstufe einer Anlage bestimmt sich nach der nach § 19g Abs. 5 WHG einge-
stuften Gefährlichkeit (Wassergefährdungsklasse – WGK) der in der Anlage vorhandenen Stoffe und 
bei flüssigen Stoffen nach deren maßgebendem Volumen, bei gasförmigen oder festen Stoffen nach 
deren maßgebender Masse nach Maßgabe der nachstehenden Tabelle. 2Für Anlagen mit Stoffen, 
deren Wassergefährdungsklasse nicht sicher bestimmt ist, wird die Gefährdungsstufe nach WGK 3 
ermittelt. 
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Tabelle: Gefährdungsstufen 
 

 
WGK 

 
1 

 
2 

 
3 

 
Volumen in m3 bzw. Masse in t 
 
bis 0,1 
 
mehr als 0,1 bis 1,0 
 
mehr als 1 bis 10 
 
mehr als 10 bis 100 
 
mehr als 100 bis 1 000 
 
mehr als 1 000 
 

 
 
 

Stufe A 
 

Stufe A 
 

Stufe A 
 

Stufe A 
 

Stufe B 
 

Stufe C 

 
 
 

Stufe A 
 

Stufe A 
 

Stufe B 
 

Stufe C 
 

Stufe D 
 

Stufe D 

 
 
 

Stufe A 
 

Stufe B 
 

Stufe C 
 

Stufe D 
 

Stufe D 
 

Stufe D 

 
 
6. Gefährdungspotenzial, Gefährdungsstufen 
6.1  Maßgebendes Volumen oder maßgebende Masse der Anlage 
6.1.1  Als maßgebend gilt die Summe der Volumina oder der Massen wassergefährdender Stoffe, die in der 
Anlage vorhanden sein können. Bei Anlagen mit Stoffen unterschiedlicher Aggregatzustände ist bei der Um-
rechnung für Feststoffe und Flüssigkeiten eine Dichte von 1.000 kg/m3, bei Gasen eine Dichte von 1 kg/m3 
anzusetzen. Das bedeutet in der Regel, dass  
– für Lageranlagen für flüssige Stoffe das Hohlraumvolumen aller diesen Anlagen zugehörigen Behälter, 

für feste und gasförmige Stoffe die maximal mögliche Masse, für entleerte ortsbewegliche Behälter 0,5 
% des Hohlraumvolumens aller zugehörigen Behälter maßgebend ist;   

– bei HBV-Anlagen das aus verfahrenstechnischen Gründen größte im bestimmungsgemäßen Betrieb 
einer Anlage vorhandene Volumen bzw. die entsprechende Masse als maßgebend angesetzt wird;  

– bei Abfüll-, Umschlags- und Rohrleitungsanlagen der Rauminhalt, der sich beim größten Volumenstrom 
über einen Zeitraum von zehn Minuten ergibt, bei Tankwagenpumpen ohne weiteren Nachweis ein Vo-
lumenstrom von 1.200 l/min, beim Befüllen von Behältern mit Zapfpistolen ein Volumenstrom von 
200 l/min anzusetzen ist;  

– bei Umschlagsanlagen beim Laden und Löschen von Schiffen über Rohrleitungen der Rauminhalt, der 
sich beim größten Volumenstrom über einen Zeitraum von zehn Minuten ergibt, anzusetzen ist und beim 
Umladen wassergefährdender Stoffe in Behältern oder Verpackungen von einem Transportmittel auf ein 
anderes sowie beim Laden und Löschen von Stückgut oder losen Schüttungen von Schiffen die größte 
Umladeeinheit maßgebend ist. 

6.2 Wassergefährdende Stoffe 
6.2.1  Die Wassergefährdungsklasse eines Stoffes ist der Verwaltungsvorschrift nach § 19g Abs. 5 WHG, 
den Veröffentlichungen der Geschäftsstelle der Kommission Bewertung wassergefährdender Stoffe (KBwS) 
beim Umweltbundesamt oder der Internet-Datenbank des Umweltbundesamtes 
(www.umweltbundesamt.de/wgs/index.htm) zu entnehmen. Die WGK von Gemischen gilt als sicher be-
stimmt, wenn sie nach Anhang 4 VwVwS durchgeführt wurde. Dies hat der Einstufende mit Formblatt 
(http://www.umweltbundesamt.de/wgs/archiv/misch.pdf) zu bestätigen. 
6.2.2  Befinden sich in einer Anlage wassergefährdende Stoffe unterschiedlicher Wassergefährdungsklas-
sen, ist für die Ermittlung der Gefährdungsstufe die höchste Wassergefährdungsklasse maßgebend, falls 
das zugehörige Volumen oder die zugehörige Masse mehr als 3 % des Gesamtvolumens oder der gesamten 
Masse der Anlage übersteigt. Ist der Prozentsatz kleiner, ist die nächstniedrigere Wassergefährdungs-klasse 
anzusetzen, unabhängig davon, ob sich Stoffe dieser Wassergefährdungsklasse in der Anlage befinden. 

http://www.umweltbundesamt.de/wgs/index.htm
http://www.umweltbundesamt.de/wgs/archiv/misch.pdf
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6.3  Einstufung wassergefährdender Stoffe 
6.3.1  Die WGK eines Stoffes gilt im Sinn des § 6 Abs. 3 Satz 2 nur dann als sicher bestimmt, wenn sie auf-
grund 
– einer Einstufung nach Anhang 3 VwVwS (für reine Stoffe), 
– Anhang 4 VwVwS (für Gemische),  
– durch Entscheidung der KBwS oder  
– durch Verwaltungsentscheid zustande gekommen ist. 
6.3.2  Die Vermutungsregel des § 6 Abs. 3 Satz 2 ist nicht anzuwenden, wenn offenkundig (z. B. durch Ana-
logieschluss zu einem eingestuften Stoff) eine geringere WGK vorliegt. 
 
 

§ 7 
Weitergehende Anforderungen, Ausnahmen 

 
(1) Die Kreisverwaltungsbehörde kann im Einzelfall Anforderungen stellen, die über die in den 

allgemein anerkannten Regeln der Technik gemäß § 19g Abs. 3 WHG, in dieser Verordnung, in einer 
Bauartzulassung oder in einer die Eignungsfeststellung nach § 19 h Abs. 3 WHG ersetzenden sons-
tigen Regelung festgelegten Anforderungen hinausgehen, wenn andernfalls auf Grund der besonde-
ren Umstände des Einzelfalles die Voraussetzungen des § 19g Abs. 1 oder 2 WHG nicht erfüllt sind.  
 

(2) Die Kreisverwaltungsbehörde kann von Anforderungen nach dieser Verordnung oder in den 
Anhängen zu dieser Verordnung im Einzelfall Ausnahmen zulassen, wenn auf Grund der besonderen 
Umstände des Einzelfalls die Voraussetzungen des § 19g Abs. 1 bis 3 WHG dennoch erfüllt sind. 
 
 
7. Weiter gehende Anforderungen, Ausnahmen 
7.1 Voraussetzungen 
7.1.1  Weiter gehende Anforderungen oder Ausnahmen von den Anforderungen nach der VAwS oder deren 
Anhängen sind immer dort zu prüfen, wo allgemeine Anforderungen durch die VAwS ohne Berücksichtigung 
der Umstände des Einzelfalls festgesetzt werden. Dies gilt insbesondere für Anlagen einfacher oder her-
kömmlicher Art. 
7.1.2  Im Übrigen kommen weiter gehende Anforderungen z. B. bei besonderer hydrogeologischer Beschaf-
fenheit und Schutzbedürftigkeit des Aufstellungsortes in Betracht, insbesondere für  
– Einzugsgebiete von öffentlichen Wassergewinnungsanlagen und Heilquellen,  
– oberirdische Gewässer, die für die Wasserversorgung vorgesehen sind,  
– Gebiete, deren geologische Beschaffenheit die Verunreinigung auch weit entfernt liegender Gewässer, 

die der Wasserversorgung dienen oder dafür vorgesehen sind, besorgen lässt,  
– Gebiete mit reichen oder örtlich bedeutsamen Grundwasservorkommen ohne ausreichend dicke und 

dichte Deckschichten,  
– oberirdische Gewässer mit ihren Uferbereichen und Überschwemmungsgebieten,  
– Einzugsgebiete von wasserwirtschaftlich bedeutsamen Seen,  
– Gebiete, in denen die Ausweisung eines Wasserschutzgebietes geplant ist,  
– Gebiete, in denen das Grundwasser über Geländeoberkante bzw. über das Niveau der Aufstellflächen 

von Anlagen ansteigen kann. 
7.2 Anforderungen 
7.2.1  Weiter gehende Anforderungen sind insbesondere Anforderungen an die Anordnung und Auslegung 
der Anlage, die Auffangvorrichtung und die betriebliche Überwachung. 
7.2.2  Als allgemeine weiter gehende Anforderungen kommen insbesondere in Betracht: 
– höhere Sicherheitsbeiwerte,  
– höhere Anforderungen an die Werkstoffe,  
– verstärkte Überwachung bei Bau und Betrieb, z. B. Erhöhung des Umfangs der zerstörungsfreien Prü-

fungen, 
– Verzicht auf Flanschverbindungen und sonstige lösbare Verbindungen,  
– zusätzliche Sicherheitseinrichtungen wie Absperreinrichtungen, Leckageerkennungssysteme,  
– zusätzliche oder größere Auffangvorrichtungen, 
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– Maßnahmen zur Beobachtung und Früherkennung von Verunreinigungen im unmittelbaren Umfeld der 
Anlage. 

7.2.3  Als besondere weiter gehende Anforderungen bei Anlagen in, über oder näher als 20 m an einem 
oberirdischen Gewässer, kommen in der Regel in Betracht: 
– keine lösbaren Verbindungen bei einwandigen Rohrleitungen außer im Bereich der notwendigen Arma-

turen und Anschlüsse an andere Anlagenteile, 
– Anordnung einwandiger Behälter nur in Auffangvorrichtungen, die Nr. 4.1 TRwS 779 entsprechen. 
7.2.4  Als besondere weiter gehende Anforderungen bei Anlagen in Gebieten mit Überschwemmungsgefahr 
durch hoch stehendes Grundwasser, besondere Geländegegebenheiten usw. außerhalb von Überschwem-
mungsgebieten nach § 2 Abs. 1 Nr. 26 kommen die in § 9 Abs. 4 genannten Anforderungen in Betracht. 
7.3  Verfahren 
7.3.1  Weiter gehende Anforderungen nach § 7 Abs. 1 werden in der Regel von Amts wegen gefordert. Aus-
nahmen nach § 7 Abs. 2 werden in der Regel auf Antrag erteilt. 
7.3.2  Vor Erlass des Verwaltungsakts, mit dem weiter gehende Anforderungen festgesetzt werden, ist der 
Betreiber der Anlage zu hören. Eine einvernehmliche Regelung soll angestrebt werden. 
7.3.3  Für die Beteiligung des Landesamts für Umwelt gilt Nr. 13.3. 
 
 

§ 8 
Allgemeine Betriebs- und Verhaltensvorschriften – Anzeigepflicht 

 
(1) Wer eine Anlage betreibt, hat diese bei Schadensfällen und Betriebsstörungen unverzüglich 

außer Betrieb zu nehmen, wenn er eine Gefährdung oder Schädigung eines Gewässers nicht auf 
andere Weise verhindern oder unterbinden kann; soweit erforderlich ist die Anlage zu entleeren. 
 

(2) 1Wer eine Anlage betreibt, befüllt oder entleert, stilllegt, ausbaut oder beseitigt, instandhält, 
instandsetzt, reinigt, überwacht oder überprüft, hat das Austreten eines wassergefährdenden Stoffes 
von einer nicht nur unbedeutenden Menge unverzüglich der Kreisverwaltungsbehörde oder der 
nächsten Polizeidienststelle anzuzeigen, sofern die Stoffe in ein oberirdisches Gewässer, eine Ab-
wasseranlage oder in den Boden eingedrungen sind oder aus sonstigen Gründen eine Verunreini-
gung oder Gefährdung eines Gewässers nicht auszuschließen ist. 2Die Verpflichtung besteht auch 
beim Verdacht, dass wassergefährdende Stoffe bereits aus einer Anlage ausgetreten sind und eine 
Gefährdung eines Gewässers entstanden ist. 
 

(3) Anzeigepflichtig nach Abs. 2 ist auch, wer das Austreten wassergefährdender Stoffe aus ei-
ner Anlage verursacht hat oder Maßnahmen zur Ermittlung, Eingrenzung und Beseitigung von Ver-
unreinigungen bei Anlagen durchführt. 
 
 
8.  Allgemeine Betriebs- und Verhaltensvorschriften – Anzeigepflicht 
8.1  Die Pflicht zur Außerbetriebnahme und erforderlichenfalls Entleerung einer Anlage bei Schadensfällen 
kann auch benachbarte Anlagen einschließen. Dies gilt insbesondere bei gemeinsamen Auffangvorrichtun-
gen, wenn andere Behälter durch den Schadensfall so gefährdet werden, dass mit dem Austritt wasserge-
fährdender Stoffe zu rechnen ist. 
8.2  Undichtigkeiten einer Auffangvorrichtung erfordern im Regelfall die Entleerung der darin befindlichen 
Behälter.  
8.3  Eine nur unbedeutende Menge im Sinn von § 8 Abs. 2 Satz 1 ist anzunehmen, wenn die Schadensbe-
seitigung mit einfachen betrieblichen Mitteln möglich ist. 
Zu einfachen betrieblichen Mitteln gehören z. B. kleinflächiges Abstreuen und Aufnehmen mit Bindemitteln 
sowie, bei entsprechender technischer und personeller Ausstattung, die sachgerechte Abtragung und ord-
nungsgemäße Beseitigung kleiner Mengen verunreinigten Erdreichs.   
Zu den einfachen betrieblichen Mitteln gehört auch die Behandlung verunreinigten Abwassers in einer 
werkseigenen Anlage, sofern diese dafür geeignet und zugelassen ist. Die wasserrechtlichen oder satzungs-
rechtlichen Vorgaben für die Einleitung des gereinigten Abwassers in einen Vorfluter oder in eine Abwasser-
anlage dürfen nicht überschritten werden. 
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§ 9 
Anlagen in Schutzgebieten und Überschwemmungsgebieten 

 
(1) 1Im Fassungsbereich und in der engeren Zone von Schutzgebieten sind Anlagen nach § 19g 

Abs. 1 und 2 WHG unzulässig. 2Die Kreisverwaltungsbehörde kann für standortgebundene oberirdi-
sche Anlagen Ausnahmen zulassen, wenn überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit dies 
erfordern.  
 

(2) In der weiteren Zone von Schutzgebieten dürfen oberirdische Anlagen der Gefährdungsstufe 
D, unterirdische Anlagen der Gefährdungsstufe C und D nicht aufgestellt, errichtet oder betrieben 
werden. 
 

(3) In der weiteren Zone von Schutzgebieten dürfen nur verwendet werden  
 
1. oberirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A bis C, die in einem Auffangraum aufgestellt 

sind, sofern sie nicht doppelwandig ausgeführt und mit einem Leckanzeigegerät ausgerüstet 
sind; der Auffangraum muss das maximal in den Anlagen vorhandene Volumen wasserge-
fährdender Stoffe aufnehmen können, 

2.  unterirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A und B, die doppelwandig ausgeführt und mit 
einem Leckanzeigegerät ausgerüstet sind, 

3. Anlagen zum Lagern von Festmist und zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle und Sila-
gesickersäften, die den Anforderungen des Anhangs 5 für die Errichtung der Anlagen in 
Schutzgebieten entsprechen. 

 
(4) Anlagen nach § 19g Abs. 1 und 2 WHG dürfen in Überschwemmungsgebieten nur aufgestellt, 

errichtet oder betrieben werden, wenn 
 
1. sie so aufgestellt sind, dass sie vom Hochwasser nicht erreicht werden können oder 
2. Anlagen und Anlagenteile so gesichert sind, dass sie bei Hochwasser nicht aufschwimmen 

oder ihre Lage verändern; sie müssen mindestens eine 1,3fache Sicherheit gegen Auftrieb 
der leeren Anlage oder des leeren Anlagenteils haben und 

3. Anlagen und Anlagenteile so aufgestellt sind, dass bei Hochwasser kein Wasser in Entlüf-
tungs-, Befüll- oder sonstige Öffnungen eindringen kann und eine mechanische Beschädi-
gung z.B. durch Treibgut oder Eisstau ausgeschlossen ist. 

 
(5) Weitergehende Anforderungen oder Beschränkungen und Ausnahmen durch Anordnungen 

oder Verordnungen nach § 19 WHG und Art. 35, 40, 61e, 61f und 61j Abs. 2 BayWG bleiben unbe-
rührt. 
 
 
9.  Anlagen in Schutzgebieten und Überschwemmungsgebieten 
9.1  Schutzgebiete und Überschwemmungsgebiete sind die in § 2 Abs. 1 Nrn. 25 und 26 genannten Gebiete. 
Sie müssen mit Ausnahme der in § 2 Abs. 1 Nr. 26 Spiegelstrich 3 genannten Gebiete durch Rechtsverord-
nung oder Bekanntmachung der Kreisverwaltungsbehörde oder der sonst nach Art. 75 BayWG zuständigen 
Behörde ausgewiesen oder vorläufig gesichert sein. Die Planung eines Schutzgebietes reicht für die Anwen-
dung der besonderen Vorschriften des § 9 nicht aus. Allerdings können im Falle einer Schutzgebietsplanung 
bereits besondere Anforderungen auf der Grundlage von § 7 erlassen werden, vgl. Nr. 7.2. 
9.2  Standortgebundene Anlagen nach § 9 Abs. 1 Satz 2 sind ausschließlich Anlagen, die für die Wasserge-
winnung unverzichtbar sind und an anderer Stelle nicht errichtet werden können. Wird die engere Schutzzo-
ne nachträglich erweitert und fallen nunmehr Anlagen, die nicht denen nach § 9 Abs. 1 Satz 2 zugeordnet 
werden können, in den Bereich der engeren Schutzzone, so sind diese unter Berücksichtigung des § 25 
Abs. 1 wie standortgebundene Anlagen zu behandeln. § 9 Abs. 5 bleibt unberührt. Das LfW-Merkblatt 1.3/5 
„Wasserversorgung – Betriebseigene Bauwerke und Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
in Wasserschutzgebieten“ ist zu beachten. 
9.3  In den örtlichen Schutzgebietsverordnungen können abweichend von der VAwS Verbote ausgespro-
chen oder Anlagen zugelassen werden. Als Ausgleich für Ausnahmegenehmigungen in oder aufgrund der 
Schutzgebietsverordnungen sind grundsätzlich höherwertige Sicherheitsanforderungen als im Regelfall vor-
zuschreiben. 
9.4  Als Hochwasser im Sinn des § 9 Abs. 4 gilt das Bemessungshochwasser des Art. 61d Abs. 2 BayWG. 
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9.5  Als Auffangräume im Sinn von § 9 Abs. 3 Nr. 1 gelten auch Auffangwannen, wenn   
– sie das maximal aus den zugeordneten Anlagenteilen austretende Volumen wassergefährdender Stoffe 

aufnehmen können und  
– Leckagen aus den Rohrleitungen von, zu und zwischen den Anlagen oder Behältern zurückgehalten 

oder bei Heizölverbraucheranlagen der Gefährdungsstufen A und B keine Rücklaufleitung vorhanden ist 
(Einstrangsystem) und die Behälter während der Befüllung von einer zweiten Person überwacht werden. 

 
 

§ 10 
Anlagenkataster 

 
Die Kreisverwaltungsbehörde kann ein Anlagenkataster im Einzelfall verlangen, wenn von der Anla-
ge erhebliche Gefahren für ein Gewässer ausgehen können. 
 
 
10. Anlagenkataster 
10.1  Die Prüfung nach § 10, ob von einer Anlage erhebliche Gefahren für ein Gewässer ausgehen können, 
ist anhand der Kriterien nach Nr. 7.1.2 vorzunehmen. Von der Forderung eines Anlagenkatasters ist abzu-
sehen, wenn Genehmigungen und Zulassungen nach anderen Rechts-vorschriften, insbesondere des Im-
missionsschutz-, des Anlagensicherheits- und Arbeitsschutzrechts erforderlich sind und die entsprechenden 
Unterlagen die notwendigen Angaben enthalten.   
Als Zulassung nach anderen Rechtsvorschriften gelten auch die Teilnahme und der Nachweis eines Um-
weltmanagementsystems entsprechend Nr. 2.9.  Die Forderung von Anlagenkatastern kann befristet und auf 
bestimmte Merkmale beschränkt werden. 
10.2  Ziel des Anlagenkatasters ist es, sicherzustellen, dass der Anlagenbetreiber alle für den Gewässer-
schutz wichtigen Informationen über die Anlagen in einer übersichtlichen Form zur Verfügung hat. Im Allge-
meinen ist das Anlagenkataster der Betriebsanweisung nach § 3 Nr. 6 übergeordnet und schließt sie ein 
(vgl. Nr. 3.3.1). Sofern für mehrere nahe beieinander liegende, jedoch getrennte Anlagen jeweils Anlagenka-
taster erforderlich sind, können sie in einem gemeinsamen Kataster zusammengefasst werden. 
10.3  Das Anlagenkataster soll im Allgemeinen die in Anlage 10-1 angegebenen Merkmale enthalten. 

 
 

Zweiter Teil 
Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe 

 
 

Abschnitt I 
Anlagen einfacher oder herkömmlicher Art 

 
 

§ 11 
Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender flüssiger und gasförmiger Stof-

fe 
(zu § 19h Abs. 1 Satz 1 WHG) 

 
(1) Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender gasförmiger Stoffe, die 

den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen, sind einfach oder herkömmlich.  
 

(2) Oberirdische Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender flüssiger 
Stoffe sind einfach oder herkömmlich, wenn 
 
1. die Anforderungen der Anhänge 1 und 2 eingehalten werden und 
2. ihre Einzelteile technischen Vorschriften oder Baubestimmungen entsprechen, die gemäß § 5 

eingeführt sind. 
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(3) Unterirdische Anlagen zum Lagern wassergefährdender flüssiger Stoffe sind einfach oder 
herkömmlich, wenn 
 
1. die Lagerbehälter doppelwandig sind und Undichtheiten der Behälterwände durch ein zuge-

lassenes Leckanzeigegerät selbsttätig angezeigt werden und 
2. die Voraussetzungen nach Abs. 2 vorliegen. 
 

(4) Abfüllanlagen an Tankstellen sind einfach oder herkömmlich, wenn 
 
1. sie den Anforderungen des Anhangs 1 entsprechen und  
2. ihre Einzelteile technischen Vorschriften oder Baubestimmungen entsprechen, die gemäß § 5 

eingeführt sind. 
 
 
11.  Anlagen einfacher oder herkömmlicher Art zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender 
flüssiger oder gasförmiger Stoffe 
11.1  Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender gasförmiger Stoffe 
Öffentlich-rechtliche Vorschriften für LAU-Anlagen wassergefährdender gasförmiger Stoffe sind in der jeweils 
geltenden Fassung insbesondere   
– die Vorschriften für überwachungsbedürftige Anlagen, 
– die Technischen Regeln Druckbehälter/Rohrleitungen TRB/TRR; die technischen Regeln werden vom 

Bundesarbeitsministerium im GMBl bekannt gemacht. 
11.2  Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender flüssiger Stoffe   
Diese Anlagen sind einfacher oder herkömmlicher Art, wenn sie bei  
– oberirdischen Anlagen die Anforderungen der Anhänge 1 und 2 einhalten und den in Anlage 5-1 aufge-

führten technischen Regeln entsprechen,  
– unterirdischen Anlagen zum Lagern die Anforderungen nach § 11 Abs. 3 einhalten und den in Anlage 5-

1 aufgeführten technischen Regeln entsprechen,  
– Abfüllanlagen an Tankstellen den Anforderungen nach § 11 Abs. 4 und Anhang 1 und den in Anlage 5-1 

aufgeführten technischen Regeln entsprechen. Oberirdische Lageranlagen an Tankstellen müssen dar-
über hinaus die Vorgaben nach Anhang 2 einhalten, unterirdische Lageranlagen die nach § 11 Abs. 3. 

11.3  Anlagen bedürfen auch dann keiner Eignungsfeststellung, wenn ihre Anlagenteile von eingeführten 
allgemein anerkannten Regeln der Technik abweichen oder solche nicht vorhanden sind, für die Anlagentei-
le aber Bauartzulassungen oder bauaufsichtliche Verwendbarkeits- oder Brauchbarkeitsnachweise vorliegen 
und sie diesen entsprechen. 
 
 

§ 12 
Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender fester Stoffe 

(zu § 19h Abs. 1 Satz 1 WHG) 
 

Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender fester Stoffe sind einfach 
oder herkömmlich, wenn sie den Anforderungen des Anhangs 1 entsprechen. 
 
 

Abschnitt II 
Eignungsfeststellung und Bauartzulassung 

 
 

§ 13 
Verfahren 

 
(1) Die Eignungsfeststellung nach § 19h Abs. 1 Satz 1 WHG wird auf Antrag für einzelne Anlagen 

und Anlagenteile, eine Bauartzulassung nach § 19h Abs. 1 Satz 2 WHG auf Antrag für serienmäßig 
hergestellte Anlagen und Anlagenteile erteilt. 
 

(2) 1Den Anträgen nach Abs. 1 sind die zur Beurteilung der Anlage erforderlichen Unterlagen und 
Pläne, insbesondere bau- oder arbeitsschutzrechtliche Zulassungen, beizufügen. 2Zum Nachweis der 
Eignung ist ein Sachverständigengutachten beizufügen, es sei denn die zuständige Behörde verzich-
tet darauf. 3Als Nachweise gelten auch Prüfbescheinigungen und Gutachten von in anderen Mitglied-
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staaten der Europäischen Union zugelassenen Prüfstellen oder Sachverständigen, wenn die Ergeb-
nisse der zuständigen Behörde zur Verfügung stehen oder auf Verlangen zur Verfügung gestellt 
werden und die Prüfungsanforderungen denen nach dieser Verordnung gleichwertig sind. 4Für die 
Prüfbescheinigungen und Gutachten nach Satz 3 gilt § 18 Abs. 2 Satz 3 entsprechend. 
 

(3) Über Eignungsfeststellungen entscheidet die Kreisverwaltungsbehörde, über Bauartzulas-
sungen das Landesamt für Umwelt. 
 
(4) Eine Eignungsfeststellung gilt als erteilt, wenn 
1. die Anlage zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe in einem ge-

werblichen Betrieb, für den ein Umweltmanagementsystem eingerichtet ist, errichtet wird, 
2.  der Betreiber die Anlage nach Art. 37 BayWG unabhängig von der Freistellung zur Anzeige 

nach § 20 Sätze 2 und 3 gegenüber der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde anzeigt und 
den neuesten Betriebsprüfungsbericht nach dem Umweltmanagementsystem vorlegt, 

3. schriftlich im Rahmen der Anzeige bestätigt wird, dass 
a) bei Errichtung oder Aufstellung und Betrieb der Anlage die dafür geltenden Regeln 

nach dem Stand der Technik eingehalten werden und 
b) zur Vorsorge für Schäden, die von der Anlage für Dritte oder für die Umwelt auch im 

Fall eines Unfalls ausgehen können, eine entsprechende Haftpflichtversicherung ab-
geschlossen ist, und 

4. die zuständige Kreisverwaltungsbehörde den Eintritt der Fiktion einer Eignungsfeststellung 
nicht durch Widerspruch innerhalb eines Monats nach Eingang der Anzeige verhindert; wi-
derspricht die zuständige Kreisverwaltungsbehörde, kann der Betreiber die Durchführung ei-
nes Eignungsfeststellungsverfahrens beantragen. 

 
 
 
13. Verfahren 
13.1 Allgemeines   
Erlangt die Kreisverwaltungsbehörde auf andere Weise als durch Antrag Kenntnis vom Vorhandensein einer 
eignungsfeststellungspflichtigen, aber nicht eignungsfestgestellten Anlage, so hat sie auf eine entsprechen-
de Antragstellung hinzuwirken (Art. 77 Abs. 1 BayWG). Ist ein Planfeststellungsbeschluss, eine Plangeneh-
migung, eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung oder eine in § 15 genannte Gestattung erforderlich, 
ist der Betreiber darauf hinzuweisen. Die nach den anderen Rechtsvorschriften eventuell zuständige Behör-
de ist entsprechend zu unterrichten, z. B. Gewerbeaufsichtsamt oder Bergbehörde. Innerhalb der Kreisver-
waltungsbehörde ist die für den Vollzug der jeweiligen Rechtsvorschriften zuständige Organisationseinheit in 
Kenntnis zu setzen. 
13.2 Antrag 
13.2.1  Dem Antrag auf Eignungsfeststellung oder Bauartzulassung sind die zur Beurteilung erforderlichen 
Unterlagen, Erläuterungen, Pläne und Beilagen beizufügen. Auf §§ 1 bis 10 der Verordnung über Pläne und 
Beilagen in wasserrechtlichen Verfahren (WPBV) und die Hinweise in Anlage 13-1 wird verwiesen. 
13.2.2  Dem Antrag sind nach § 13 Abs. 2 Satz 1 arbeitsschutzrechtliche oder baurechtliche Zulassungen 
beizufügen, soweit diese für einzelne Anlagenteile der zur Eignungsfeststellung beantragten Anlage erfor-
derlich sind. Gutachten, Prüfungsscheine und Stellungnahmen der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung (BAM), der physikalisch-technischen Bundesanstalt (PTB), der Materialprüfungsanstalten (MPA), 
der Sachverständigenorganisationen nach § 18, der zugelassenen Umweltgutachter im Sinn von Art. 2 
Buchst. q der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. März 
2001 über die freiwillige Beteiligung von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für das Umweltma-
nagement und die Umweltbetriebsprüfung (EMAS), (EG-Amtsblatt Nr. L 114/1 vom 24. April 2001) sowie 
sonstiger Sachverständiger (z. B. der Industrie- und Handelskammern, Universitätsinstitute) sind, soweit 
diese Unterlagen Bestandteil der genannten Zulassungen sind, mit vorzulegen. 
13.2.3  Ein Nachweis nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ist dann erforderlich, wenn keine anderweitigen Eignungs-
nachweise nach Nr. 13.2.2 vorliegen. Sachverständigengutachten im Sinn des § 13 Abs. 2 Satz 2 können 
insbesondere von den in Nr. 13.2.2 genannten Organisationen abgegeben werden. 
13.2.4  Auf einen gesonderten Nachweis nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ist immer dann zu verzichten, wenn der 
Kreisverwaltungsbehörde selbst ausreichende Erkenntnisse zum Antragsgegenstand vorliegen und sie des-
halb aufgrund eigener Erfahrung die Eignung der Anlage oder des Anlagenteils beurteilen kann. 
13.3  Verfahren und allgemeine Beteiligung des Landesamtes für Umwelt 
13.3.1  Die Kreisverwaltungsbehörde prüft den Antrag umfassend. Eine Einschaltung des Wasserwirt-
schaftsamtes erfolgt grundsätzlich nicht (Ausnahme: vgl. Nr. 17.1). 
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13.3.2  Die Kreisverwaltungsbehörde holt in folgenden Fällen eine Stellungnahme des Landesamtes für 
Umwelt ein:  
a) bei LAU-Anlagen der Gefährdungsstufen C und D, wenn eine Ausnahme nach § 7 Abs. 2 befürwortet 

werden soll, es sei denn, das Landesamt für Umwelt hat bereits allgemein derartigen Ausnahmen zuge-
stimmt, 

b) bei Anlagen zum Laden, Löschen und Betanken von Schiffen,  
c) bei HBV-Anlagen für wassergefährdende gasförmige Stoffe, falls von den Anforderungen der für sie 

geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften, der VAwS, dieser Verwaltungsvorschrift oder von Merkblät-
tern und Rundschreiben des Landesamtes für Umwelt abgewichen werden soll,  

d) bei V-Anlagen der Gefährdungsstufen C und D für wassergefährdende feste und flüssige Stoffe, wenn 
eine Ausnahme nach § 7 Abs. 2 befürwortet werden soll, 

e) bei HB-Anlagen der Gefährdungsstufen C und D für wassergefährdende feste und flüssige Stoffe, bei 
denen komplizierte Verfahrensabläufe vorliegen,  

f) bei neuen, nicht erprobten Bauweisen und Verfahren.    
In den Fällen der Buchst. c bis e ist eine Eignungsfeststellung nach § 19h Abs. 1 Satz 2 Nr. 2b WHG nicht 
erforderlich. Stellungnahmen des Landesamtes für Umwelt sind deshalb nur dann einzuholen, falls sich die 
Notwendigkeit eines Verwaltungsverfahrens aus anderen Rechtsvorschriften ergibt oder nach § 7 weiter 
gehende Anforderungen festgesetzt oder Ausnahmen zugelassen werden sollen, vgl. Nr. 7.3.   
Die Einholung einer Stellungnahme nach Satz 1 ist nicht erforderlich, wenn sich das Landesamt für Umwelt 
bereits allgemein unter Hinweis auf Nr. 13.3.2 zu derartigen Anlagen geäußert hat.   
Wird der Nachweis der Eignung vom Antragsteller nach § 13 Abs. 2 Satz 3 geführt, ist eine Stellungnahme 
des Landesamts für Umwelt zur Frage der Gleichwertigkeit der Prüfanforderungen einzuholen. Das Lan-
desamt für Umwelt kann seinerseits weitere Sachverständige, insbesondere die in Nr. 13.2.2 genannten, 
einschalten.   
Dem Ersuchen an das Landesamt für Umwelt sind ein Bearbeitungsvorschlag und ein Entscheidungsvor-
schlag beizufügen. Erforderliche gutachterliche Stellungnahmen von Sachverständigen sind vorab vom An-
tragsteller anzufordern. 
13.4  Umfang der Eignungsfeststellung 
13.4.1  Grundsätzlich ist die gesamte Anlage auf ihre Vereinbarkeit mit den Vorschriften des § 19g Abs. 1 
oder Abs. 2 WHG zu überprüfen und ihre Eignung festzustellen. 
13.4.2  Die Prüfung der Eignung erstreckt sich nur auf einzelne Anlagenteile, wenn für die übrigen Anlagen-
teile die Eignung bereits anderweitig nachgewiesen ist. Für das Zusammenfügen einfacher oder herkömmli-
cher oder in ihrer Eignung allgemein beurteilter Anlagenteile bedarf es, wenn die Anforderungen der §§ 11 
und 12 im Übrigen eingehalten sind, keiner Eignungsfeststellung. 
13.5  Eignungsfeststellungsbescheid 
13.5.1  Soweit der Eignungsfeststellung andere Entscheidungen zugrunde gelegt werden, sind diese einzeln 
im Tenor der Entscheidung aufzuführen.  
13.5.2  Weiterhin sind im Tenor der Entscheidung aufzuzählen:  
a) die wesentlichen Anlagenteile (Behälter, Rohrleitungen, Schutzvorkehrungen, Sicherheitseinrichtungen),  
b) die in der Anlage vorhandenen wassergefährdenden Stoffe mit Angabe der WGK und  
c) die maßgebende WGK, das maßgebende Volumen bzw. die maßgebende Masse und die Gefährdungs-

stufe.   
Wird in einer Anlage eine Vielzahl von Stoffen verwendet, kann auf Stofflisten in den Antragsunterlagen ver-
wiesen werden. 
13.6  Dem Eintritt der Fiktion einer Eignungsfeststellung ist zu widersprechen, wenn sich aus der Anzeige 
ergibt, dass trotz der vorgesehenen Schutzvorkehrungen eine Gewässerverunreinigung zu besorgen ist. 
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§ 14 
Voraussetzungen für Eignungsfeststellung und Bauartzulassung 

(zu § 19 h Abs. 1 Satz 1 und 2 WHG) 
 

Eine Eignungsfeststellung oder Bauartzulassung darf nur erteilt werden, wenn die Grundsatzan-
forderungen des § 3 und die Anforderungen an Anlagen nach § 4 erfüllt sind oder eine gleichwertige 
Sicherheit nachgewiesen wird.  
 
 
 

§ 15 
Eignungsfeststellung und andere behördliche Entscheidungen 

 
1Neben einer Genehmigung oder Erlaubnis nach arbeitsschutz-, berg-, abfall- oder baurechtlichen 

Vorschriften bedarf es einer Eignungsfeststellung nach § 19h Abs. 1 Satz 1 WHG nicht. 2Die Geneh-
migung oder Erlaubnis darf nur im Einvernehmen mit der für die Eignungsfeststellung zuständigen 
Kreisverwaltungsbehörde erteilt werden.  
 
 
15.  Eignungsfeststellung und andere behördliche Entscheidungen 
Für die Eignungsfeststellung von Anlagen oder Anlagenteilen sind § 19h Abs. 3 WHG und § 15 zu beachten, 
soweit nicht die Eignungsfeststellung bereits durch eine Planfeststellung oder eine immissionsschutzrechtli-
che Genehmigung erfasst wird. Umfasst eine Entscheidung nach den genannten Rechtsvorschriften die 
Eignungsfeststellung, sind die materiellen Anforderungen des Wasserrechts in dieser Entscheidung zu be-
rücksichtigen.   
Wird die Eignungsfeststellung nach § 15 durch ein anderes öffentlich-rechtliches Verfahren erfasst, sind die 
in Nr. 13 und in der Anlage Nr. 13-1 genannten Unterlagen in diesem Verfahren gesondert in 3-facher Aus-
fertigung vorzulegen. Auf allgemeine Nachweise in diesem Verfahren, wie z. B. Standsicherheitsnachweise 
in dem Verfahren nach Baurecht, kann dabei verzichtet werden. Ein anderes öffentlich-rechtliches Verfahren 
ist auch das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren nach Art. 59 BayBO. Im Tenor der Entscheidung des 
anderen öffentlich-rechtlichen Verfahrens ist darauf hinzuweisen, für welche Anlagen mit dieser Entschei-
dung gleichzeitig die Eignungsfeststellung erteilt wird. 
 
 

§ 16 
Vorzeitiger Einbau 

 
1Anlagen und Anlagenteile, deren Verwendung nach § 19h WHG nur nach Eignungsfeststellung, 

mit Bauartzulassung oder baurechtlichem Verwendbarkeits- oder Eignungsnachweis zulässig ist, 
dürfen vor deren Erteilung nicht eingebaut werden. 2Die Kreisverwaltungsbehörde kann den vorzeiti-
gen Einbau zulassen, § 9a WHG ist entsprechend anzuwenden. 
 
 
16. Vorzeitiger Einbau 
16.1 Zulassungsbedingungen   
Die Maßgaben für den vorzeitigen Einbau ergeben sich aus § 9a WHG. Der vorzeitige Einbau ist bei Anla-
genteilen ausgeschlossen, für die der Verwendbarkeits- und Übereinstimmungsnachweis unter Einschluss 
des Gewässerschutzes im Rahmen des Baurechts oder des Anlagensicherheits- und Arbeitsschutzrechts zu 
führen ist und noch nicht vorliegt. 
16.2  Außerbetriebnahme einer unzulässig vorzeitig eingebauten Anlage  Erlangt die Kreisverwaltungsbe-
hörde davon Kenntnis, dass eine Anlage eingebaut oder aufgestellt worden ist, deren Verwendung nur nach 
Eignungsfeststellung oder Bauartzulassung zulässig ist, ordnet sie an, die Anlage zu entleeren und außer 
Betrieb zu nehmen, sofern keine Zulassung zum vorzeitigen Einbau nach § 16 Satz 2 vorliegt. Soweit ande-
re Behörden diese Kenntnis erhalten, teilen sie dies unverzüglich der Kreisverwaltungsbehörde mit. Eine 
Entleerung der Anlage ist nicht anzuordnen, wenn erkennbar ist, dass für die Anlage eine Eignungsfeststel-
lung erteilt werden kann.  Ergibt die Prüfung anhand der vom Betreiber vorzulegenden Unterlagen und auf-
grund eigener Ermittlungen, dass eine Eignungsfeststellung nicht erteilt werden kann, ist die Beseitigung der 
Anlage anzuordnen, es sei denn, die Anlage wird stillgelegt. 
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Dritter Teil 
Anlagen zum Herstellen und Behandeln wassergefährdender Stoffe sowie Anlagen zum Verwenden 

dieser Stoffe im Bereich der gewerblichen Wirtschaft und im Bereich öffentlicher Einrichtungen 
 
 

§ 17 
Abwasseranlagen als Auffangvorrichtungen 

 
(1) Sind bei Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden sowie bei selbstständigen ober-

irdischen Rohrleitungsanlagen die Grundsatzanforderungen nach § 3 Nrn. 3 bis 5 nicht erfüllbar, so 
entsprechen die Anlagen dennoch dem Besorgnisgrundsatz nach § 19g Abs. 1 WHG, wenn 
 
1. die bei Leckagen oder Betriebsstörungen unvermeidbar aus der Anlage austretenden was-

sergefährdenden Stoffe in einer Auffangvorrichtung im betrieblichen Entwässerungssystem 
zurückgehalten werden, von wo aus sie schadlos entsorgt werden können, 

2. die bei ungestörtem Betrieb der Anlage unvermeidbar in unerheblichen Mengen in das be-
triebliche Entwässerungssystem gelangenden wassergefährdenden Stoffe in eine geeignete 
betriebliche Abwasserbehandlungsanlage geleitet werden und nicht zu einer Überschreitung 
der nach § 7a WHG an die Abwassereinleitung oder an die Indirekteinleitung zu stellenden 
oder der im wasserrechtlichen Bescheid festgesetzten Anforderungen führen. 

 
(2) Auf Grund einer Bewertung der Anlage zum Herstellen, Behandeln und Verwenden wasserge-

fährdender Stoffe oder der selbstständigen oberirdischen Rohrleitungsanlage, der möglichen Be-
triebsstörungen, des Anfalls wassergefährdender Stoffe, der Abwasseranlagen und der Gewässerbe-
lastungen ist in der Betriebsanweisung nach § 3 Nr. 6 zu regeln, in welchem Umfang die wasserge-
fährdenden Stoffe getrennt erfasst, kontrolliert und eingeleitet werden dürfen. 
 
 
17. Abwasseranlagen als Auffangvorrichtungen 
17.1  Werden Abwasseranlagen nach § 17 in das Sicherheitskonzept von Anlagen zum Umgang mit was-
sergefährdenden Stoffen einbezogen, sind die notwendigen Regelungen der Fachfragen auf dem Gebiet der 
Abwasserbeseitigung mit dem Wasserwirtschaftsamt abzustimmen. Bei Indirekteinleitungen ist der Betreiber 
der Entwässerungsanlage zu unterrichten. 
17.2  Grundsatzanforderungen nach § 3 Nrn. 3 bis 5 
17.2.1  Die Unmöglichkeit, diese Grundsatzanforderungen einzuhalten, kann sich auf alle oder einzelne 
Merkmale dieser Anforderungen beziehen. Bei neuen Anlagen ist im Regelfall davon auszugehen, dass die 
Grundsatzanforderungen nach § 3 Nrn. 3 bis 5 einhaltbar sind. Die Ableitung von nur gering belastetem Nie-
derschlagswasser aus Auffangvorrichtungen bleibt unberührt. 
17.2.2  Gründe für die Nichteinhaltbarkeit können technischer, sicherheitstechnischer, wirtschaftlicher oder 
betrieblicher Art sein. 
17.2.3  Das Gebot, austretende wassergefährdende Stoffe schnell und zuverlässig zu erkennen, ist im Re-
gelfall wie folgt einzuhalten:  
– Bei personell betreuten komplizierten und unübersichtlichen Anlagen ist eine ausreichende personelle 

und/oder technische Überwachung vorzusehen.   
– Bei Anlagen, die der Art nach keine personelle Überwachung benötigen, sind technische Überwa-

chungseinrichtungen wie automatische Füllstandskontrollen, Leckagesonden oder automatische Über-
wachungseinrichtungen für bestimmte vom Vorhandensein der wassergefährdenden Stoffe abhängige 
Betriebsgrößen, wie z. B. Druck, Temperatur, Drehzahl, Leistungsaufnahme vorzusehen. 

17.2.4  Nicht erkennbar ist der Austritt geringer Mengen wassergefährdender Stoffe ins Kühlwasser oder 
sonstiges Betriebsabwasser. Daher ist der Austritt wassergefährdender Stoffe durch besondere Maßnahmen 
wie Zwischenkühlkreisläufe, Druckgefälle zur Produktseite oder sonstige technische Maßnahmen zu verhin-
dern, vgl. Nr. 8.5 TRwS 779. 
17.2.5  Das Gebot der Rückhaltung, Verwertung und ordnungsgemäßen Entsorgung sowie einer Auffangvor-
richtung oder einer doppelwandigen und leckageüberwachten Ausbildung ist z. B. in den folgenden Fällen 
nicht einzuhalten:  
– Bei technisch komplizierten Freiluftanlagen ohne die Möglichkeit, abfließendes Niederschlagswasser von 

austretenden wassergefährdenden Stoffen aus Tropfleckagen an Pumpen, Armaturen oder Flanschen 
zu trennen. Für größere Leckagen sind dagegen Einrichtungen, mittels derer sie rechtzeitig erkannt und 
z. B. durch den Abschluss von Abläufen zurückgehalten werden können, vorzusehen.  
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– Bei Anlagen ohne Zutritt von Niederschlagswasser, wenn aus betrieblichen Gründen Wasser, z. B. zu 
Kühlzwecken, eingesetzt werden muss und in geringen Mengen austretende wassergefährdende Stoffe 
davon nicht getrennt werden können. Größere Leckagen sind, z. B. durch kontinuierliche Kühlwasser-
überwachung, festzustellen und durch schnellstmögliche Abschaltung und Sicherung der Anlage so weit 
wie möglich zurückzuhalten.  

– Bei Kleinstanlagen im Bereich von Abwasseranlagen wie z. B. Öl gekühlten Kleintransformatoren oder 
Hydraulikzylindern. 

17.3  Unvermeidbarer Anfall wassergefährdender Stoffe 
17.3.1  Die Fallgruppe 1 in § 17 Abs. 1 Nr. 1 bezieht sich auf den Austritt wassergefährdender Stoffe bei 
Leckagen und Betriebsstörungen.   
Bei dieser Fallgruppe können Auffangvorrichtungen im betrieblichen Entwässerungssystem, z. B. Aus-
gleichsbehälter oder Stauraumkanäle, zur Zurückhaltung der wassergefährdenden Stoffe verwendet werden. 
Beim Zurückhalten brennbarer wassergefährdender Stoffe müssen die Abwasseranlagen gegen damit ver-
bundene Brand- und Explosionsgefahren gesichert sein. Das Entwässerungssystem und die Rückhaltemög-
lichkeiten müssen der Bauart nach für die zu erwartenden wassergefährdenden Stoffe geeignet sein. Hierzu 
ist Folgendes zu beachten:  
– Falls die Leckagen nach Art und Überwachung der Anlagen nicht sofort erkannt werden können, müssen 

automatische Kontrolleinrichtungen zum rechtzeitigen Erkennen von Leckagen in Anlagennähe im Ka-
nalnetz angeordnet und betrieben werden.  

– Die Zuleitungskanäle müssen nachweislich dicht sein.  
– Die Rückhalteeinrichtungen müssen für die zu erwartende Belastungsdauer dicht sein.  
– Gegenüber dem weiteren Kanalnetz müssen die Rückhalteeinrichtungen im Falle von Austritten wasser-

gefährdender Stoffe sofort abgetrennt werden können. Dadurch dürfen an anderen Einleitungsstellen 
keine schädlichen Rückstauwirkungen auftreten.   

– Der Abwasserzufluss muss unverzüglich nach dem Erkennen der Leckage oder der Betriebstörung un-
terbrochen werden.   

– Die schadlose Entsorgung des Gemisches aus Wasser und wassergefährdenden Stoffen muss sicher-
gestellt sein.  

– Es ist sicherzustellen, dass in der Betriebsanweisung alle erforderlichen Meldungen für den Austritt was-
sergefährdender Stoffe in Abwasseranlagen berücksichtigt sind. Dabei ist auch festzulegen, in welchen 
Fällen der Austritt wassergefährdender Stoffe nach § 8 Abs. 2 anzuzeigen ist. 

17.3.2  Die Fallgruppe 2 in § 17 Abs. 1 Nr. 2 bezieht sich auf einen ungestörten Betrieb, bei dem wasserge-
fährdende Stoffe unvermeidbar und in unerheblichen Mengen in das betriebliche Entwässerungssystem 
gelangen. Ein ungestörter Betrieb ist auch noch bei Kleinstleckagen im Bereich von Pumpen und Armaturen 
gegeben.    
Um unerhebliche Mengen handelt es sich in den folgenden Fällen:  
– Wenn die wassergefährdenden Stoffe ohnehin aufgrund der Produktionsverfahren im Abwasser vorhan-

den sind und die Schadstofffracht dieser Stoffe nur geringfügig erhöht wird.  
– Wenn die wassergefährdenden Stoffe von den vorhandenen Abwasserbehandlungsanlagen ohne 

schädliche Verlagerung in andere Umweltbereiche in ausreichendem Maße zurückgehalten werden 
können. 

17.4 Betriebsanweisung   
Sofern die Voraussetzungen nach § 17 Abs. 1 für eine Einleitung wassergefährdender Stoffe in Abwasseran-
lagen gegeben sind, sind die näheren Einzelheiten entsprechend den Kriterien in Nr. 17.3 und 17.4 in der 
Betriebsanweisung nach § 3 Nr. 6 festzulegen.   
Besonders festzulegen sind:  
– personelle und technische Vorkehrungen zum bestmöglichen schnellen und zuverlässigen Erkennen des 

Austritts wassergefährdender Stoffe, z. B. Kontrollgänge, Leckageerkennungssysteme,  
– personelle und technische Voraussetzungen zur wenigstens teilweisen Rückhaltung ausgetretener was-

sergefährdender Stoffe im Bereich der Anlage, z. B. örtliche Auffangvorrichtungen, Umpumpmöglichkei-
ten, 

– Vorgaben zur Verwertung oder Entsorgung der Abwasserstoffgemische,  
– Teilmaßnahmen zur Löschwasserrückhaltung im Bereich der Anlage, z. B. bewegliche Absperreinrich-

tungen,  
– Sicherung von Abläufen, z. B. Abdeckeinrichtungen, Schnellschlusseinrichtungen,  



 

 

 

- 22 - 

– Anforderungen an den Betrieb der Abwasseranlagen, Dichtheitskontrollen, Kontrolle der Zu- und Ablauf-
belastung,  

– Meldewege, Anzeigepflichten, Alarmübungen.  Bei Anlagen, die insbesondere nach § 3 Nr. 6 von der 
Pflicht zur Erstellung einer Betriebsanweisung ausgenommen sind, sind die näheren Einzelheiten in ei-
ner gesonderten betrieblichen Anweisung festzulegen. 

 
 

Vierter Teil 
Überwachung 

 
 

§ 18 
Sachverständige 

(zu § 19i Abs. 2 Satz 3 WHG) 
 

(1) 1Sachverständige im Sinn des § 19i Abs. 2 Satz 3 WHG sind die von Organisationen für die 
Prüfung bestellten Personen. 2Die Sachverständigenorganisationen mit Sitz in Bayern werden vom 
Landesamt für Umwelt anerkannt. 3Die Anerkennung kann auf bestimmte Prüfbereiche beschränkt 
und unter Auflagen und Bedingungen erteilt werden. 4Die Sachverständigenorganisationen unterlie-
gen der Aufsicht durch das Landesamt für Umwelt. 
 

(2) 1Anerkennungen anderer Länder der Bundesrepublik Deutschland gelten auch in Bayern. 
2Gleichwertige Anerkennungen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderer Ver-
tragstaaten des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum stehen Anerkennungen nach 
Abs. 1 gleich. 3Sie sind dem Landesamt für Umwelt vor Aufnahme der Prüftätigkeit im Original oder 
in Kopie vorzulegen; eine Beglaubigung der Kopie kann verlangt werden. 4Das Landesamt für Um-
welt kann darüber hinaus verlangen, dass gleichwertige Anerkennungen nach Satz 2 in beglaubigter 
deutscher Übersetzung vorgelegt werden. 
 

(3) 1Organisationen werden als Sachverständigenorganisation anerkannt, wenn sie 
 
1. nachweisen, dass sie über wenigstens fünf für die Prüftätigkeit geeignete Personen verfü-

gen; geeignet sind Personen, die zuverlässig sind und die persönlichen und fachlichen Vor-
aussetzungen erfüllen: 
a) Zuverlässig sind Personen, die 

aa) die Fähigkeit besitzen, öffentliche Ämter zu bekleiden, 
bb) nicht in einem ordentlichen Strafverfahren wegen einer vorsätzlichen Tat 

rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt 
worden sind und sich nicht aus dem der Verurteilung zugrunde liegenden Sach-
verhalt ergibt, dass sie zur Erfüllung der Sachverständigentätigkeit nicht geeig-
net sind, oder 

cc) durch gerichtliche Anordnung in der Verfügung über ihr Vermögen nicht be-
schränkt sind, 

b) persönliche Voraussetzungen erfüllen Personen, die hinsichtlich ihrer Prüftätigkeit un-
abhängig sind, bei denen insbesondere kein Zusammenhang zwischen ihrer Prüftätig-
keit und anderen Leistungen besteht; 

c) fachliche Voraussetzungen erfüllen Personen, die 
aa) die Diplomprüfung in einem Studiengang der Ingenieur- oder Naturwissenschaf-

ten an einer inländischen (technischen) Universität oder ihr gleichgestellten 
Hochschule oder an einer inländischen Fachhochschule erfolgreich abge-
schlossen haben und ausreichende Sach- und Fachkenntnisse auf dem Gebiet 
des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen nachweisen; mit Zustimmung 
des Landesamts für Umwelt kann hiervon im Einzelfall abgewichen werden, 
wenn die zu bestellende Person für die Überprüfung von Anlagen zum Umgang 
mit wassergefährdenden Stoffen nachweislich über eine ausreichende sonstige 
Ausbildung und über ausreichende sonstige Kenntnisse verfügt, und 

bb) mindestens eine fünfjährige qualifizierte Tätigkeit auf dem Gebiet der Planung, 
Errichtung, Betrieb oder Prüfung von Anlagen zum Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen nachweisen, 

2. Grundsätze darlegen, die bei den Prüfungen zu beachten sind, 
3. die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen stichprobenweise kontrollieren, 
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4. die bei den Prüfungen gewonnenen Erkenntnisse sammeln, auswerten und die Sachverstän-
digen in einem regelmäßigen Erfahrungsaustausch darüber unterrichten, 

5. den Nachweis über das Bestehen einer Haftpflichtversicherung für die Tätigkeit ihrer Sach-
verständigen für Gewässerschäden mit einer Deckungssumme von mindestens 2,5 Millionen 
Euro erbringen und  

6. erklären, dass sie den Freistaat Bayern und die anderen Länder, in denen die Sachverständi-
gen Prüfungen vornehmen, von jeder Haftung für die Tätigkeit ihrer Sachverständigen frei-
stellen. 

 
2Die fachlichen Voraussetzungen nach Satz 1 Nr. 1 Buchstabe c Doppelbuchstabe aa können auch 
nach der Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 über eine allgemeine Regelung zur 
Anerkennung der Hochschuldiplome, die eine mindestens dreijährige Berufsausbildung abschließen 
(ABl EG 1989 L Nr. 19 S. 16), nachgewiesen werden. 3Die Beherrschung der deutschen Sprache in 
Wort und Schrift ist Voraussetzung für die Bestellung. 
 

(4) Als Organisationen im Sinn des Abs. 3 können auch Gruppen anerkannt werden, die in 
selbstständigen organisatorischen Einheiten eines Unternehmens zusammengefasst sind und hin-
sichtlich ihrer Prüftätigkeit nicht weisungsgebunden sind. 
 

(4a) 1Über einen Antrag auf Anerkennung ist innerhalb einer Frist von drei Monaten zu entschei-
den; Art. 42a Abs. 2 Sätze 2 bis 4 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes gelten entspre-
chend. 2Das Anerkennungsverfahren kann über eine einheitliche Stelle nach den Vorschriften des 
Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes abgewickelt werden. 

 
(5) 1Die anerkannte Sachverständigenorganisation ist verpflichtet, die bestellten Sachverständi-

gen durch schriftlichen Bescheid anzuhalten, ihre Prüfaufgaben unparteiisch und gewissenhaft ge-
mäß den wasserrechtlichen und sonstigen einschlägigen Rechtsvorschriften zu erfüllen. 2Die Sach-
verständigenorganisation hat sicherzustellen, dass die bestellten Sachverständigen ein Prüftage-
buch führen, aus dem sich mindestens Art, Umfang und Zeitaufwand der jeweiligen Prüfung ergibt; 
die Sachverständigenorganisationen legen dem Landesamt für Umwelt jeweils zum 1. März eines 
jeden Jahres einen Jahresbericht vor. 3Form und Inhalt des Jahresberichtes können vom Landesamt 
für Umwelt vorgegeben werden. 
 

(6) Die anerkannte Sachverständigenorganisation hat die Bestellung von Sachverständigen zu-
rückzunehmen oder zu widerrufen, wenn 
 
1. die Bestellung durch arglistige Täuschung, Drohung oder Bestechung erwirkt worden ist 

oder 
2. die Bestellung durch Angaben erwirkt worden ist, die in wesentlicher Beziehung unrichtig 

oder unvollständig waren, oder 
3. die bestellte Person infolge geistiger oder körperlicher Gebrechen nicht mehr in der Lage ist, 

ihre Tätigkeit ordnungsgemäß auszuüben, oder 
4. die bestellte Person ihre Prüfaufgaben wiederholt mangelhaft erfüllt oder durchgeführt hat 

und von der anerkannten Sachverständigenorganisation dafür bereits einmal abgemahnt 
worden ist oder 

5. die bestellte Person wiederholt oder grobfahrlässig oder vorsätzlich gegen die ihr obliegen-
den Pflichten aus ihrer Bestellung verstoßen hat. 
 

(7) Die Anerkennung erlischt  
 
1. durch schriftlichen Verzicht gegenüber der Anerkennungsbehörde, 
2. mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder der Abweisung des Antrags auf Eröffnung 

des Insolvenzverfahrens, 
3. mit der Auflösung oder der Liquidation der anerkannten Sachverständigenorganisation, 
4. wenn die anerkannte Sachverständigenorganisation länger als ein Jahr über weniger als fünf 

bestellte Sachverständige verfügt.  
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18. Sachverständige   
Für die Anerkennung von Sachverständigenorganisationen gilt das entsprechende Merkblatt des LfU. 
 
 

§ 19 
Überprüfung von Anlagen 

(zu § 19i Abs. 2 Satz 3 WHG) 
 

(1) 1Die Betreiber haben nach Maßgabe des § 19i Abs. 2 Satz 3 Nrn. 1, 2, 3 und 5 WHG durch 
Sachverständige nach § 18 überprüfen zu lassen 
 
1. unterirdische Anlagen und Anlagenteile, 
2. oberirdische Anlagen zum Umgang mit flüssigen wassergefährdenden Stoffen der Gefähr-

dungsstufe C und D,  
3. oberirdische Anlagen zum Umgang mit festen und gasförmigen wassergefährdenden Stoffen 

der Gefährdungsstufe D, 
4. oberirdische Anlagen in Schutzgebieten zum Umgang mit flüssigen wassergefährdenden 

Stoffen der Stufe B, C und D und oberirdische Anlagen in Schutzgebieten zum Umgang mit 
festen und gasförmigen wassergefährdenden Stoffen der Stufe C und D, 

5. Anlagen, für welche Prüfungen in einer Eignungsfeststellung oder Bauartzulassung nach 
§ 19h Abs. 1 und 2 WHG, in einer arbeitsschutzrechtlichen Bauartzulassung oder in einem 
baurechtlichen Verwendbarkeits- oder Eignungsnachweis vorgeschrieben sind; sind darin 
kürzere Prüffristen festgelegt, gelten diese. 

 
2Darüber hinaus sind nach Maßgabe von § 19i Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 WHG vor Inbetriebnahme und nach 
einer wesentlichen Änderung oberirdische Anlagen zum Umgang mit flüssigen wassergefährdenden 
Stoffen der Gefährdungsstufe B, die in einem Überschwemmungsgebiet gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 26 ers-
ter und zweiter Spiegelstrich liegen, durch Sachverständige nach § 18 überprüfen zu lassen. 
3Anlagen im Sinn von Satz 2, die bereits in Betrieb genommen worden sind, sind innerhalb von zwei 
Jahren nach Eintritt der Prüfpflicht einmalig durch Sachverständige nach § 18 überprüfen zu lassen. 
4Die Fristen für die wiederkehrenden Prüfungen beginnen mit dem Tag des Abschlusses der Prüfung 
vor Inbetriebnahme bzw. der Prüfung nach einer wesentlichen Änderung. 
 

(2) 1Die Kreisverwaltungsbehörde kann wegen der Besorgnis einer Gewässergefährdung (§ 19i 
Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 WHG) besondere Prüfungen anordnen, kürzere Prüffristen bestimmen oder die 
Überprüfung für andere als in Abs. 1 genannte Anlagen vorschreiben. 2Sie kann insbesondere durch 
Allgemeinverfügung anordnen, dass in Überschwemmungsgebieten gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 26, dritter 
Spiegelstrich, die in Abs. 1 Sätze 2 und 3 bezeichneten Prüfungen durchzuführen sind. 3Sie kann im 
Einzelfall Anlagen nach Abs. 1 von der Prüfpflicht befreien, wenn gewährleistet ist, dass eine von der 
Anlage ausgehende Gewässergefährdung ebenso rechtzeitig erkannt wird wie bei Bestehen der all-
gemeinen Prüfpflicht. 4Weitergehende Anforderungen oder Beschränkungen und Ausnahmen durch 
Anordnungen oder Verordnungen nach § 19 WHG und Art. 35, 40, 61e, 61f und 61j Abs. 2 BayWG 
bleiben unberührt. 
 

(3) 1Die Prüfungen nach Abs. 1 und 2 entfallen, soweit die Anlage zu denselben Zeitpunkten oder 
innerhalb gleicher oder kürzerer Zeiträume nach anderen Rechtsvorschriften von Sachverständigen 
zu prüfen ist und dabei die Anforderungen dieser Verordnung und des § 19g WHG berücksichtigt 
werden. 2Satz 1 gilt entsprechend, wenn eine Anlage im Rahmen eines Umweltmanagementsystems 
überprüft wird und die Durchführung der Prüfung den Anforderungen nach § 19i Abs. 2 Satz 3 WHG 
und der §§ 18 und 19 entspricht. 3Im Betriebsprüfungsbericht nach dem Umweltmanagementsystem 
sind Umfang und Ergebnis zu dokumentieren. 4Der Betriebsprüfungsbericht ist der Kreisverwal-
tungsbehörde unverzüglich vorzulegen, soweit erhebliche oder gefährliche Mängel festgestellt wur-
den. 5Unbeschadet der Regelung in Satz 4 kann die Kreisverwaltungsbehörde im Einzelfall die Vorla-
ge des Betriebsprüfungsberichts verlangen. 6Zum Nachweis, dass die Prüfung entsprechend den 
Anforderungen nach den Sätzen 1 und 2 durchgeführt wurde und die Anlage den wasserrechtlichen 
Anforderungen entspricht, ist eine Bestätigung des Umweltgutachters vorzulegen. 
 

(4) Die Prüfungen nach den Abs. 1 und 2 entfallen bei Anlagen, die der Forschung, Entwicklung 
oder Erprobung neuer Stoffe oder Verfahren im Labor- oder Technikumsmaßstab dienen und nicht 
länger als ein Jahr betrieben werden. 
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(5) 1Die Betreiber haben den Sachverständigen vor der Prüfung die für die Anlage erteilten be-
hördlichen Bescheide und die von den Herstellern ausgehändigten Bescheinigungen sowie bei wie-
derkehrenden Prüfungen nach § 19i Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 WHG den Prüfbericht über die letzte Sachver-
ständigenprüfung und Bescheinigungen über die Beseitigung dort festgestellter Anlagenmängel 
vorzulegen. 2Die Sachverständigen haben über jede durchgeführte Prüfung der Kreisverwaltungsbe-
hörde und den Betreibern unverzüglich, spätestens innerhalb eines Monats, einen Prüfbericht vorzu-
legen. 3Für die Prüfberichte kann die Verwendung eines amtlichen Musters vorgeschrieben werden. 
4In den Fällen des Abs. 3 Satz 2 genügt es, wenn die Bestätigung durch den Umweltgutachter inner-
halb eines Monats nach Gültigkeitserklärung der Umwelterklärung vorgelegt wird, es sei denn, die 
Kreisverwaltungsbehörde hat eine besondere Prüfung nach Abs. 2 angeordnet. 
 

(6) 1Die Betreiber haben die bei Prüfungen festgestellten Mängel unverzüglich durch Fachbetrie-
be oder selbst, soweit sie die Anforderungen an Fachbetriebe erfüllen, beheben zu lassen oder zu 
beheben; § 25 Abs. 1 Satz 1 bleibt unberührt. 2Die Beseitigung erheblicher Mängel bedarf der Nach-
prüfung durch die Sachverständigen. 3Werden gefährliche Mängel durch die Sachverständigen fest-
gestellt, ist die Anlage von den Betreibern unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und soweit erfor-
derlich nach Maßgabe der Sachverständigen zu entleeren. 4Die Sachverständigen haben die zustän-
dige Kreisverwaltungsbehörde spätestens am Tag nach Durchführung der Prüfung über die Pflicht 
der Betreiber, die Anlage außer Betrieb zu nehmen und gegebenenfalls zu entleeren, zu unterrichten. 
5Die Anlage kann erst wieder in Betrieb genommen werden, wenn die Betreiber eine Sachverständi-
genbestätigung über die Beseitigung der festgestellten Mängel vorgelegt haben. 
 

(7) Art, Umfang und Ausmaß der Prüfungen durch Sachverständige werden durch Verwaltungs-
vorschrift nach § 4 Abs. 2 festgelegt. 
 
 
19. Überprüfung von Anlagen 
19.1 Prüfauftrag 
19.1.1  Der Prüfauftrag ist vom Betreiber an eine anerkannte Sachverständigenorganisation so rechtzeitig zu 
erteilen, dass die Prüfungen zu den in § 19i Abs. 2 Satz 3 WHG genannten Zeitpunkten erfolgen können. Bei 
den Prüfungen vor Inbetriebnahme und bei Stilllegung (vgl. Nr. 19.3.3) ist der Prüfauftrag so rechtzeitig zu 
erteilen, dass gegebenenfalls notwendige schrittweise Prüfungen mit dem Sachverständigen vereinbart wer-
den können. 
19.1.2  Wesentliche Änderungen einer Anlage sind insbesondere Erneuerungs-, Instandsetzungs- und Um-
rüstungsmaßnahmen, welche die primäre oder sekundäre Sicherheit einer Anlage verändern können, z. B. 
nachträglicher Einbau einer Lecksicherungseinrichtung (Leckschutzauskleidung, Leckanzeiger), Austausch 
von Behältern und Rohrleitungen. Gleiches gilt für den Austausch des wassergefährdenden Stoffes gegen 
einen anderen. Wesentlich ist auch jede Änderung der Anlage, die zu einer höheren Gefährdungsstufe führt. 
19.1.3  Für die Berechnung der Fristen der wiederkehrenden Prüfungen ist der Abschluss der Inbetriebnah-
meprüfung maßgebend, § 19 Abs. 1 Satz 4. Der Prüfauftrag für Wiederholungsprüfungen ist vom Betreiber 
so rechtzeitig zu erteilen, dass die Prüfung vor Ablauf der Frist in § 19i Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 WHG begonnen 
werden kann. Sollte das Datum des Abschlusses der Inbetriebnahmeprüfung der Kreisverwaltungsbehörde 
nicht bekannt sein, so kann einmalig das Datum der letzten Überprüfung der Anlage durch Sachverständige 
nach § 18 als Grundlage zur Berechnung der Fristen der wiederkehrenden Prüfungen herangezogen wer-
den. 
19.1.4  Zur zweifelsfreien Fristberechnung hat der Sachverständige nach § 18 Abs. 1 Satz 1 den Abschluss 
der Inbetriebnahmeprüfung mit Datumsangabe auf dem Prüfbericht zu vermerken. Ist eine Nachprüfung 
erforderlich, hat dies keinen Einfluss auf die Prüffristen. 
19.1.5  Der Sachverständige nach § 18 Abs. 1 Satz 1 hat des Weiteren auf dem Prüfbericht zu vermerken, 
ob die in Nr. 19.1.1 genannten Anforderungen eingehalten sind.  
19.1.6  Die Sachverständigenorganisationen stellen sicher, dass Prüfaufträge unverzüglich abgewickelt wer-
den können. Sind längere Abwicklungszeiten nicht zu vermeiden, benachrichtigt die Sachverständigenorga-
nisation die jeweils zuständige Kreisverwaltungsbehörde über den rechtzeitigen Eingang des Prüfauftrages, 
wenn ansonsten die Frist nach § 19 Abs. 1 Satz 4 überschritten würde.  
19.1.7  Werden Prüfungen nicht rechtzeitig durchgeführt, ist dies eine Ordnungswidrigkeit nach § 24 Nr. 6. 
19.2 Prüfpflichtige Anlagen und Anlagenteile   
Prüfpflichtig sind die in § 19 Abs. 1 genannten Anlagen und Anlagenteile. 
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19.3   Prüfung durch Sachverständige (§ 19 Abs. 7)   
Nach § 19 Abs. 7 werden für Art, Umfang und Ausmaß der Prüfungen nachfolgende Bestimmungen festge-
legt: 
19.3.1  Prüfung vor der erstmaligen Inbetriebnahme, nach einer wesentlichen Änderung und vor Wiederinbe-
triebnahme einer länger als ein Jahr stillgelegten Anlage   
Eine Prüfung vor Wiederinbetriebnahme ist erforderlich, wenn die Anlage gem. Nr. 2.6 stillgelegt worden war 
oder länger als ein Jahr außer Betrieb war. Die Prüfungen sind gemäß Nr. 7.2 in Verbindung mit Nr. 7.1 
TRwS 779 durchzuführen. Darüber hinaus ist vom Sachverständigen das Konzept gemäß Nr. 3.2 auf Plau-
sibilität (Vollständigkeit und Wirksamkeit) zu überprüfen. 
19.3.2 Wiederkehrende Prüfungen   
Die Prüfungen sind gemäß Nr. 7.3 in Verbindung mit Nr. 7.1 TRwS 779 durchzuführen. Zusätzlich gilt:   
Werden bei der wiederkehrenden Prüfung erhebliche oder gefährliche Mängel festgestellt, sodass die Anla-
ge zur Beseitigung der Mängel wesentlich geändert werden muss, gilt die Prüfung nach Mängelbeseitigung 
als Nachprüfung im Rahmen der wiederkehrenden Prüfung und nicht als Prüfung nach wesentlicher Ände-
rung, es sei denn, die Anlage wird mit demselben Prüfumfang wie bei einer Inbetriebnahmeprüfung geprüft. 
19.3.3 Prüfung bei Stilllegung der Anlage   
Nach Durchführung der Prüfung und Beseitigung evtl. Mängel handelt es sich bei stillgelegten Anlagen nicht 
mehr um prüfpflichtige Anlagen nach § 19. Die Prüfung bei Stilllegung der Anlage dient deshalb der Feststel-
lung, ob die Anlage in einen Zustand versetzt ist, der auf Dauer die Besorgnis einer Gewässerverunreini-
gung ausschließt.   
Die Prüfung ist als Ordnungsprüfung und Technische Prüfung durchzuführen.   
Die Ordnungsprüfung umfasst die Feststellung, ob für die Stilllegung behördliche Entscheidungen erforder-
lich sind und ob diese vorliegen. Liegen erforderliche behördliche Entscheidungen noch nicht vor, ist die 
Prüfung zu unterbrechen und die zuständige Kreisverwaltungsbehörde zu benachrichtigen. Die Kreisverwal-
tungsbehörde teilt der Sachverständigenorganisation, die mit der Prüfung beauftragt ist, unverzüglich mit, ob 
ein entsprechender Antrag bereits gestellt ist und ob die beantragte Entscheidung maßgebliche Festsetzun-
gen für die Abwicklung der Technischen Prüfung enthalten wird. Ist Letzteres nicht der Fall, kann die Prüfung 
durch den Sachverständigen nach § 18 Abs. 1 Satz 1 mit der Technischen Prüfung fortgesetzt werden.   
Die Technische Prüfung ist gem. Nr. 7.4 in Verbindung mit Nr. 7.1 TRwS 779 durchzuführen.   
Erfolgt die Stilllegung der Anlage durch Ausbau einzelner Anlagenteile, z. B. Ausbau eines unterirdischen 
Behälters, sind die Prüfschritte entsprechend dem Baufortschritt durchzuführen. Stellt der Sachverständige 
Verstöße gegen derartige Verpflichtungen fest, teilt er sie unverzüglich der Kreisverwaltungsbehörde mit, die 
ihrerseits gegebenenfalls die zuständige Behörde unterrichtet. Der Sachverständige prüft, ob die Vorausset-
zungen nach Nr. 2.6 vorliegen.  
19.3.4 Ergänzende Regelungen   
Weitere Prüfgrundsätze, insbesondere für HBV-Anlagen, werden festgelegt, sobald diese von den Prüforga-
nisationen nach § 18 Abs. 3 Nr. 2 erarbeitet sind.    
Für die Prüfung von Anlagen zum Lagern und Abfüllen entzündlicher, leicht und hoch entzündlicher wasser-
gefährdender Flüssigkeiten sind ergänzend zu den vorstehenden Bestimmungen die einschlägigen Vor-
schriften des Anlagensicherheitsrechts heranzuziehen. 
19.4 Änderung der Prüffristen (§ 19 Abs. 2) 
19.4.1  Kürzere Prüffristen oder besondere Prüfungen können von der Kreisverwaltungsbehörde vor allem 
dann angeordnet werden, wenn aufgrund der örtlichen Situation ein besonderes Gefährdungspotenzial vor-
liegt, das durch die Gefährdungsstufe der Anlage nach der Tabelle in § 6 Abs. 3 nicht ausreichend erfasst 
wird. Auf Nr. 7.1.2 wird hingewiesen. 
19.4.2  Längere Prüffristen können z. B. gestattet werden, wenn eine sachkundige Überprüfung in regelmä-
ßigen Zeitabständen etwa im Rahmen eines Überwachungsvertrages oder eines entsprechend qualifizierten 
Messprogramms gewährleistet ist, oder wenn Anlagen über die Anforderungen der VAwS hinaus mit wirk-
samen, von einem Sachverständigen geprüften Schutzvorkehrungen, z. B. Innenbeschichtung und kathodi-
scher Korrosionsschutz bei doppelwandigen unterirdischen Stahlbehältern, ausgestattet sind, sodass ein 
Undichtwerden innerhalb der verlängerten Prüffrist nicht zu besorgen ist. 
19.4.3  Bei der Änderung von Prüffristen für Anlagen, die der Betriebssicherheitsverordnung unterliegen, 
sind die für diese Vorschriften zuständigen Behörden (im Regelfall das Gewerbeaufsichtsamt) zu unterrich-
ten. 
19.4.4  Die Kreisverwaltungsbehörde kann in Überschwemmungsgebieten im Sinn des § 2 Abs. 1 Nr. 26 
Anlagen von der Prüfpflicht befreien, wenn diese in Bereichen liegen, die durch ihre Lage vom Hochwasser 
nicht erreicht werden können oder sich in höher gelegenen Stockwerken in Gebäuden befinden. 



 

 

 

- 27 - 

19.5 Prüfbericht 
19.5.1  Der Sachverständige stellt über jede nach § 19 durchgeführte Prüfung einen Prüfbericht aus. Glei-
ches gilt für Prüfungen im Rahmen der Betriebsprüfung eines Umweltmanagementsystems.  Der Sachver-
ständige hat seinen Prüfbericht unverzüglich, spätestens innerhalb eines Monats, der Kreisverwaltungsbe-
hörde zuzusenden. Dabei sind die Mängel nach ihrer Bedeutung wie folgt unterschiedlich zu kennzeichnen:   
– geringfügige Mängel,   
– erhebliche Mängel,   
– gefährliche Mängel.   
Stellt der Sachverständige keine Mängel fest, vermerkt er im Prüfbericht „keine Mängel“. 
19.5.2  Bei erheblichen Mängeln ist eine Sanierungsfrist im Prüfbericht vorzuschlagen. Der Vorschlag soll 
die Möglichkeiten des Betreibers, einschlägige Fachbetriebe mit der Sanierung zu beauftragen, berücksich-
tigen. 
19.5.3  Werden gefährliche Mängel festgestellt, ist die Anlage durch den Betreiber unverzüglich außer Be-
trieb zu nehmen, § 19 Abs. 6 Satz 3. Der Sachverständige hat den Betreiber zu beraten, ob die Anlage zu 
entleeren ist. Für die Entscheidung sind die jeweils im Einzelfall festgestellten gefährlichen Mängel und die 
dadurch ausgelöste Besorgnis einer Gewässerverunreinigung maßgebend. Die Kreisverwaltungsbehörde ist 
von der Notwendigkeit, die Anlage außer Betrieb zu nehmen sofort, spätestens am nächsten Tag, zu infor-
mieren.  
19.5.4  Schließt die Prüfung erforderliche Prüfungen nach anderen Rechtsbereichen ein, ist im Prüfbericht 
bei Mängeln jeweils anzugeben, welchem Rechtsbereich sie zuzuordnen sind. Mängel, die die Sicherheit der 
Anlage beeinträchtigen, sind besonders zu kennzeichnen. 
19.5.5  In Fällen, in denen die Prüfung nicht vollständig durchgeführt wurde oder eine außerordentliche Prü-
fung notwendig wird, ist der Kreisverwaltungsbehörde ebenfalls ein Prüfbericht zuzusenden. Dabei ist im 
Einzelnen der Sachverhalt zu schildern und sind erforderliche Maßnahmen sowie angemessene Termine 
vorzuschlagen. 
19.5.6  Bei bestehenden Anlagen nach § 25 Abs. 1 prüft der Sachverständige über die Feststellungen in Nr. 
19.3 hinaus, ob die Anlage die zum Zeitpunkt der Errichtung geltenden technischen Maßgaben einhält (vgl. 
Nrn. 25.1.1 bis 25.1.3). Stellt der Sachverständige fest, dass  
– die Anlage den Anforderungen der VAwS nicht entspricht, aber den zum Zeitpunkt der Errichtung gel-

tenden technischen Maßgaben, vermerkt er zusätzlich zu den festgestellten Mängeln „bestehende Anla-
ge nach § 25“ auf dem Prüfbericht;  

– die Anlage den Anforderungen der VAwS nicht entspricht und auch nicht den zum Zeitpunkt der Errich-
tung geltenden technischen Maßgaben, vermerkt er die festgestellten Mängel; maßgeblich sind hierbei 
die Anforderungen der VAwS und nicht die zum Zeitpunkt der Errichtung geltenden technischen Maßga-
ben;  

– die Anlage den Anforderungen der VAwS entspricht, aber nicht den zum Zeitpunkt der Errichtung gel-
tenden technischen Maßgaben, vermerkt er, dass kein Mangel vorliegt. 

19.6 Anordnungen der Kreisverwaltungsbehörde 
19.6.1  Eine gesonderte Anordnung der Kreisverwaltungsbehörde zur Mängelbeseitigung ist wegen der Re-
gelung in § 19 Abs. 6 Satz 1 nur erforderlich, wenn es sich um eine Anlage nach § 25 Abs. 1 handelt. 
19.6.2  Bei erheblichen Mängeln ist der Betreiber formlos auf die Vorlage des Sachverständigenprüfberichts 
über die Nachprüfung innerhalb der vom Sachverständigen auf dem Prüfbericht vorgeschlagenen Sanie-
rungsfrist hinzuweisen. Eine Verlängerung der Sanierungsfrist ist nur in Abstimmung mit dem Sachverstän-
digen zulässig. 
19.6.3  Bei gefährlichen Mängeln bestätigt die Kreisverwaltungsbehörde gegenüber dem Betreiber den Ein-
gang des Prüfberichts mit der Pflicht zur Außerbetriebnahme, gegebenenfalls Entleerung der Anlage. Der 
Betreiber ist auf die Regelung in § 19 Abs. 6 Satz 5 – Wiederinbetriebnahme erst nach Vorlage einer ent-
sprechenden Sachverständigenbestätigung – hinzuweisen. 
19.7 Überwachungsdatei 
19.7.1  Die Kreisverwaltungsbehörde hat eine Überwachungsdatei über die prüfpflichtigen Anlagen aufzu-
stellen und zu führen. Ziel der Überwachungsdatei ist es, die Einhaltung der Anlagenprüfungen durch Sach-
verständige zu überwachen. Im Hinblick auf die unterschiedliche Ausstattung der Kreisverwaltungsbehörden 
mit Mitteln der automatischen Datenverarbeitung wird von EDV-technischen Vorgaben für die Überwa-
chungsdatei abgesehen. Eine EDV-unterstützte Erfassung mit VAwS-DAT wird allerdings angeraten. 
19.7.2  Die Überwachungsdatei muss neben den Merkmalen, die für die Terminüberwachung erforderlich 
sind, Angaben enthalten, die die Anlage ausreichend beschreiben, um Maßnahmen der technischen Ge-



 

 

 

- 28 - 

wässeraufsicht durch die Kreisverwaltungsbehörde, insbesondere bei Schadensfällen, zu ermöglichen. Ein 
Abgleich mit den nach § 9 Abs. 4 Umwelt-Statistikgesetz zu erhebenden Daten ist empfehlenswert. 
19.7.3  Anlagen in Betriebsanlagen der Deutschen Bahn AG sind wegen § 4 Allgemeines Eisenbahngesetz 
nicht in die Überwachungsdatei aufzunehmen. Als Betriebsanlagen gelten jedoch nur Anlagen, die der Ab-
wicklung und Sicherung des äußeren Eisenbahndienstes dienen, nicht aber Nebenbetriebe, Verwaltungsge-
bäude, Siedlungsbauten u. Ä. Ebenso sind Lagerbehälter in bundeseigenen Bau- und Schirrhöfen der Was-
ser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, die der Unterhaltung der Bundeswasserstraßen dienen, wegen 
§ 48 Bundeswasserstraßengesetz nicht in die Überwachungsdatei aufzunehmen. 
19.8  Prüfungen nach anderen Rechtsvorschriften, Umweltmanagementsysteme 
19.8.1  Eine andere Rechtsvorschrift nach § 19 Abs. 3 ist in erster Linie die Betriebssicherheitsverordnung. 
In dem der Kreisverwaltungsbehörde vorzulegenden Prüfbericht nach anderen Rechtsvorschriften muss 
ausdrücklich festgestellt sein, ob die Anlage ordnungsgemäß auch im Sinn der VAwS ist. Von den die Prü-
fung nach anderen Rechtsvorschriften durchführenden Sachverständigen sind die vorstehenden Anforde-
rungen nach Nrn. 19.1 bis 19.5 einzuhalten. 
19.8.2  § 19 Abs. 3 ist für Prüfungen von Anlagen und Anlagenteilen im Rahmen eines Umweltmanagement-
systems entsprechend anzuwenden. Der Betreiber hat in diesen Fällen zum Nachweis der Durchführung der 
Prüfung nach § 19i Abs. 2 Satz 3 WHG in Verbindung mit § 19 der Kreisverwaltungsbehörde den Betriebs-
prüfungsbericht und eine Bestätigung des zugelassenen Umweltgutachters vorzulegen, aus der sich ergibt, 
dass die Anlage den wasserrechtlichen Anforderungen entspricht. Die gesonderte Vorlagepflicht zu den 
Prüfzeitpunkten nach § 19i Abs. 2 Satz 3 WHG entfällt, wenn keine erheblichen oder gefährlichen Mängel 
festgestellt wurden. Die Kreisverwaltungsbehörde kann im Einzelfall die Vorlage des Betriebsprüfungsbe-
richts verlangen. 
 
 

§ 20 
Anlagenkartei, Befreiung von der Anzeigepflicht 

 
1Anzeigepflichtige Anlagen nach Art. 37 Abs. 1 BayWG sind von der Kreisverwaltungsbehörde in 

einer Anlagenkartei zu führen. 2Außerhalb von Wasser- und Heilquellenschutzgebieten entfällt die 
Anzeigepflicht für oberirdische Anlagen der Gefährdungsstufe A, für Anlagen zum Lagern und Abfül-
len von Jauche, Gülle und Silagesickersäften und für Anlagen zum Lagern von Festmist. 3Bei Vorlie-
gen eines Umweltmanagementsystems entfällt die Anzeigepflicht auch für Anlagen der Gefähr-
dungsstufe B, die keiner Prüfung durch Sachverständige nach § 19 Abs. 1 oder 2 unterliegen. 

 
20.  Anlagenkartei, Befreiung von der Anzeigepflicht 
20.1 Anlegen der Anlagenkartei   
In die Anlagenkartei sind alle nach Art. 37 Abs. 1 BayWG anzeigepflichtigen Anlagen aufzunehmen. Die 
Anlagenkartei wird als Sammlung der Anzeigen samt ihren Plänen und Beilagen geführt. Sie kann auch im 
Wege der automatischen Datenverarbeitung angelegt werden. Der Anzeige müssen die Unterlagen nach 
§§ 1 bis 10 WPBV beigefügt sein. Diese Unterlagen sind auch erforderlich, wenn die förmliche Anzeige 
durch eine andere Anzeige, Genehmigung oder Zulassung nach Art. 37 Abs. 3 BayWG ersetzt wird. Im Üb-
rigen gelten die Bestimmungen zur Überwachungsdatei entsprechend, vgl. Nr. 19.7.  
20.2 Verfahren bei Anzeige 
20.2.1  Geht bei der Kreisverwaltungsbehörde eine Anzeige nach Art. 37 Abs. 1 BayWG ein, so prüft diese 
zunächst, ob eine nach Art. 37 Abs. 3 Satz 1 BayWG vorrangige Genehmigung, Zulassung oder Anzeige 
nach anderen Vorschriften erforderlich ist. Als solche kommen insbesondere in Betracht:  
– Baugenehmigung nach Art. 68 BayBO, sofern nicht verfahrensfrei nach Art. 57 BayBO (vgl. dort insbe-

sondere Art. 57 Abs. 1 Nr. 5 BayBO),   
– Erlaubnis gemäß § 13 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV),  
– Eignungsfeststellung nach § 19h WHG,  
– immissionsschutzrechtliche Genehmigung nach §§ 13 oder 19 BImSchG,  
– Planfeststellung oder Plangenehmigung für Rohrleitungsanlagen nach § 20 UVPG.   
Bei Anlagen, die nur dem vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach Art. 59 BayBO unterliegen, was-
serrechtlich aber nur anzeigepflichtig (nicht eignungsfeststellungspflichtig) sind, sind die erforderlichen Maß-
nahmen gesondert per Anordnung nach Art. 68 Abs. 3 BayWG durchzusetzen.  
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20.2.2  Bedarf das Unternehmen einer anderweitigen Genehmigung, so hat die Kreisverwaltungsbehörde 
den Anzeigenden hierüber zu unterrichten und zur Antragstellung aufzufordern. Die Anzeige soll so weit als 
möglich in einen Antrag umgedeutet werden. Unternehmen im Sinn von Art. 37 Abs. 3 BayWG sind die in 
Art. 37 Abs. 1 BayWG genannten Anlagen und Tätigkeiten. 
20.2.3  Ist eine anderweitige Anzeige oder Gestattung erforderlich (z. B. nach § 13 BetrSichV), so übermittelt 
die Kreisverwaltungsbehörde eine Ausfertigung der eingegangenen Anzeige an die für die Entgegennahme 
der anderen Anzeige oder Gestattung zuständige Behörde (z. B. Gewerbeaufsichtsamt) und teilt dies dem 
Anzeigenden mit. Ist die Gestattung von der Kreisverwaltungsbehörde zu erteilen, ist innerhalb der Behörde 
der notwendige Informationsfluss sicherzustellen. 
20.2.4  Bedarf das angezeigte Unternehmen keiner sonstigen Genehmigung oder Anzeige, so prüft die 
Kreisverwaltungsbehörde, ob alle einschlägigen materiellen Vorschriften beachtet werden. Bestehen gegen 
ein angezeigtes Unternehmen keine Bedenken oder sind diese durch die Erfüllung zusätzlicher Anforderun-
gen auszuräumen, so teilt dies die Kreisverwaltungsbehörde dem Anzeigenden formlos mit. Ist ersichtlich, 
dass materielle Vorschriften nicht eingehalten werden, so ist der Anzeigende unter Angabe der einschlägi-
gen Bestimmungen darauf hinzuweisen. Soweit ohne weitere Unterlagen möglich, ist der Anzeigende über 
die erforderlichen Abhilfemaßnahmen zu beraten. Beginnt der Anzeigende, trotz der Beratung – ohne Abhilfe 
getroffen zu haben – mit dem Betrieb, sind die erforderlichen Anordnungen nach Art. 68 Abs. 3 BayWG zu 
treffen. 
20.3 Befreiung von der Anzeigepflicht   
Nach § 20 Satz 2 sind außerhalb von Wasser- und Heilquellenschutzgebieten oberirdische Anlagen der Ge-
fährdungsstufe A und Anlagen für das Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle und Silagesickersäften und für 
das Lagern von Festmist von der Anzeigepflicht ausgenommen. Die vorhandenen Unterlagen über bereits 
angezeigte Anlagen können aus der Anlagenkartei ausgesondert werden. Unterlagen über An lagen, die von 
der Anzeigepflicht befreit sind und mit anderen, anzeigepflichtigen Anlagen zusammen Teile von Anlagen 
nach Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) oder BetrSichV sind, können in der Anlagenkartei verblei-
ben, um die Gesamtübersicht über die immissions-schutz- oder arbeitsschutzrechtliche Anlage zu behalten. 

 
 

Fünfter Teil 
Fachbetriebe 

 
 

§ 21 
Ausnahmen von der Fachbetriebspflicht 

(zu § 19l Abs. 1 Satz 2 WHG) 
 

Tätigkeiten, die nicht von Fachbetrieben ausgeführt werden müssen, sind: 
 
1. Alle Tätigkeiten gemäß § 19l WHG an 
 

a) Anlagen zum Umgang mit festen und gasförmigen wassergefährdenden Stoffen, 
b) Anlagen zum Umgang mit Lebensmitteln und Genussmitteln, 
c) Anlagen zum Umgang mit flüssigen wassergefährdenden Stoffen der Gefährdungs-

stufen A und B; ausgenommen Tätigkeiten an Heizölverbraucheranlagen der Gefähr-
dungsstufe B, 

d) Feuerungsanlagen, 
 
2. Tätigkeiten an Anlagen oder Anlagenteilen nach § 19g Abs. 1 und 2 WHG, die keine unmittel-

bare Bedeutung für die Sicherheit der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
haben; dazu gehören vor allem folgende Tätigkeiten: 
a) Herstellen von baulichen Einrichtungen für den Einbau von Anlagen, Grob- und Vor-

montagen von Anlagen und Anlagenteilen, 
b) Herstellen von Räumen oder Erdwällen für die spätere Verwendung als Auffangraum, 
c) Ausheben von Baugruben für alle Anlagen,  
d) Aufbringen von Isolierungen, Anstrichen und Beschichtungen, sofern diese nicht 

Schutzvorkehrungen sind, 
e) Einbauen, Aufstellen, Instandhalten und Instandsetzen von Elektroinstallationen ein-

schließlich Mess-, Steuer- und Regelanlagen mit Ausnahme von Abfüll- und Überfüll-
sicherungen sowie von Leckanzeigegeräten und Leckageerkennungssystemen, 
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3. Instandsetzen, Instandhalten und Reinigen von Anlagen und Anlagenteilen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen im Zuge der Herstellungs-, Behandlungs- und Verwendungsver-
fahren, wenn die Tätigkeit von eingewiesenem betriebseigenen Personal nach Betriebsvor-
schriften, die den Anforderungen des Gewässerschutzes genügen, durchgeführt werden, 

 
4. Tätigkeiten, die in einer Bauartzulassung, einem baurechtlichen Brauchbarkeitsnachweis 

oder in einer Eignungsfeststellung näher festgelegt und beschrieben sind. 
 
 
21. Ausnahmen von der Fachbetriebspflicht 
21.1  Die Befreiung von der Fachbetriebspflicht bei Heizölverbraucheranlagen der Gefährdungsstufe B ende-
te mit dem 31. Oktober 2007. Sie bestand bis dahin nur, wenn der Betreiber innerhalb eines Monats nach 
Abschluss der Arbeiten der Kreisverwaltungsbehörde eine Unternehmererklärung entsprechend Anlage 
25.1-1 VVAwS in der bis zum 29. Oktober 2008 geltenden Fassung vorgelegt hatte. 
21.2  Die in § 21 Nr. 3 genannten Betriebsvorschriften sind in die Betriebsanweisung nach § 3 Nr. 6 einzu-
beziehen. Die Betriebsvorschriften sind insoweit betriebliche Anforderungen im Sinn der Nr. 1.3 Anhang 2. 
21.3  In den Betriebsvorschriften für das Instandhalten, Instandsetzen und Reinigen der Anlagen müssen 
insbesondere das Minimierungsgebot nach § 1a WHG sowie die Vorschriften der §§ 7a und 19g WHG be-
rücksichtigt werden. Beim Instandhalten, Instandsetzen und Reinigen von Anlagen anfallende wasserge-
fährdende Stoffe sind aufzufangen und dürfen grundsätzlich nicht in Abwasseranlagen eingeleitet werden. 
Vorrangig sind sie wiederzuverwerten. 
21.4  Feuerungsanlagen im Sinn von § 21 Nr. 1 Buchst. d sind solche im Sinn der 1. BImSchV. 
 
 

§ 22 
Technische Überwachungsorganisationen 

(zu § 19l Abs. 2 Nr. 2 WHG) 
 

1Technische Überwachungsorganisationen im Sinn des § 19l Abs. 2 Nr. 2 WHG sind die nach § 18 
anerkannten Sachverständigenorganisationen jeweils für ihren Bereich. 2Die Technischen Überwa-
chungsorganisationen sind verpflichtet, die von ihnen überwachten Fachbetriebe der für den Sitz 
des jeweiligen Fachbetriebs zuständigen Kreisverwaltungsbehörde mitzuteilen. 3Dabei sind neben 
Name und Anschrift auch Tätigkeitsbereiche und Datum der letzten Überwachung der Fachbetriebe 
zu übermitteln. 
 
 
 

§ 23 
Nachweis der Fachbetriebseigenschaft 

(zu § 19i Abs. 1 und § 19l WHG) 
 

(1) 1Fachbetriebe nach § 19l WHG haben auf Verlangen gegenüber der Kreisverwaltungsbehörde, 
in deren Bezirk sie tätig werden, die Fachbetriebseigenschaft nach § 19l Abs. 2 WHG nachzuweisen. 
2Der Nachweis ist geführt, wenn der Fachbetrieb 
1. eine Bestätigung einer baurechtlich anerkannten Überwachungs- oder Gütegemeinschaft 

vorlegt, wonach er zur Führung von Gütezeichen dieser Gemeinschaft für die Ausübung be-
stimmter Tätigkeiten berechtigt ist 
oder  

2. eine Bestätigung einer Technischen Überwachungsorganisation über den Abschluss eines 
Überwachungsvertrags vorlegt 

 und 
3. den aktuellen Prüfbericht der Überwachungs- oder Gütegemeinschaft oder der Technischen 

Überwachungsorganisation vorlegt.  
 

(2) 1Die Fachbetriebseigenschaft ist gegenüber den Betreibern einer Anlage nach § 19g Abs. 1 
und 2 WHG nachzuweisen, wenn diese den Fachbetrieb mit fachbetriebspflichtigen Tätigkeiten be-
auftragen. 2Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
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Sechster Teil 
Bußgeldvorschrift 

 
 

§ 24 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Nach Art. 95 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. b BayWG kann mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro belegt 

werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 
1. entgegen § 8 Abs. 1 bei Schadensfällen und Betriebsstörungen eine Anlage nicht unverzüg-

lich außer Betrieb nimmt oder entleert, 
 
2. entgegen § 8 Abs. 2 oder 3 das Austreten oder den Verdacht des Austretens wassergefähr-

dender Stoffe nicht unverzüglich anzeigt, 
 
3. entgegen § 9 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, 3 oder 4 in Schutzgebieten oder Überschwemmungsgebie-

ten eine Anlage aufstellt, errichtet oder betreibt, 
 
4. entgegen einer vollziehbaren Anordnung der Kreisverwaltungsbehörde nach § 10 ein Anla-

genkataster nicht erstellt, 
 
5. entgegen Nr. 3.1 Anhang 1 Behälter ohne selbsttätig schließende Abfüllsicherung befüllt oder 

befüllen lässt, 
 
6. entgegen § 19 Abs. 1, entgegen einer vollziehbaren Anordnung nach § 19 Abs. 2 Satz 1 oder 

Satz 2 oder entgegen § 19 Abs. 6 Satz 2 Anlagen nicht oder nicht fristgemäß oder nicht durch 
einen Sachverständigen nach § 18 überprüfen lässt, 

 
7. entgegen § 19 Abs. 6 Satz 1 festgestellte Mängel an einer Anlage nicht unverzüglich behebt 

oder beheben lässt, 
 
8. entgegen § 19 Abs. 6 Satz 3 bei festgestellten gefährlichen Mängeln eine Anlage nicht unver-

züglich außer Betrieb nimmt oder entleert. 
 
 
 

Siebter Teil 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

 
 

§ 25 
Bestehende Anlagen 

 
(1) 1Werden durch diese Verordnung Anforderungen neu begründet oder verschärft, so gelten 

sie für bestehende Anlagen unbeschadet der Regelungen in den Anhängen zu § 4 erst auf Grund 
einer Anordnung der Kreisverwaltungsbehörde. 2Jedoch kann auf Grund dieser Verordnung nicht 
verlangt werden, dass rechtmäßig bestehende oder begonnene Anlagen stillgelegt oder beseitigt 
werden. 
 

(2) Anlagen, die nach der Anlagen- und Fachbetriebsverordnung vom 13. Februar 1984 (GVBl S. 
66, BayRS 753-1-4-U) als einfach oder herkömmlich gelten, bedürfen auch weiterhin keiner Eignungs-
feststellung. 
 

(3) Wird auf Grundlage der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Wasserhaushaltsgesetz über 
die Einstufung wassergefährdender Stoffe in Wassergefährdungsklassen (Verwaltungsvorschrift 
wassergefährdende Stoffe – VwVwS) vom 17. Mai 1999 (BAnz Nr. 98a) in der jeweils geltenden Fas-
sung die bisherige Einstufung wassergefährdender Stoffe geändert, so gelten für Anlagen, die im 
Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der Änderung bereits eingebaut oder aufgestellt waren, die Abs. 1 und 
2 entsprechend.  
 



 

 

 

- 32 - 

 
25.  Übergangsvorschriften für bestehende Anlagen 
25.1  Allgemeines 
25.1.1  Anpassungsmaßnahmen bei bestehenden Anlagen sind nur zu fordern, wenn im Einzelfall eine Be-
sorgnis einer Gewässerverunreinigung gegeben ist. Eine schematische Anpassung an geänderte technische 
Vorgaben ist nicht zulässig.  
25.1.2  Eine Anpassung an geänderte oder verschärfte Anforderungen ist insbesondere dann geboten, wenn 
im Rahmen von Sachverständigenprüfungen erhebliche oder gefährliche Mängel festgestellt werden. Im 
Rahmen der erforderlichen Mängelbeseitigung ist der Betreiber aufzufordern, seine Anlage den geänderten 
Randbedingungen anzupassen. Der prüfende Sachverständige hat den Betreiber insoweit zu beraten.  
25.1.3  Die Feststellung, dass ein einwandiger unterirdischer Behälter nicht der Grundsatzanforderung nach 
§ 3 Nr. 2 entspricht, ist kein erheblicher Mangel, wenn der Behälter ansonsten die zur Zeit der Errichtung 
geltenden technischen Maßgaben einhält. Gleiches gilt für Rohrleitungen, Schutzvorkehrungen oder andere 
Anlagenteile. 
25.1.4  Die Kreisverwaltungsbehörde kann unabhängig von Prüfungen nach § 19 verlangen, dass bestehen-
de Anlagen angepasst werden,  
– wenn der Betreiber ohnehin seine Anlage wesentlich ändert oder erneuert, oder  
– wenn weiter gehende Anforderungen nach § 7 Abs. 1 an neu zu errichtende Anlagen gefordert werden 

könnten. 
25.1.5  Enthalten Eignungsfeststellungsbescheide, Genehmigungen nach Bau-, Immissionsschutz- oder 
Anlagensicherheits- und Arbeitsschutz-recht für bestehende Anlagen Auflagen, die auf in der VAwS nicht 
mehr enthaltene Anforderungen der Vorgängerregelungen beruhen, gelten diese weiter bis sie von der 
Kreisverwaltungsbehörde auf Antrag des Anlagenbetreibers zurückgezogen werden. 
25.1.6  Die Verwendung von Leckanzeigeflüssigkeiten der WGK 1 in doppelwandigen Anlagenteilen ist wei-
terhin zulässig, wenn  
– die Hauptkomponente der Leckanzeigeflüssigkeit in der VwVwS vom 17. Mai 1999 in WGK 1 eingestuft 

und mit der Fußnote 14 versehen war,  
– der Anteil an Korrosionsinhibitoren nicht mehr als 1 % beträgt,  
– der Anteil sonstiger Zusätze der WGK 1 nicht mehr als 5 % bzw. der WGK 2 nicht mehr als 1 % beträgt,  
– der Anteil an Korrosionsinhibitoren und Zusätzen der WGK 3 in der Summe nicht mehr als 0,2 % beträgt 

und  
– die Anlagenteile vor dem 1. Juni 1999 errichtet, eingebaut oder aufgestellt worden sind oder  
– unterirdische Anlagen vom 1. Juni 1999 bis 31. Dezember 2002 errichtet und eine Ausnahme nach § 7 

Abs. 2 oder eine Eignungsfeststellung nach § 19h WHG erteilt worden ist, oder  
– bei oberirdischen Anlagenteilen, die nach dem 31. Dezember 2002 errichtet worden sind, das Füllvolu-

men der Leckanzeigeflüssigkeit 1.000 l nicht überschreitet. 
25.1.7  Die Regelungen des § 25 finden keine Anwendung auf bestehende Anlagen, die zwischenzeitlich 
gem. Nr. 2.6 stillgelegt worden sind. Diese Anlagen sind vor Wiederinbetriebnahme an die Anforderungen 
der VAwS anzupassen. 
25.2  Anlagen in Schutzgebieten 
25.2.1  Das Verbot bestimmter Anlagen in der weiteren Zone nach § 9 Abs. 2 bezieht sich nur auf neue An-
lagen oder die wesentliche Erweiterung bestehender Anlagen. Bestehende Anlagen haben nach § 25 Abs. 1 
unter den dort genannten Voraussetzungen Bestandsschutz.  
25.2.2  Bei bestehenden Anlagen in Schutzgebieten, wenn sie als Neuanlagen aufgrund von § 9 nicht mehr 
zulässig wären, ist deshalb im Einzelfall zu prüfen, ob weiter gehende Anforderungen im Sinn von Nr. 7.2 zu 
stellen sind. Die Vorgaben der Schutzgebietsverordnungen sind dabei zu berücksichtigen. Vor Erlass ent-
sprechender Anordnungen ist grundsätzlich eine besondere Prüfung durch Sachverständige nach § 19 
Abs. 2 anzuordnen. Die Anordnung hat das Prüfungsergebnis entsprechend zu berücksichtigen. 
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§ 26 
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten, Übergangsregelungen 

 
(1) 1Diese Verordnung tritt am 1. Februar 2006 in Kraft. 2Mit Ablauf des 31. Januar 2006 tritt die 

Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (An-
lagenverordnung - VAwS) vom 3. August 1996 (GVBl S. 348, ber. 1997, S 56, BayRS 753-1-4-UG), zu-
letzt geändert durch § 1 Nr. 107 des Gesetzes vom 7. August 2003 (GVBl S. 497) außer Kraft. 
 

(2)  Abweichend von § 21 Nr. 1 Buchst. c entfällt für Heizölverbraucheranlagen der Gefährdungs-
stufe B bis zum 31. Dezember 2007 die Fachbetriebspflicht, wenn vom beauftragten Handwerksbe-
trieb eine Unternehmererklärung über die vorgenommenen Tätigkeiten ausgestellt und der Kreisver-
waltungsbehörde spätestens vier Wochen nach Abschluss der Tätigkeiten übermittelt wird. 
 

(3)  1Abweichend von Abs. 1 Satz 1 tritt Anhang 1 erst in Kraft, wenn eine technische Regel, die 
die allgemeinen Anforderungen an technische Anlagen festlegt, nach § 5 eingeführt worden ist und 
dabei auf die Übergangsregelung Bezug genommen wird. ²Bis zu diesem Zeitpunkt gilt Anhang 1 der 
mit Ablauf des 31. Januar 2006 außer Kraft getretenen Anlagenverordnung vom 3. August 1996 wei-
ter.  

 
 

München, den 18. Januar 2006 
 

 
 

 
 

Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz 
 
 
 
 

Dr. Werner S c h n a p p a u f, Staatsminister 
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Anhang 1 
 

Allgemeine Anforderungen an Anlagen 
 
 
Vorbemerkung: 
 
Die allgemeinen Anforderungen an Anlagen richten sich nach den folgenden Festsetzungen. Sie sind 
vorrangig gegenüber den Grundsatzanforderungen nach § 3 der Verordnung und den allgemein an-
erkannten Regeln der Technik, jedoch nachrangig gegenüber Anforderungen an bestimmte Anlagen 
in den weiteren Anhängen, baurechtlichen Verwendbarkeitsnachweisen nach Art. 15 BayBO und 
wasserrechtlichen Bauartzulassungen, soweit diese den nachfolgenden Anforderungen in Anhang 1 
widersprechen. Sie ergänzen insbesondere die Anforderungen nach den allgemein anerkannten Re-
geln der Technik wie sie in DWA-A 779 (TRwS 779) niedergelegt sind. 
 
 
1. Anforderungen an Rohrleitungen außerhalb von Schutzgebieten 
 
1.1 Rohrleitungen für die Beförderung von wassergefährdenden Stoffen müssen so beschaffen 

sein, errichtet und betrieben werden, dass sie den anerkannten Regeln der Technik und den 
jeweiligen betrieblichen Anforderungen entsprechen. Oberirdische Rohrleitungen für flüssige 
wassergefährdende Stoffe müssen zusätzlich den Anforderungen entsprechen, die sich aus 
Anhang 2 ergeben. Flexible Rohrleitungen in Anlagen dürfen nur über Flächen eingebaut und 
verwendet werden, die ausreichend dicht und widerstandsfähig sind. Dies gilt nicht, wenn 
flexible Rohrleitungen betriebsbedingt über oberirdischen Gewässern verwendet werden, z.B. 
beim Laden und Löschen von Schiffen. Saugleitungen müssen so ausgebildet sein, dass die 
Flüssigkeitssäule bei Undichtheiten abreißt und eine Heberwirkung ausgeschlossen ist; dazu 
ist die Saugleitung mit stetigem Gefälle zu dem Behälter zu verlegen, aus dem gesaugt wird, 
oder eine Hebersicherung zu verwenden. 

 
1.2 Unterirdische Rohrleitungen für flüssige wassergefährdende Stoffe sind nur zulässig, wenn 

nach ihrem technischen Aufbau 
- lösbare Verbindungen und Armaturen in dichten Kontrollschächten angeordnet sind, 

die durch regelmäßige Sichtkontrollen oder durch Leckageerkennungssysteme über-
wacht werden, 

- sie doppelwandig sind und Undichtheiten der Rohrwände durch ein zugelassenes 
Leckanzeigegerät selbsttätig angezeigt werden; 

- sie als Saugleitung ausgebildet sind; 
- sie mit einem flüssigkeitsdichten Schutzrohr versehen oder in einem flüssigkeitsdich-

ten Kanal verlegt sind; auslaufende Stoffe müssen in einer Kontrolleinrichtung sicht-
bar werden; in diesem Fall dürfen die Rohrleitungen keine Flüssigkeiten mit einem 
Flammpunkt ≤ 55 °C führen. Flüssigkeiten mit Flammpunkten > 55 °C dürfen nicht ü-
ber ihren Flammpunkt hinaus erwärmt sein. 

Satz 1, zweiter bis vierter Spiegelstrich, gelten nicht für Rohrleitungen von Wärmepumpen, 
wenn  
- die als Wärmeträger verwendeten Gemische im Wesentlichen aus Ethylenglykol, Pro-

pylenglykol oder Calciumchlorid bestehen, 
- Zusätze nur in solchen Konzentrationen enthalten sind, dass das Gemisch gemäß 

Anhang 4 VwVwS in die WGK 1 einzustufen ist, 
- die Erdsonden und Bodenkollektoren durch selbsttätige Leckageüberwachungsein-

richtungen (baumustergeprüfte Druckwächter) so gesichert sind, dass im Falle einer 
Leckage der Erdsonde oder der Bodenkollektoren die Umwälzpumpe sofort abge-
schaltet und ein Störungssignal abgegeben wird, und 

- die Rohrleitungen vor Inbetriebnahme einer Dichtheitsprüfung mit Wasser bei 0,5 MPa 
Überdruck unterzogen wurden. 
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2. Transportbehälter und Verpackungen von flüssigen wassergefährdenden Stoffen mit einem 
Rauminhalt bis zu 1000 Liter 

 
Die Eignung von Transportbehältern und Verpackungen von flüssigen wassergefährdenden 
Stoffen mit einem Rauminhalt bis zu 1000 Litern als Teile von Lager-, Abfüll- und Umschlags-
anlagen gilt als nachgewiesen, wenn  
- sie in einer Auffangvorrichtung aufgestellt sind oder 
- für jeden verwendeten Behältertyp oder verwendete Verpackungsart der Kreisverwal-

tungsbehörde eine Zulassung nach den Vorschriften über den Transport gefährlicher 
Güter nachgewiesen wird. 

 
3. Anforderungen an das Befüllen und Entleeren 
 
3.1 Behälter von Tankfahrzeugen, Eisenbahnkesselwagen und Tankcontainer dürfen über offene 

Dome oder über direkt wirkende, zugelassene Inhaltsanzeigegeräte befüllt werden, wenn die 
Abfüllanlage mit einer Schnellschlusseinrichtung in Verbindung mit einer selbsttätigen Auf-
merksamkeitsüberwachung ausgerüstet ist. Behälter in Anlagen zum Lagern von Heizöl EL, 
Dieselkraftstoffen und Ottokraftstoffen dürfen aus Straßentankwagen und Aufsetztanks nur 
unter Verwendung einer selbsttätig schließenden Abfüllsicherung befüllt werden. 

 
3.2 Beim Befüllen und Entleeren von Behältern in Anlagen zum Lagern und Abfüllen flüssiger 

wassergefährdender Stoffe gilt § 17 der Verordnung entsprechend. 
 
 
4. Anlagen zum Umgang mit festen wassergefährdenden Stoffen 
 
4.1 Die Anforderungen in DWA-A 779 an  

- die Lagerung fester wassergefährdender Stoffe gelten entsprechend auch für Anlagen 
zum Abfüllen, Umschlagen und Verwenden fester wassergefährdender Stoffe, 

- die Lagerung fester wassergefährdender Stoffe, denen flüssige wassergefährdende Stof-
fe anhaften, gelten entsprechend für alle Anlagen zum Umgang mit diesen Stoffen. 

4.2 Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen fester wassergefährdender Stoffe sind einfa-
cher oder herkömmlicher Art, wenn sie die Anforderungen nach den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik, wie sie in Nr. 8.3 DWA-A 779 (TRwS 779) niedergelegt sind, einhalten. 

 
 
zu Anhang 1  
Allgemeine Anforderungen an Anlagen 
4.  Anlagen zum Umgang mit festen wassergefährdenden Stoffen 
4.1  Feste Stoffe, denen wassergefährdende Flüssigkeiten anhaften, im Sinn der Nr. 8.3 TRwS 779 sind z. 
B. Metallspäne mit Kühl/Schmieremulsion, gebrauchte Ölfilter. Für die Ermittlung der Gefährdungsstufe ist 
als maßgebende WGK die höchste in der Anlage vorkommende WGK zu setzen, als maßgebendes Volu-
men nur das anhaftende Flüssigkeitsvolumen. 
4.2  Nr. 8.3 TRwS 779 ist auch anwendbar auf feste Stoffe, die mit wassergefährdenden Flüssigkeiten 
durchdrungen oder verunreinigt sind, sodass eine Trennung in festen Stoff und wassergefährdende Flüssig-
keit nicht oder nur aufwendig möglich ist. Dies gilt z. B. für Erdreich, Holz (z. B. Eisenbahnschwellen). Für 
die Ermittlung der Gefährdungsstufe ist dabei als maßgebende WGK die höchste WGK der in der Anlage 
vorkommenden wassergefährdenden Stoffe zu setzen, als maßgebende Masse die maximale in der Anlage 
vorkommende Masse des Stoffes, der mit wassergefährdenden Stoffen verunreinigt ist. 
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Anhang 2 
 
Besondere Anforderungen an oberirdische Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden flüssigen 
Stoffen 
 
 
Vorbemerkung: 
 
Die Anforderungen an oberirdische Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen sowie an Anla-
gen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden wassergefährdender flüssiger Stoffe im Bereich der 
gewerblichen Wirtschaft und im Bereich öffentlicher Einrichtungen richten sich nach den folgenden 
Tabellen. Diese Anforderungen gehen den allgemein anerkannten Regeln der Technik, den 
Grundsatzanforderungen nach § 3 Nr. 2 und 3 der Verordnung und Anhang 1 vor, sie sind jedoch 
nachrangig gegen Anforderungen in den weiteren Anhängen, soweit diese den nachfolgenden An-
forderungen widersprechen. 
 
 
1. Bezeichnungen 
 
1.1 Anforderungen an die Befestigung und Abdichtung von Bodenflächen 
 

F0 = keine Anforderung an Befestigung und Abdichtung der Fläche über die betrieblichen 
Anforderungen hinaus 

 
F1 = stoffundurchlässige Fläche 

 
F2 =  wie F1, aber mit Nachweis der Beständigkeit. 

 
 
1.2 Anforderungen an das Rückhaltevermögen für austretende wassergefährdende Flüssigkeiten 
 

R0 = kein Rückhaltevermögen über die betrieblichen Anforderungen hinaus 
 

R1 = Rückhaltevermögen für das Volumen wassergefährdender Flüssigkeiten, das bis zum 
Wirksamwerden geeigneter Sicherheitsvorkehrungen auslaufen kann (z.B. Absperren 
des undichten Anlagenteils oder Abdichten des Lecks) 

 
R2 = Rückhaltevermögen für das Volumen wassergefährdender Flüssigkeiten, das bei Be-

triebsstörungen freigesetzt werden kann, ohne dass Gegenmaßnahmen berücksich-
tigt werden 

 
R3 = Rückhaltevermögen ersetzt durch Doppelwandigkeit mit Leckanzeigegerät. 

 
 
1.3 Anforderungen an infrastrukturelle Maßnahmen organisatorischer oder technischer Art 
 

I0 = keine Anforderungen an die Infrastruktur über die betrieblichen Anforderungen hin-
aus. Soweit sich aus den betrieblichen Anforderungen nichts anderes ergibt, ist eine 
Betriebsanweisung nach § 3 Nr. 6 der Verordnung nicht erforderlich 

I1 = Überwachung durch selbsttätige Störmeldeeinrichtungen in Verbindung mit ständig 
besetzter Betriebsstätte (z.B. Messwarte) oder Überwachung mittels regelmäßiger 
Kontrollgänge; Aufzeichnung der Abweichungen vom bestimmungsgemäßen Betrieb 
und Veranlassung notwendiger Maßnahmen 

I2 = Alarm- und Maßnahmenplan, der wirksame Maßnahmen und Vorkehrungen zur Ver-
meidung von Gewässerschäden beschreibt und mit den in die Maßnahmen einbezo-
genen Stellen abgestimmt ist. 

 
1.4 Zu Grunde zu legendes Volumen 
 

In Tabelle 2.1 wird das Volumen zu Grunde gelegt, das für die Bestimmung der Gefährdungs-
stufe nach § 6 Abs. 3 der Verordnung maßgeblich ist. Bei Fass- und Gebindelägern (Tabelle 
2.2) ist der Rauminhalt aller Fässer/Gebinde (Vges) anzurechnen. 
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1.5 Einhaltung der Anforderungen 
 

Die Anforderungen sind nach den Nrn. 1.1, 1.2 und 1.3 auch eingehalten, wenn die jeweiligen 
Anforderungen einer höheren Wassergefährdungsklasse oder eines höheren Volumenberei-
ches erfüllt werden. 

 
2. Tabellen 
 
2.1 Anforderungen an Anlagen zum Lagern, Herstellen, Behandeln und Verwenden wasserge-

fährdender flüssiger Stoffe 
 

 
Volumen in m3

 
WGK 1 

 
WGK 2 

 
WGK 3 

 
mehr als 0,2 
bis 1 

 
F0+R0+I0 

 
A 

 
F1+R1+I0/ 
F1+R0+I1/ 
F0+R3+I0 

 
A 

 
F1+R1+I1/ 
F2+R2+I0/ 
F0+R3+I0 

 
B 

 
mehr als 1  
bis 10 

 
F1+R1+I0/ 
F1+R0+I1/ 
F0+R3+I0 

 
A 

 
F1+R1+I1

1)/ 
F2+R2+I0/ 
F0+R3+I0 

 
B 

 
F1+R1+I1+I2/ 
F2+R2+I1/ 
F0+R3+I0 

 
C 

 
mehr als 10  
bis 100 

 
F1+R1+I1/ 
F1+R2+I0/ 
F0+R3+I0 

 
A 

 
F1+R1+I1+I2/ 
F2+R2+I1

2/ 
F0+R3+I0 

 
C 

 
F2+R2+I1+I2/ 
F1+R3+I1+I2 

 
D 

 
mehr als 100 
  

 
F1+R1+I1+I2/ 
F2+R2+I1/ 
F0+R3+I0 

 
B/C 

 
F2+R2+I1+I2/ 
F1+R3+I1+I2 

 
D 

 
F2+R2+I1+I2/ 
F1+R3+I1+I2 

 
D 

 
1) Bei GFK – Behältern bis 2 m3 Rauminhalt zur Lagerung von Heizöl und Dieselkraftstoff ent-

fällt R1, wenn die Behälter auf einem flüssigkeitsdichten Boden aufgestellt sind und am 
Aufstellungsort im Umkreis von fünf Metern keine Abläufe vorhanden sind. 

  
2) An Heizölverbraucheranlagen werden keine über die betrieblichen Anforderungen hinaus-

gehenden Anforderungen an die Infrastruktur gestellt. 
 
 

Erläuterungen:  + : zusätzlich 
    / : wahlweise 
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2.2 Besondere Anforderungen an oberirdische Fass- und Gebindelager 
 

Die Größe des nach der Tabelle in Nr. 2.1 erforderlichen Rückhaltevermögens R1 oder R2 ist 
wie folgt zu staffeln: 

 
 
Gesamtrauminhalt V ges 
in m3

 
Rauminhalt des Rückhaltevermögens 
 

 
bis 100 

 
10 % von Vges, wenigstens den Rauminhalt des größ-
ten Gefäßes 
 

 
mehr als 100 bis 1000 

 
3 % von Vges, wenigstens jedoch 10 m3

 
 
mehr als 1000 

 
2 % von Vges, wenigstens jedoch 30 m3

 
 
 

Kleingebindeläger, bei denen der Rauminhalt eines Einzelgefäßes 20 l nicht übersteigt, be-
dürfen keines Rückhaltevermögens, wenn Schäden mit einfachen Mitteln beseitigt werden 
können und die Stoffe 
1. im Freien in dauernd dicht verschlossenen, gegen Beschädigung geschützten und ge-

gen Witterungseinflüsse beständigen Gefäßen oder Verpackungen oder 
2. in geschlossenen Räumen gelagert werden. 

 
Abweichend von Nr. 2.1 werden an die Befestigung und Abdichtung der Fläche bei den vor-
genannten Kleingebindelägern keine über F1 hinausgehenden Anforderungen gestellt, wenn 
die Erfüllung der sich aus F1 ergebenden Anforderungen glaubhaft gemacht wird. 

 
 
 
2.3 Anforderungen an Abfüll- und Umschlaganlagen 
 

 
Behälter/Verpackungen 

 
 WGK 1 

 
 WGK 2 

 
 WGK 3 

 
Befüllen und Entleeren von 
ortsbeweglichen Behältern 

 
 F1+R1+I0 

 
 F2+R1+I0 

 
 F2+R1+I0 

 
Umladen von Flüssigkeiten in 
Verpackungen, die den gefahr-
gutrechtlichen Anforderungen 
nicht genügen oder nicht 
gleichwertig sind 

 
 F1+R0+I1 

 
 F1+R1+I1 

 
 F1+R1+I2 

 
Umladen von Flüssigkeiten in 
Verpackungen, die den gefahr-
gutrechtlichen Anforderungen 
genügen oder gleichwertig sind 

 
 F0+R0+I0 

 
 F1+R0+I2 

 
 F1+R0+I2 

  
Erläuterungen: + : zusätzlich 
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2.4 Anforderungen an Abfüll- und Umschlagplätze zu Lande 
 
2.4.1 Das Rückhaltevermögen der Abfüll- und Umschlagplätze ist mindestens so zu bemessen, 

dass die möglichen maximalen Auslaufmengen bis zum Wirksamwerden geeigneter Si-
cherheitsvorkehrungen zurückgehalten werden können. Für die Bemessung des Rückhal-
tevolumens ist dabei wie folgt vorzugehen: 

 
2.4.1.1 die maximale Auslaufmenge ist bezogen auf die vorhandenen Anlagenteile und möglicher-

weise vorhandenen Einrichtungen zum Transport wassergefährdender Stoffe innerhalb der 
Anlagen anhand der Auslaufzeit und des anzunehmenden Volumenstroms bei höchstmög-
lichem Betriebsdruck zu ermitteln; 

 
2.4.1.2 die Auslaufzeit ist die Summe aus Reaktionszeit und Schließzeit; bei der Berechnung der 

Reaktionszeit kann berücksichtigt werden, dass Befüll- und Entleervorgänge auch bei un-
günstigen Betriebsbedingungen gemäß § 19 k WHG und den darauf beruhenden Maßgaben 
der Betriebsanweisungen ständig zu überwachen sind; sofern Abfüllvorgänge unter Ver-
wendung selbsttätig wirkender Sicherheitseinrichtungen erfolgen, ist als Auslaufzeit die 
Zeit bis zum Wirksamwerden der Einrichtungen anzusetzen; 

 
2.4.1.3 Schließzeit ist die Zeit, die nach Erkennen der Leckage erforderlich ist, um den Austritt 

wassergefährdender Stoffe zuverlässig und vollständig zu unterbinden; 
 
2.4.1.4 wenn keine gesicherten Daten vorliegen, können für die Auslaufzeit als Orientierungswert 

fünf Minuten angesetzt werden. 
 
2.4.2 Beim Abfüll- und Umschlagsvorgang beteiligte Transportmittel sind gegen Wegrollen, Ver-

schieben oder versehentliches Abfahren zu sichern. 
 
2.4.3 An Abfüllplätze von Heizölverbraucheranlagen werden über die betrieblichen Anforderun-

gen hinaus keine Anforderungen gestellt. Anhang 1 Nr. 3 bleibt unberührt. 
 
 
2.5  Anforderungen an oberirdische Rohrleitungen 
 

Wassergefährdungsklasse Maßnahmen 
1 F0 + R0 + I1
2 F1 + R0 + I1 + I2
3 F1 + R1 + I1 + I2

 
Die Anforderungen an oberirdische Rohrleitungen sind auch eingehalten, wenn es sich um 
Rohrleitungen handelt, deren Aufbau Anhang 1 Nr. 1.2 entspricht, oder die Anforderungen 
einer höheren Wassergefährdungsklasse eingehalten werden. 
 
Die Anforderungen an die Befestigung und Abdichtung von Bodenflächen und das Rück-
haltevermögen für austretende wassergefährdende Flüssigkeiten können auf der Grundlage 
einer Gefährdungsabschätzung durch Anforderungen an infrastrukturelle Maßnahmen or-
ganisatorischer oder technischer Art ersetzt werden, wenn sicher gestellt ist, dass eine 
gleichwertige Sicherheit erreicht wird, ohne dass eine Verunreinigung eines Gewässers o-
der sonstige nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften zu besorgen ist. Die Gefähr-
dungsabschätzung ist analog dem ATV-DVWK-Arbeitsblatt A 780 Technische Regel was-
sergefährdender Stoffe (TRwS) Oberirdische Rohrleitungen, Teil 1 und Teil 2, in der aktuel-
len Ausgabe, durchzuführen. 
 
Die Anforderungen an die Befestigung und Abdichtung von Bodenflächen und das Rück-
haltevermögen für austretende wassergefährdende Flüssigkeiten entfallen für Rohrleitun-
gen, die lediglich während des Befüllens von Lagerbehältern mit wassergefährdenden Stof-
fen beaufschlagt sind. Die Anforderungen an die Befestigung und Abdichtung von Abfüll-
plätzen bleiben davon unberührt. 
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Die Anforderungen an infrastrukturelle Maßnahmen organisatorischer oder technischer Art 
entfallen bei Rohrleitungen von Heizölverbraucheranlagen, die DIN 4755 Ölfeuerungsanla-
gen – Technische Regel Ölfeuerungsinstallation (TRÖ) – Prüfung, in der aktuellen Ausgabe 
entsprechen. 
 
 
zu Anhang 2  
Besondere Anforderungen an oberirdische Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
1. Bezeichnungen 
1.1  Anforderungen an die Befestigung und Abdichtung von Bodenflächen 
1.1.1  Die Anforderungen F1 und F2 sind materiell identisch. Der Nachweis der Stoffundurchlässig-
keit (Dichtheit und Beständigkeit) liegt bei der Anforderung F1 in der Eigenverantwortung des Betrei-
bers (Betreibererklärung). Bei der Anforderung F2 ist der Nachweis der Beständigkeit und Dichtheit 
durch Sachverständigengutachten gemäß § 13 Abs. 2 Satz 2 oder gegebenenfalls durch bau-, ar-
beitsschutz- oder wasserrechtliche Zulassungen und Eignungsnachweise im Rahmen der Inbetrieb-
nahmeprüfungen nach § 19 zu führen. 
1.1.2  Die Anforderungen F1 und F2 sind auch erfüllt, wenn die Anlagen nicht unmittelbar auf der 
entsprechend gesicherten Fläche aufgestellt, sondern durch bauliche Einrichtungen wie Gitterroste 
oder Stockwerke darüber angeordnet sind. 
1.1.3  Wenn bei bestehenden Anlagen oder bei Vorhandensein einer Vielzahl unterschiedlicher was-
sergefährdender Stoffe der für die Maßnahme F2 geforderte Nachweis nicht geführt werden kann, 
kann die F2-Maßnahme durch die F1-Maßnahme und zusätzliche Maßnahmen organisatorischer 
und technischer Art ersetzt werden. 
1.1.4  Bei Auffangvorrichtungen gelten die Anforderungen F1 und F2 auch für die Wände. 
1.2  Anforderungen an das Rückhaltevermögen für austretende wassergefährdende Flüssigkeiten 
1.2.1  Das Rückhaltevermögen beschreibt das Volumen, das tatsächlich als Rückhaltevolumen ein-
gerichtet werden muss. Fehlen bei einer R1-Anforderung geeignete Sicherheitsvorkehrungen, ist als 
Rückhaltevermögen die R2-Anforderung zu setzen. 
1.2.2  Bei der Berechnung des Rückhaltevermögens R2 ist ein fehlerfreies Sicherheitssystem nach 
DIN EN 61508, Teile 1 bis 7, zu berücksichtigen. Das bedeutet, dass nicht das Gesamtvolumen der 
Anlage, sondern nur das Teilvolumen zu beachten ist, das aufgrund fehlerfreier Sicherheitssysteme 
maximal in der Anlage freigesetzt werden kann.  
1.2.3  Ist das Rückhaltevermögen des Auffangraums für die Auslaufmenge zu bemessen, die bis 
zum Wirksamwerden geeigneter Sicherheitsvorkehrungen austreten kann, ist entsprechend Anhang 
2 Nr. 1.2 vorzugehen. Die maßgebende Auslaufmenge ist dabei grundsätzlich im Einzelfall anhand 
der Auslaufzeit und des Volumenstroms für den höchst möglichen Betriebsdruck zu ermitteln.  
1.3  Anforderungen an infrastrukturelle Maßnahmen organisatorischer oder technischer Art  
Die Anforderungen nach I2 enthalten nicht die Anforderungen nach I1. 
1.4  Zugrunde zu legendes Volumen  Für die Ermittlung des zugrunde zu legenden Volumens vgl. 
Nr. 6.1.2.  
Tabellen 
2.1  Anforderungen an oberirdische Lager-, Herstellungs-, Behandlungs- und Verwendungsanlagen 
2.1.1  Für den Rauminhalt gemäß erster Fußnote zu Tabelle 2.1 (GfK-Behälter) ist der Rauminhalt 
aller Behälter zu setzen, deren Flüssigkeitsräume betriebsmäßig in ständiger Verbindung stehen. 
Dies ist der Fall bei Batteriebehältern mit gemeinsamer Entnahmerohrleitung ohne Hebersicherung 
(z. B. Fußventil). 
2.1.2  Bei Heizölverbraucheranlagen nach § 2 Abs. 1 Nr. 27 der Gefährdungsstufe C gilt bei Anla-
gen, die die Anforderungen F2 und R2 einhalten, anstelle der Anforderung I1 die Anforderung I0. 
2.2  Besondere Anforderungen an oberirdische Fass- und Gebindelager  
2.2.1  Einfache betriebliche Mittel sind die in Nr. 8.3 genannten Maßnahmen. 
2.2.2  Die Einhaltung der Anforderung F1 kann glaubhaft gemacht werden z. B. durch Beständig-
keits- und Dichtheitsnachweise des Herstellers der stoffundurchlässigen Fläche, soweit nicht bau-
aufsichtliche Brauchbarkeitsnachweise notwendig sind. 
2.2.3  Die Anforderungen an infrastrukturelle Maßnahmen organisatorischer oder technischer Art, 
wie sie sich für die jeweilige Gefährdungsstufe der Lagerungsanlage aus Tabelle 2.1 ergeben, blei-
ben unberührt. 
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2.4.3  Bei Abfüllplätzen von Heizölverbraucheranlagen im Sinn § 2 Abs. 1 Nr. 27 wird nicht nur auf 
Anforderungen an das Rückhaltevermögen, sondern auch auf Anforderungen an die Fläche und an 
die Infrastrukturmaßnahmen verzichtet. § 19k WHG bleibt unberührt. 
2.5  Die Anforderungen an oberirdische Rohrleitungen sind auch eingehalten, soweit sich die Rohr-
leitungen räumlich über Flächen befinden, die den Anforderungen an die entsprechenden Anlagen in 
Tabelle 2.1 oder 2.3 entsprechen. 
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Anhang 3 
 

Besondere Anforderungen an Anlagen zum Verwenden wassergefährdender Stoffe im Netzbereich 
von Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
 
Vorbemerkung: 
Anforderungen an Anlagen zum Verwenden wassergefährdender flüssiger Stoffe im Netzbereich 
von Elektrizitätsversorgungsunternehmen richten sich nach den folgenden Festsetzungen. 
Diese Anforderungen gehen den allgemein anerkannten Regeln der Technik, den Grundsatzanfor-
derungen des § 3 der Verordnung und den Anforderungen in den Anhängen 1 und 2, soweit diese 
den nachfolgenden Anforderungen widersprechen, vor. 
 
1. Anwendungsbereich 
 
Dieser Anhang gilt für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zum Verwenden von flüssigen was-
sergefährdenden Stoffen als Isolier-, Kühl- oder Hydraulikmedien der Wassergefährdungsklassen 
(WGK 1 oder 2) mit einem Fassungsvermögen bis 100 m3 im Netzbereich von Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen und für andere vergleichbare elektrische Anlagen. 
 
2. Begriffe und Erläuterungen 
 
2.1 Elektrizitätsversorgungsunternehmen 

 Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU) sind solche im Sinn von § 2 Abs. 2 des 
Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). 

 
2.2 Netzbereich 

 Zum Netzbereich zählen grundsätzlich alle Einrichtungen und miteinander verbundenen 
elektrischen Anlagen und Anlagenteile der Netze zur Übertragung und Verteilung elektri-
scher Energie, nicht jedoch Anlagen und Anlagenteile zur Erzeugung von Energie bzw. 
zur Umwandlung anderer Energieformen in elektrische Energie. 

 
3. Anforderungen 
 
3.1 Bezeichnungen 
 
3.1.1 Anforderungen an die Befestigung und Abdichtung von Bodenflächen 
 

F0: keine Anforderungen an Befestigung und Abdichtung der Fläche über die be-
trieblichen Anforderungen hinaus 

 
F1: stoffundurchlässige Fläche 
 
F2: wie F1, aber mit Nachweis der Beständigkeit. 
 

3.1.2 Anforderungen an das Rückhaltevermögen für austretende wassergefährdende Flüssig-
keiten 

 
R0: grundsätzlich kein Rückhaltevermögen; nur Rückhaltevermögen für Tropfen an 

Stellen, an denen wassergefährdende Stoffe betriebsbedingt austreten (z. B. un-
ter Pumpen mit Stopfbuchsen) 

 
R1: Rückhaltevermögen für das Volumen wassergefährdender Flüssigkeiten, das bis 

zum Wirksamwerden geeigneter Sicherheitsvorkehrungen auslaufen kann (z. B. 
Absperren des undichten Anlagenteils oder Abdichten des Lecks) 

 
R2: Rückhaltevermögen für das Volumen wassergefährdender Flüssigkeiten, das bei 

Betriebsstörungen in der Anlage freigesetzt werden kann, ohne dass Gegenmaß-
nahmen berücksichtigt werden. Berücksichtigt wird aber ein Sicherheitssystem, 
das fähig ist, bei Auftreten von Störungen in einem sicheren Zustand zu bleiben 
oder in einen sicheren Zustand überzugehen, z. B. selbsttätig schließende Ab-
scheider. 
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3.1.3 Anforderungen an infrastrukturelle Maßnahmen organisatorischer oder technischer Art 
 

I0: keine Anforderungen an die Infrastruktur über die betrieblichen Anforderungen 
hinaus  

 
I1: Überwachung durch selbsttätige Störmeldeeinrichtungen in Verbindung mit 

ständig besetzter Betriebsstätte (z. B. Messwarte) oder Überwachung mittels re-
gelmäßiger Kontrollgänge; Aufzeichnung der Abweichungen vom bestimmungs-
gemäßen Betrieb und Veranlassung notwendiger Maßnahmen 

 
I2: Alarm- und Maßnahmenplan, der wirksame Maßnahmen und Vorkehrungen zur 

Vermeidung von Gewässerschäden beschreibt und mit den in die Maßnahmen 
einbezogenen Stellen abgestimmt ist. 

 
 

3.2 Tabellarische Übersicht 

Volumen der Anlage in m3 WGK 1 WGK 2 
F0 + R0 + I2 
a)  

F0 + R0 + I2 
a)  

mehr als 0,2 bis 1 

F1 + R1 + I1 
b)  

F1 + R1 + I1 
b) 

mehr als 1 bis 10 F1 + R1 + I1 F1 + R2 + I1
mehr als 10 bis 100 F1 + R1 + I1 F2 + R2 + I1/ 

F1 + R1 + I1 + I2
für Masttransformatoren: a)  
Die Abstimmung mit den in die Maßnahmen einbezogenen 
Stellen kann anhand einer allgemeinen Betriebsanweisung (§ 3 
Nr. 6) erfolgen 
für andere Freiluftanlagen:   wahlweise a) oder b) 
für andere Anlagen: b) 

 Volumenüberschreitungen bis 10 % bleiben unberücksichtigt. 
 

3.3 Rohrleitungen von Bodenausläufen in Auffangvorrichtungen zu Auffangräumen oder zu 
Abscheideeinrichtungen dürfen einwandig unterirdisch verlegt werden, wenn sie regelmä-
ßig und nach einer Betriebsstörung auf Dichtheit überprüft werden und dabei eindeutige 
Aussagen bezüglich deren Dichtheit möglich sind. 

 
 
zu Anhang 3  
Besondere Anforderungen an Anlagen zum Verwenden wassergefährdender Stoffe im Netzbereich von E-
lektrizitätsversorgungsunternehmen 
Für den Einsatz im Anwendungsbereich nach Nr. 1 Anhang 3 können in der Betriebsanweisung nach § 3 
Nr. 6 Abweichungen von der Verpflichtung zur arbeitstäglichen Besichtigung der Auffangwannen festgelegt 
werden, wenn sichergestellt bleibt, dass Undichtigkeiten der Auffangwannen dennoch so rechtzeitig festge-
stellt werden können, dass eine Verunreinigung der Gewässer oder eine sonstige nachteilige Veränderung 
ihrer Eigenschaften nicht zu besorgen ist. 
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Anhang 5 
 
Besondere Anforderungen an Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle, Festmist und 
Silagesickersäften (JGS-Anlagen) 

 
Vorbemerkung: 
Die nachfolgenden Anforderungen an JGS-Anlagen gehen den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik, den Grundsatzanforderungen nach § 3 und den Anforderungen in den Anhängen 1 und 2 
vor. 

 
1. Allgemeines 
 
1.1 Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten, insbesondere die DIN 

11622 Gärfuttersilos und Güllebehälter, in der aktuellen Ausgabe, und DIN 1045 Tragwerke 
aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton, in der aktuellen Ausgabe. 

 
1.2 Die Anlagen müssen bei den zu erwartenden Beanspruchungen standsicher und dauerhaft 

dicht sein. Die Korrosionsbeständigkeit der verwendeten Werkstoffe und deren Verträglich-
keit mit Jauche, Gülle, Silagesickersäften und deren Mischungen müssen gegeben sein. Ein 
Ab- bzw. Überlaufen des Lagergutes, dessen Eindringen in das Grundwasser, in oberirdi-
sche Gewässer und in die Kanalisation muss zuverlässig verhindert werden. 

 
1.3 Die Dichtheit der Anlagen muss schnell und zuverlässig kontrollierbar sein. Insbesondere 

ist die Anlage so zu errichten, dass alle Anschlüsse, Armaturen und insbesondere die Ein-
richtungen zur Leckageerkennung leicht zu kontrollieren sind. 

 
1.4 Fassungsvermögen, Lagerkapazität 
 
1.4.1 Die Kapazität der Anlagen, insbesondere der Behälter zur Lagerung von Jauche und Gülle, 

muss auf die klimatischen und pflanzenbaulichen Besonderheiten des jeweiligen landwirt-
schaftlichen Betriebs und die Belange des Gewässerschutzes abgestimmt sein. 

 
1.4.2 Für die Lagerung von Jauche und Gülle ist eine Lagerkapazität von grundsätzlich 6 Mona-

ten zu schaffen. Bei der Berechnung des Fassungsvermögens sind zusätzlich zu den An-
fallmengen von Jauche und Gülle auch weitere Einleitungen sowie verbleibende Lagermen-
gen, die betriebsmäßig nicht abgepumpt werden können, zu berücksichtigen. 

 
1.4.3 Eine Unterschreitung der in Nr. 1.4.2 vorgeschriebenen Lagerkapazität auf dem Betrieb ist 

nur zulässig, wenn eine umweltgerechte Verwertung der anfallenden Jauche und Gülle 
nachweislich gewährleistet ist. Dies gilt auch für eine notwendige Anpassung gemäß Nr. 9. 

 
1.4.4 Feststellungen zu den Sachverhalten nach Nrn. 1.4.2 und 1.4.3 treffen die landwirtschaftli-

chen Fachbehörden. 
 
2. Standort 
 
2.1 Der Abstand von JGS-Anlagen zu oberirdischen Gewässern muss mindestens 20 m betra-

gen. 
 
2.2 Der Abstand zu bestehenden Hausbrunnen, die der privaten Trinkwasserversorgung die-

nen, muss mindestens 50 m betragen. Die Anlage ist grundwasserunterstromig des Haus-
brunnens zu errichten. 

 
2.3 Bei JGS-Anlagen in Schutzgebieten (§ 2 Abs. 1 Nr. 25) und Überschwemmungsgebieten (§ 2 

Abs. 1 Nr. 26) ist § 9 zu beachten. 
 Dungstätten zur Lagerung von Festmist und Siloanlagen sind in Überschwemmungsgebie-

ten unzulässig. 
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3. Behälter zum Lagern von Jauche, Gülle und Silagesickersäften 
 
3.1 Allgemeine bauliche Anforderungen 
 
3.1.1 Die jeweils einschlägigen Teile der DIN 11622 sind zu beachten. 
3.1.2 Einrichtungen zur Befüllung und Entleerung des Behälters sollen an der Oberseite ange-

ordnet werden. 
 
3.1.3 Rohrdurchführungen oder Leitungsanschlüsse in den Behältern sind dauerhaft, dicht und 

beständig als gelenkige Einbindung auszuführen.  
 
3.1.4  Fugen, Fertigteilstöße und Spannstellen (Abstandshalter) sind dauerhaft abzudichten. Sie 

müssen baurechtlich zugelassen sein. Die Bodenplatte ist möglichst fugenlos herzustellen. 
 
3.1.5 Zum Schutz gegen mechanische Beschädigung ist im Fahr- und Rangierbereich ein An-

fahrschutz in ausreichendem Abstand vom Behälter und von oberirdischen Rohrleitungen 
vorzusehen (z.B. Hochbord, Leitplanke). 

 
3.1.6 Sollen die Behälter beschichtet werden, sind die Anforderungen der DIN EN 14879-1 Be-

schichtungen und Auskleidungen aus organischen Werkstoffen zum Schutz von industriel-
len Anlagen gegen Korrosion durch aggressive Medien – Teil 1: Terminologie, Konstruktion 
und Vorbereitung des Untergrundes, in der aktuellen Ausgabe, einzuhalten. 

 
3.1.7 Aus Betonringen mit Mörtelfuge zusammengesetzte Behälter sind nicht zulässig. 
 
3.2 Besondere Anforderungen an oberirdische Behälter 
 
3.2.1 Oberirdische Behälter aus Holz sind mit einer umlaufenden Sammelrinne für austretende 

Lagerflüssigkeit mit Einleitung in die Vorgrube zu versehen. 
 
3.2.2 Bei oberirdischen Behältern aus Stahl ist für den Anschluss Bodenplatte/Wand die Eignung 

der Dichtung nachzuweisen.  
 
3.3 Besondere Anforderungen an unterirdische Behälter im Grundwasser 

Unterirdische Behälter, bei denen der tiefste Punkt der Bodenplattenunterkante unter dem 
höchsten Grundwasserspiegel zu liegen kommt, sind als doppelwandige Behälter mit Leck-
anzeigegerät auszuführen. Außerhalb von Wasserschutzgebieten sind Leckageerken-
nungsmaßnahmen nach Nr. 4.2 ausreichend, wenn als Dichtungsschicht eine mindestens 1 
mm dicke Kunststoffdichtungsbahn verwendet wird, die an den Seitenwänden bis zur Ge-
ländeoberkante hochgezogen wird, und Flüssigkeit im Kontrollrohr automatisch angezeigt 
wird, z.B. mit einer Schwimmerschaltung. 

 Die Behälter sind auftriebssicher auszuführen. Flutventile sind nicht zulässig. 
 
3.4 Erdbecken 
 Erdbecken für Flüssigmist sind zulässig, wenn deren Verwendbarkeit oder Eignung nach 

den Vorschriften des Dritten Teils Abschnitt III der Bayerischen Bauordnung nachgewiesen 
ist. 

 
4. Leckageerkennungsmaßnahmen für Behälter 
 

a) Allgemeines 
Bei der Statik der Behälter ist der Einfluss der Leckageerkennungsmaßnahmen zu 
berücksichtigen. 

b) Behälter außerhalb von Wasserschutzgebieten 
Bei Behältern außerhalb von Wasserschutzgebieten müssen die Fugen (Anschluss-
punkt Bodenplatte/Wand) schnell und zuverlässig auf Dichtheit kontrollierbar sein, 
z. B. durch 
- Leckageerkennungsmaßnahmen nach Nr. 4.1 oder Nr. 4.2 oder 
- ständig einsehbare Fugen bei oberirdischen Behältern. 
Dies gilt nicht bei werksgefertigten monolithischen Behältern.  
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c) Behälter in Wasserschutzgebieten 
Bei zulässigen Behältern innerhalb von Wasserschutzgebieten sind Leckageerken-
nungsmaßnahmen nach Nr. 4.2 erforderlich. 

 
4.1 Leckageerkennung für die Fuge Bodenplatte / Wand 

 
Die Stahlbetonplatte ist allseitig über die Außenkante der Behälterwand zu ziehen und mit 
einer Aufkantung zu versehen. Der Ringraum zwischen Aufkantung und Behälterwand ist 
mit Filterkies zu verfüllen und mit einer Trennfolie gegen das Erdreich zu schützen. Das 
Kontrollstandrohr (Durchmesser mindestens 20 cm) ist zwecks Entnahme von Proben mit 
einem Sumpf zu versehen. Ist der Behälterdurchmesser größer als 10 m, sind zwei Kon-
trollstandrohre einzubauen. 

 
4.2 Leckageerkennung für die Bodenplatte einschließlich Fuge Bodenplatte/Wand  

 
Diese Leckageerkennungsmaßnahme besteht aus einer Dichtschicht und einem darüber 
liegenden Leckageerkennungsdrän mit Kontrollrohr.  

 
4.2.1 Dichtschicht 

 
Die Abdichtung des Untergrunds kann aus einer Kunststoffdichtungsbahn oder aus einer 
mineralischen Dichtung bestehen. 

 
4.2.1.1 Kunststoffdichtungsbahn 

 
Es ist eine Kunststoffdichtungsbahn mit einer Mindestdicke von 0,8 mm (Material: z.B. Po-
lyethylen) einzubauen. Die verschweißten Dichtungsbahnen müssen eben auf einem 
Feinplanum mit einem Gefälle von mindestens 1 % verlegt werden. 

 
4.2.1.2 Mineralische Dichtung 

 
Bei ausreichend naturdichtem Untergrund (z.B. Ton) in einer Mächtigkeit mehr als 1 m ist 
die obere Schicht in einer Dicke von mindestens 30 cm umzulagern und so zu verdichten, 
dass ein Durchlässigkeitsbeiwert (kf–Wert) von mindestens 10-8 m/s erreicht wird. 
Bei nicht ausreichend naturdichtem Untergrund ist eine mindestens 50 cm dicke Schicht 
aus Ton oder gleichwertigem Material aufzubringen. Diese ist in mindestens zwei Lagen la-
genweise so zu verdichten, dass in jeder Lage ein kf–Wert von mindestens 10-8 m/s erreicht 
wird. Die Dichtungsschichten müssen eine Dichte von 95 % der Proctordichte D aufweisen. 
Die ausführende Firma hat dem Betreiber eine Bestätigung über die ordnungsgemäße Aus-
führung auszuhändigen. Die Bestätigung ist der Kreisverwaltungsbehörde auf Verlangen 
vorzulegen. 

 
4.2.2 Leckageerkennungsdräns 
 
4.2.2.1  Allgemeines 
 

a) Zwischen Bauwerksunterkante und Dichtschicht ist eine 10 – 20 cm dicke Drän-
schicht aus Kies (Körnung mind. 4/8 mm) einzubauen, sofern sie aus Frostschutz-
gründen nicht stärker ausgeführt werden muss. Die Dränschicht aus Kies kann 
durch eine gleichwertige Dränmatte ersetzt werden, wenn die Dichtschicht aus einer 
Kunststoffdichtungsbahn besteht. Der Leckageerkennungsdrän muss auch den kri-
tischen Anschlusspunkt Bodenplatte/Wand erfassen. Die Dränschicht muss ein Ge-
fälle von mindestens 1 % zu den Dränrohren bzw. zum Kontrollschacht haben. 

 
b) Bei Behältern bis 1 000 m³ ist ein Ringdrän entsprechend Nr. 4.2.2.2 einzubauen, ab 

einem Volumen größer als 1 000 m³ ein Flächendrän entsprechend Nr. 4.2.2.3. Bei 
Dränschichten aus gröberer Körnung (mind. 8/16 mm) oder bei Verwendung von 
Dränmatten kann wegen der guten Durchlässigkeit statt des Flächendräns ein 
Ringdrän verwendet werden.  

 
c) Die Leckageerkennungsdräns dürfen nicht im Grundwasser liegen. 
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d) Dem Kontrollschacht soll kein Niederschlagswasser zufließen. Dies kann erreicht 
werden durch 
- eine wasserundurchlässige Befestigung der Oberfläche rings um den Behäl-

ter oder 
- eine seitliche Befestigung der Kunststoffdichtungsbahn an den aufgehen-

den Behälterwänden.  
Aus dem Kontrollschacht muss eine Wasserprobe entnommen werden können. 
Anstelle des Kontrollschachtes kann ein flüssigkeitsdichtes Kontrollrohr mit einem 
Durchmesser von mindestens 20 cm verwendet werden. 

 
4.2.2.2 Ringdrän 

 
Beim Ringdrän wird ein Dränrohr unterhalb der Außenkante der Bodenplatte in der Drän-
schicht verlegt. Die Dränrohre, Durchmesser mind. 10 cm, sind mit Gefälle zum Kontroll-
schacht oder -rohr zu verlegen. Ist der Behälterdurchmesser größer als 10 m, sind zwei 
Kontrollschächte oder -rohre einzubauen. 

 
4.2.2.3 Flächendrän 

 
Das Flächendrän besteht aus einem Ringdrän mit zusätzlichen Dränrohren (Sauger und 
Sammler) unter der Bodenplatte. Der Abstand der Sauger darf 2,5 m nicht überschreiten. 
Das Gefälle von Sauger und Sammler muss mindestens 1 % betragen. Die Hochpunkte der 
Sauger sind durch eine Sammelleitung zu verbinden und an einer Stelle zur Entlüftung über 
das Geländeniveau hoch zu führen. Der Sammler ist im Bereich der Behältersohle als ge-
schlitztes Rohr und außerhalb des Bereiches der Bodenplatte als geschlossenes Rohr ein-
zubauen. 
 

5. Lagerung von Silagesickersäften 
 
Zusätzlich zu den in den Nrn. 3 und 4 beschriebenen Anforderungen an die Auffangbehälter 
sind die nachfolgenden Anforderungen zu beachten. 

 
5.1 Ortsfeste Gärfuttersilos sind wasserundurchlässig und beständig auszuführen. Sie sind mit 

einem Auffangbehälter für Silagesickersaft (Gärsaft und verunreinigtes Niederschlagswas-
ser) zu versehen, sofern ein Ableiten in einen Gülle–/Jauchebehälter nicht möglich ist. 

 
5.2 Das Auffangvolumen ist vom Gärsaftanfall und der Häufigkeit der Entleerung abhängig und 

entsprechend der Tabelle "Trockenmassegehalt und Gärsaftanfall" zu bemessen. Zusätz-
lich ist verunreinigtes Niederschlagswasser, das z.B. beim Befüllen des Silos oder bei der 
Entnahme des Siliergutes auftreten kann, im Behälter aufzufangen. Da der Trockenmasse-
gehalt Schwankungen unterworfen ist und verunreinigtes Niederschlagswasser anfallen 
kann, ist bei nicht überdachten Flachsilos ein Behälter mit mindestens 3 m³ erforderlich, 
sofern nach der Tabelle kein größerer Behälter erforderlich ist. 

  
 Tabelle: Trockenmassegehalt und Gärsaftanfall 
 

 durchschnittlicher Gärsaftanfall bezogen auf 
Trockenmassege-

halt des Siliergutes 
% 

Siliergut 
 l/dt 

Silage 
l/dt 

Siloraum l/m³ 

 (dt = Dezi-
tonne) 

 bei Lagerung des 
Gesamtvolumens 

bei täglicher 
Entleerung 

10  45 80 725 80  
15  33 45 360 60  
20  22 28 200 15  
25  11 12 75 15  

> 28  0 0 0 0  
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5.3 Durch geeignete Bauweisen und ausreichende Abdeckung des Siliergutes ist sicherzustel-
len, dass Niederschlagswasser nicht in den Silagestock eindringt. Dabei ist außerdem dar-
auf zu achten, dass nicht verunreinigtes Niederschlagswasser nach außen abfließen kann 
und nicht zum Behälter für Silagesickersaft oder Jauche–/Güllebehälter gelangt. 

 
5.4 Behälter für Silagesickersaft dürfen keinen Ablauf oder Überlauf ins Freie besitzen und sind 

spätestens bei 2/3 Füllung zu leeren. 
 
6. Sammel- und Abfülleinrichtungen 
 
6.1 Sammeleinrichtungen 
 
6.1.1 Rohrleitungen, Schieber und Pumpen 

 
Rohrleitungen, Schieber und Pumpen müssen aus korrosionsbeständigem Material beste-
hen. Die Rücklaufleitung vom Lagerbehälter zur Vorgrube oder zur Pumpstation muss zur 
sicheren Absperrung mit zwei Schiebern mit einem Mindestabstand von 2 m versehen sein. 
Einer davon soll ein Schnellschlussschieber sein. Für Schieber in Rücklaufleitungen ist 
DIN 11832 Landwirtschaftliche Hoftechnik Armaturen für Flüssigmist, Schieber für statische 
Drücke bis max. 1 bar, in der aktuellen Ausgabe, zu beachten. Schieber müssen leicht zu-
gänglich sein. Sie sind in einem wasserundurchlässigen Schacht anzuordnen. 

 Pumpen müssen leicht zugänglich aufgestellt werden. 
 
6.1.2 Vorgruben, Pumpstationen, Gerinne, Kanäle und Güllekeller 

 
Vorgruben, Pumpstationen, offene oder abgedeckte Gerinne, Kanäle und Güllekeller müs-
sen dicht und wasserundurchlässig hergestellt werden. Die baulichen Anforderungen nach 
Nr. 3 sind zu beachten. Bei Vorgruben und Pumpstationen mit einem Volumen über 50 m3 
gelten zusätzlich die Anforderungen an Behälter nach Nr. 4. Bei Gerinnen, Kanälen und Gül-
lekellern mit einem maximal im bestimmungsgemäßen Betrieb vorhandenen Flüssigkeitsvo-
lumen (z.B. Hohlraumvolumen bis zur Oberkante der Staunase) im Anlagenteil von mehr als 
100 m3 gelten für sie zusätzlich die Anforderungen an Behälter nach Nr. 4. 

 
6.2 Abfülleinrichtungen 

 
Plätze, auf denen Jauche oder Gülle abgefüllt wird, müssen mit einer Beton- oder Asphalt-
decke befestigt sein. Niederschlagswasser ist in die Vorgrube, den Jauche–/Güllebehälter 
oder in die Pumpstation der Abfülleinrichtungen einzuleiten. Bei Saugentleerung von unter-
irdischen Behältern ist eine Befestigung im Bereich der Schlauchkupplung ausreichend. 

 
7. Lagerung von Festmist 
 
7.1 Dungstätten zum Lagern von Festmist sind auf einer dichten und wasserundurchlässigen 

Bodenplatte zu errichten. Zur Ableitung der Jauche ist die Bodenplatte seitlich einzufassen 
und gegen das Eindringen von Oberflächenwasser aus dem umgebenden Gelände zu 
schützen. 

 
7.2 Sofern eine Ableitung der Jauche in einen vorhandenen Jauche- oder Güllebehälter nicht 

möglich ist, ist sie gesondert zu sammeln. 
 
8. Prüfung neuerrichteter Anlagen 
 
8.1 Prüfungen vor Inbetriebnahme einer Anlage 
 
8.1.1 Vor Inbetriebnahme sind die Anlagen durch die ausführende Firma oder einen von ihr be-

auftragten unabhängigen Dritten, z.B. Fachbetrieb oder Sachverständige, auf ihre Dichtheit 
zu prüfen. Die ausführende Firma hat das zu erstellende Prüfprotokoll dem Betreiber und 
der Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. 
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8.1.2 Behälter sind nach DIN 11622 mittels Wasserstandsprüfung auf Dichtheit zu prüfen. In 
Wasserschutzgebieten ist der Baubeginn und Zeitpunkt der Dichtheitsprüfung (bei unterir-
dischen Behältern bei noch offener Baugrube) der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde 
mindestens acht Tage vorher anzuzeigen. Die Dichtheitsprüfungen sollen in Wasserschutz-
gebieten in Anwesenheit der Kreisverwaltungsbehörde stattfinden. Dabei soll die sachge-
mäße Ausführung der Leckageerkennungsmaßnahmen, soweit möglich, mit geprüft wer-
den. 

 
8.1.3 Um die Dichtheit der unterirdischen Rohrleitungen nach Verfüllung des Rohrgrabens fest-

zustellen, sind Druckprüfungen durchzuführen. Die Druckprüfungen sind nach DIN EN 1610 
Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen, in der aktuellen Ausgabe, in 
Verbindung mit dem Arbeitsblatt DWA-A 139 Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen 
und –kanälen, in der aktuellen Ausgabe, durchzuführen.  

 
8.1.4 Vorgruben, Pumpstationen, Kanäle, Gerinne und Güllekeller sind durch Wasserstandsprü-

fung zu prüfen.  
 
8.1.5 Die Dichtheit von Fugen, Fertigteilstößen, Spannstellen und Rohrdurchführungen ist zu 

überprüfen, z.B. durch Wasserstandsprüfung. 
 
8.2 Wiederkehrende Prüfungen 
 
8.2.1 Wiederkehrende Prüfungen an Anlagen sind in begründeten Einzelfällen als Dichtheitskon-

trolle durchzuführen. 
 
8.2.2 Die zugänglichen Anlagenteile, wie Armaturen, Rohrleitungen und die sichtbaren Teile des 

Behälters – soweit kein Einstieg erforderlich ist – sowie insbesondere die Kontrollschächte 
der Leckageerkennungsmaßnahmen sind mindestens jährlich durch Sicht- oder Funktions-
kontrolle vom Betreiber zu prüfen. Bei Verdacht auf Undichtheit (z.B. Gülle im Kontroll-
schacht) ist die zuständige Kreisverwaltungsbehörde unverzüglich durch den Betreiber zu 
benachrichtigen. 

 
9. Bestehende Anlagen 
 
9.1 Prüfungen im Rahmen der Eigenüberwachung richten sich nach Nr. 8.2. Dies gilt bis 

31.12.2008 auch für die in Nr. 9.2 genannte Prüfung. 
 
9.2 Anlagen in Wasserschutzgebieten sind zusätzlich einer Dichtheitsprüfung zu unterziehen. Art 

und Umfang der Prüfung können durch Verwaltungsvorschrift nach § 4 Abs. 2 VAwS festge-
legt werden. 

 
9.3 Werden durch diese Verordnung für Anlagen zur Lagerung von Jauche und Gülle, die bei In-

Kraft-Treten dieser Verordnung bereits eingebaut oder aufgestellt waren (bestehende Anla-
gen), Anforderungen an die Lagerkapazität neu begründet oder verschärft, sind diese Anla-
gen bis zum 31. Dezember 2008 an diese Anforderungen anzupassen. 
 
 

zu Anhang 5  
Besondere Anforderungen an Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle, Festmist und Silagesi-
ckersäften (JGS-Anlagen) 
Vorbemerkung  
Anhang 5 enthält die nach § 19g Abs. 3 WHG zu stellenden Anforderungen an neu zu errichtende JGS-
Anlagen oder neu in dieser Funktion verwendete Einrichtungen. An bestehende Anlagen sind dagegen ledig-
lich die im Anhang unter Nr. 9 genannten Anforderungen zu stellen. Werden durch den Betrieb von beste-
henden JGS-Anlagen Gewässer verunreinigt, sind die notwendigen Abhilfemaßnahmen nach Art. 68 Abs. 3 
BayWG anzuordnen. Auf die im Anhang 5 genannten Anforderungen kann insoweit nach Lage des Einzel-
falls zurückgegriffen werden. Weisen JGS-Anlagen unter Berücksichtigung des Anhangs 5 Mängel auf, die 
die Besorgnis einer Gewässerverunreinigung oder einer sonstigen nachteiligen Veränderung seiner Eigen-
schaften begründen, ist der Betreiber über die notwendigen Abhilfemaßnahmen zu beraten. Führt der 
Betreiber die erforderlichen Abhilfemaßnahmen nicht aus, sind die erforderlichen Anordnungen nach Art. 68 
Abs. 3 BayWG zu erlassen. Kommt es zu einer Gewässerverunreinigung, ist Strafantrag zu stellen. 
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Anhang 6 
 

Besondere Anforderungen an Anlagen zum Verwenden wassergefährdender Stoffe in Wasser-
kraftwerken 
 
 
Vorbemerkung: 
 
Anforderungen an Anlagen zum Verwenden wassergefährdender Stoffe in Wasserkraftwerken rich-
ten sich nach den folgenden Festsetzungen. 
 
Diese Anforderungen gehen den allgemein anerkannten Regeln der Technik, den Grundsatzanfor-
derungen des §  3 der Verordnung und den Anforderungen in den Anhängen 1 und 2, soweit diese 
den nachfolgenden Anforderungen widersprechen, vor. 
 
1. Anwendungsbereich 
 

Dieser Anhang gilt für Anlagen zum Verwenden wassergefährdender Stoffe als Kühlmittel, 
Schmiermittel oder Hydraulikflüssigkeit 
- in Wasserkraftwerken und in Einrichtungen des Wasserbaus, die typischerweise mit 

Wasserkraftwerken in Verbindung stehen oder stehen können (z.B. Pumpwerke, 
Wehre, Schleusen und Anlagen der Stauhaltung) 

- der WGK 1 oder 2 und 
- mit einem Fassungsvermögen bis 100 m3. 

 
2. Begriffe, Erläuterungen 
 
2.1 Anlagen zum Verwenden wassergefährdender Stoffe in Wasserkraftwerken können insbe-

sondere aus folgenden Anlagenteilen bestehen: 
 
- Kaplan-Laufrad 
- Regeleinrichtung 
- Windkessel 
- Pumpengruppe zur Druckölerzeugung 
- Ölbehälter 
- Ölkühler 
- Führungslager 
- Spurlager 
- Leitschaufellager 
- Turbinengetriebe 
- Sonstige offene Getriebe 
- Sonstige geschlossene Getriebe 
- Kupplungen 
- Arbeitszylinder (Servomotoren) 
- Rohrleitungen 
- Druckschläuche 
- Ausgleichsgefäße. 

 
2.2 Ein Pumpwerk dient zur Wasserstandshaltung von Gewässern, die keine oder zeitweise 

keine natürliche Abflussmöglichkeit haben. 
 
2.3 Ein Wehr ist ein Wasserabsperrbauwerk – kann Teil einer Staustufe sein – das der Hebung 

des Wasserstandes und meist auch der Regelung des Abflusses dient. 
 
2.4 Eine Schleuse ermöglicht dem Schiffsverkehr das Überwinden der Höhendifferenz an einer 

Stauhaltung. 
 
2.5 Anlagen einer Stauhaltung können auch Schütze und Grundablässe nach DIN 4048 Was-

serbau – Begriffe Teil 1 und Teil 2, in der aktuellen Fassung, sein. 
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3. Gefährdungspotenzial 
 

Anlagen zum Verwenden wassergefährdender Stoffe in Wasserkraftwerken wirken durch ih-
re ursächliche Zweckbestimmung (Wasserkraftnutzung) mehr oder weniger unmittelbar auf 
das zu schützende Gut „Wasser" ein. Das bei Betriebsstörungen freigesetzte Volumen was-
sergefährdender Stoffe ist, bezogen auf die Betriebswassermenge, sehr klein. Die Gewäs-
serbeeinträchtigung kann durch geeignete organisatorische Maßnahmen bei Austritt was-
sergefährdender Stoffe gering gehalten werden (siehe Nr. 5). 

 
4. Anforderungen 
 

Soweit nachfolgend keine besonderen Anforderungen festgelegt sind, gelten für Anlagen in 
oder über Gewässern die Anforderungen F0+R0+I1+I2. Für Rohrleitungen gilt Anhang 1 Nr. 
1.1 Sätze 3 und 4. 

 
4.1 Bezeichnungen 
 
4.1.1 Anforderungen an die Befestigung und Abdichtung von Bodenflächen 
 

F0: keine Anforderung an Befestigung und Abdichtung der Fläche über die betriebli-
chen Anforderungen hinaus 

 
F1: stoffundurchlässige Fläche 
 
F2: wie F1, aber mit Nachweis der Beständigkeit. 

 
4.1.2 Anforderungen an das Rückhaltevermögen für austretende wassergefährdende Stoffe 
 

R0: kein Rückhaltevermögen über die betrieblichen Anforderungen hinaus 
 
R1: Rückhaltevermögen für das Volumen wassergefährdender Flüssigkeiten, das bis 

zum Wirksamwerden geeigneter Sicherheitsvorkehrungen auslaufen kann (z. B. Ab-
sperren des undichten Anlagenteils oder Abdichten des Lecks) 

 
R2: Rückhaltevermögen für das Volumen wassergefährdender Flüssigkeiten, das bei 

Betriebsstörungen freigesetzt werden kann, ohne dass Gegenmaßnahmen berück-
sichtigt werden 

 
R3: Rückhaltevermögen ersetzt durch Doppelwandigkeit mit Leckanzeigegerät. 

 
4.1.3 Anforderungen an infrastrukturelle Maßnahmen organisatorischer oder technischer Art 
 

I0: keine Anforderungen an die Infrastruktur über die betrieblichen Anforderungen hin-
aus 

 
I1: Überwachung durch selbsttätige Störmeldeeinrichtungen in Verbindung mit ständig 

besetzter Betriebsstätte (z.B. Messwarte) oder Überwachung mittels regelmäßiger 
Kontrollgänge; Aufzeichnung der Abweichungen vom bestimmungsgemäßen Be-
trieb und Veranlassung notwendiger Maßnahmen 

 
I2: Alarm- und Maßnahmenplan, der wirksame Maßnahmen und Vorkehrungen zur 

Vermeidung von Gewässerschäden beschreibt und mit den in die Maßnahmen ein-
bezogenen Stellen abgestimmt ist. 

 
4.2 Besondere Anforderungen an bestimmte Teile von HBV-Anlagen in Wasserkraftwerken 
 

Auf Grund der Besonderheiten bei Wasserkraftwerken sind an bestimmte Teile von Anlagen 
zum Verwenden wassergefährdender Stoffe, die sich betriebsmäßig in oder über Gewäs-
sern befinden, andere Anforderungen als in Anhang 2 Nr. 2.1 festgelegt zu stellen. 
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Die nachfolgende Tabelle fasst die besonderen Anforderungen für bestimmte Anlagenteile 
zusammen. Die jeweiligen Anforderungen sind auch eingehalten, wenn die Anforderungen 
einer höheren Wassergefährdungsklasse oder eines höheren Volumenbereichs erfüllt wer-
den. 

 
 

 
Anlage/Anlagenteil 

 
Rauminhalt 

 
WGK 1 

 
WGK 2 

 
Kaplan-Laufrad 

 
0,1 m³ < V < 10 m³  

 
F0+R0+I1 

 
F0+R0+I1+I2 

 
0,2 m³ < V < 10 m³  

 
F1+R0+I1 1)

 
F1+R1+I1 1)

 
Regeleinrichtung, Windkessel, 
Pumpengruppe zur Drucköler-
zeugung, Ölbehälter 

 
10 m³ < V < 100 m³ 

 
F1+R1+I1 1)

 
F1+R1+I1+I2 1)

 
V < 0,1 m³ 

 
F0+R0+I0 

 
F0+R0+I0 

 
außerhalb Betriebswasser: 
ölgeschmiertes Führungslager 
und Spurlager, Turbinenge-
triebe 
 

 
0,1 m³ < V < 10 m³  

 
F1+R0+I1 

 
F1+R1+I1 

 
innerhalb Betriebswasser:  
ölgeschmiertes Führungslager 
und Spurlager, Turbinenge-
triebe 

 
 

V < 10 m³  

 
 

F0+R0+I1 

 
 

F0+R0+I1+I2 

 
fettgeschmiertes unteres 
Führungslager 

 
- 

 
F0+R0+I0 

 
F0+R0+I0 

 
Leitschaufellager 

 
V < 0,001 m³ 

 
F0+R0+I0 

 
F0+R0+I0 

 
0,1 m³ < V < 1 m³  

 
F0+R0+I0 

 
F0+R0+I0 

 
Kühler für Regleröle, Steuer-
öle und Lageröle 2)

 
 

1 m³ < V < 10 m³ 
 

F1+R0+I1 
 F1+R1+I1/ 
F0+R3+I0 

Hydraulikanlagen in Wehren, 
Absperrorganen und Schüt-
zen: 
- Druckölerzeugung 
- Arbeitszylinder (Servomoto-
ren) 
- Rohrleitungen 
- Druckschläuche 

 
 

0,1 m³< V < 10 m³  

 
 

F0+R0+I1 

 
 

F1+R1+I1
3)

 
  1) Die I1–Maßnahme ist durch Ölstands- und Drucküberwachungen zu erfüllen. 

 2) Die Kühler sind als Doppelrohrkühler, Zweikreiskühler oder als Luftkühler auszufüh-
ren. Die Kühlsysteme sind mit automatischen Störmeldeeinrichtungen auszurüsten. 
Doppelrohrkühler erfüllen die Anforderung R3. 

  3) Bei bestehenden Anlagen gelten abweichend davon die Anforderungen: 
- F0+R1+I1+I2 für Druckölerzeugungseinheiten 
- F0+R0+I1+I2 für Arbeitszylinder 
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5. Sonstige infrastrukturelle Anforderungen an HBV-Anlagen in Wasserkraftwerken 
 

Zum Schutz des Gewässers ist ein Gewässerschutz-Alarmplan mit betriebsinternen Maß-
nahmen aufzustellen.  

 
Der Betreiber hat die sachlichen und personellen Voraussetzungen zur Vermeidung von 
Gewässerschäden bei Störungen zu schaffen. Dazu gehören z. B. je nach Größe der Anlage 
Ölauffang- und Ölbindemittel sowie Umfüllmöglichkeiten und besonders unterwiesenes 
Personal mit geeigneter Ausrüstung. Diese Maßnahmen entfallen, wenn die örtlichen Vor-
aussetzungen die Inanspruchnahme entsprechend ausgerüsteter Feuerwehren oder ande-
rer Katastrophendienste gestatten. 



 

 

- 54 - 

 
Anlage 3-1 

Merkblatt für einen sicheren Betrieb von Heizölverbraucheranlagen 
 
Auslaufendes Heizöl kann zu Schäden am Gebäude und zu Verunreinigungen des Bodens und des Grundwassers füh-
ren. Nachträgliche Sanierungsmaßnahmen erfordern oft einen erheblichen finanziellen Aufwand. Dieses Merkblatt soll 
Ihnen als Betreiber helfen, Ihre Anlage dauerhaft sicher zu betreiben, um damit Schäden von vorneherein auszuschlie-
ßen. 
 

An gut sichtbarer Stelle in der Nähe der Heizungsanlage anbringen! 
 
 1. Sorgfalt und Aufmerksamkeit beim Betrieb 
Für Behälter und Sicherheitseinrichtungen werden regelmäßig Betriebs- und Bedienungsanleitungen und behördliche 
Zulassungen mitgeliefert. Die Betriebs- und Bedienungsanleitungen sowie die Nebenbestimmungen der Zulassungen 
sind zu beachten und einzuhalten. Bewahren Sie bitte die Schriftstücke sorgfältig auf! 
 
 2. Vorsicht beim Befüllen und Entleeren 
Das Befüllen und gegebenenfalls gesonderte Entleeren von Behältern ist ununterbrochen zu überwachen. 
Bei Behältern mit integrierten Auffangwannen im Schutzgebiet ist die Befüllleitung während des gesamten Befüllvor-
gangs zu kontrollieren. 
Behälter in Anlagen zum Lagern von Heizöl EL von mehr als 1.000 l Volumen dürfen aus Straßentankwagen und Auf-
setztanks nur mit festen Leitungsanschlüssen und unter Verwendung einer selbsttätig schließenden Abfüllsicherung 
befüllt werden. 
Behälter bis zu einem Volumen von 1.000 l dürfen mit einer selbsttätig schließenden Zapfpistole befüllt werden. 
Abtropfendes Heizöl ist aufzufangen. Vor jedem Befüllen ist zu prüfen, welche Menge vom Behälter aufgenommen wer-
den kann und ob die Abfüllsicherung (Grenzwertgeber) sich in ordnungsgemäßem Zustand befindet. Beim Befüllen ist 
darauf zu achten, dass der zulässige Betriebsdruck nicht überschritten wird. 
 
 3. Eigenüberwachung 
Prüfen Sie bitte regelmäßig oberirdische Anlagenteile wie Tank, Rohrleitungen und Auffangraum durch Sichtprüfungen 
auf Dichtheit. Bei doppelwandigen Behältern mit Leckanzeigegerät muss das Leckanzeigegerät immer in Betrieb sein; 
ein Alarm muss sicher bemerkt werden können. Machen Sie sich bitte Aufzeichnungen über die von Ihnen vorgenom-
menen Eigenüberwachungen. Halten Sie sich selbst nicht für hinreichend fachkundig, Ihre Anlage ordnungsgemäß auf 
ihre sichere Funktion zu überwachen, sollten Sie einen Wartungsvertrag mit einem geeigneten Fachbetrieb abschließen. 
 
 4. Fachbetriebspflicht 
Tätigkeiten an Heizöl-Lagerungsanlagen mit mehr als 1.000 l Volumen dürfen nur von Fachbetrieben nach § 19l WHG 
ausgeführt werden. Die Fachbetriebe müssen Ihnen ihre Fachbetriebseigenschaft nachweisen, wenn Sie diese mit fach-
betriebspflichtigen Tätigkeiten beauftragen. 
 
 5. Prüfung durch Sachverständige 
Unterirdische Anlagen unabhängig vom Volumen und oberirdische Anlagen mit einem Volumen von mehr als 10.000 l 
müssen vor Inbetriebnahme, nach einer wesentlichen Änderung, wiederkehrend alle 5 Jahre und bei Stilllegung von 
bestellten Sachverständigen einer nach § 18 VAwS anerkannten Sachverständigenorganisation geprüft werden. Oberir-
dische Anlagen in Wasserschutzgebieten unterliegen der Prüfpflicht bereits ab einem Volumen von mehr als 1.000 l; bei 
unterirdischen Anlagen in Wasserschutzgebieten sind die Prüfungen alle zweieinhalb Jahre zu wiederholen. Bitte beauf-
tragen Sie rechtzeitig die Sachverständigenorganisation Ihrer Wahl mit der Durchführung der Prüfung. 
Bei den Prüfungen festgestellte Mängel müssen Sie unverzüglich beseitigen lassen. Werden erhebliche Mängel an der 
Anlage festgestellt, bedarf deren Beseitigung der Nachprüfung durch bestellte Sachverständige anerkannter Sachver-
ständigenorganisationen. Bei gefährlichen Mängeln ist die Anlage unverzüglich außer Betrieb zu nehmen. Die Wiederin-
betriebnahme ist erst nach Vorlage einer Sachverständigenbestätigung bei der Kreisverwaltungsbehörde zulässig. Bitte 
stellen Sie auch die Durchführung einer notwendigen Nachprüfung durch die Sachverständigenorganisation Ihrer Wahl 
sicher. 
 
 6. Schadensfall 
Nehmen Sie Ihre Anlage bei Schadensfällen und Störungen sofort außer Betrieb, wenn die Gefahr besteht, dass Heizöl 
austritt oder bereits ausgetreten ist. Informieren Sie unverzüglich die nächste Polizeidienststelle oder Ihre Kreisverwal-
tungsbehörde. 
 
 Tragen Sie bitte in Ihrem Interesse die Telefonnummern ein! 
 

Kreisverwaltungsbehörde: 
(Landratsamt, kreisfreie Stadt) 

 
 

 
Feuerwehr: 

 
Polizei: 
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Anlage 5-1 
Eingeführte allgemein anerkannte Regeln der Technik 
 
1. Technische Regeln nach Bauordnungsrecht 
1.1. Als allgemein anerkannte Regeln der Technik im Hinblick auf den Gewässerschutz werden die vom 
Deutschen Institut für Bautechnik gemäß Art. 15 Abs. 2 BayBO in der Bauregelliste A Teil 1 unter Gliede-
rungsnummer 15 sowie in der Bauregelliste B Teil 1 unter Gliederungsnummer 1.15 "Bauprodukte für orts-
fest verwendete Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen von wassergefährdenden Stoffen" aufge-
führten technischen Regeln für die dort genannten Bauprodukte eingeführt. 
Die Bauregellisten werden in den Mitteilungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) bekannt ge-
macht. Die "Mitteilungen" werden vom Deutschen Institut für Bautechnik, Kolonnenstraße 30 L, D-10829 
Berlin, herausgegeben und können vom Verlag Ernst u. Sohn, Bühringstr. 10, 13086 Berlin, Tel. 030 47031-
284, Telefax 030 47031-240, bezogen werden.  
1.2. Gleiches gilt für Prüfverfahren, nach denen Bauprodukte beurteilt werden, die beim Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen verwendet werden, und die in der Bauregelliste A Teil 2 genannt sind.  
1.3. Auffangwannen aus Stahl mit Rauminhalten bis 1.000 l 
Für nicht seriengefertigte Auffangwannen aus Stahl mit Rauminhalten bis 1.000 l gilt die nach Nr. 1.1 dieser 
Anlage eingeführte Technische Regel in Nr. 15.22 der Bauregelliste A Teil 1 mit folgenden Abweichungen: 
– Eine Konstruktion, die zwingend eine Überprüfung des Unterbodens auf Korrosion zulässt (z. B. Ausstat-

tung der Auffangwanne mit Füßen oder Kufen oder als ausziehbare Wanne), ist nicht erforderlich, wenn 
der Einbau der Wannen in bestehende HBV-Anlagen insoweit zu einem unverhältnismäßigen Aufwand 
führen würde und durch ergänzende Prüfungen im Rahmen der Eigenüberwachung sichergestellt ist, 
dass eine Gewässerverunreinigung nicht zu besorgen ist. 

– Für das Zusammenfügen werden Schraubverbindungen zugelassen, wenn nach der Montage die Dicht-
heit der Auffangwanne durch eine Dichtheitsprüfung entsprechend den Maßgaben der Technischen Re-
gel nachgewiesen und im Rahmen der Eigenüberwachung dokumentiert wird. 

– Die in der Technischen Regel enthaltenen Maßgaben zur Fremdüberwachung sind nicht anzuwenden. 
2. Technische Regeln nach Anlagensicherheits- und Arbeitsschutzrecht 
Als allgemein anerkannte Regeln der Technik werden die folgenden technischen Regeln für brennbare Flüs-
sigkeiten (TRbF) eingeführt, soweit diese nicht bereits als technische Regeln in der Bauregelliste A eingetra-
gen sind, vgl. oben Nummer 1.1. Eine Übersicht über den Stand der TRbF ergibt sich aus TRbF 01 Allge-
meines, Aufbau und Anwendung der TRbF, abgedruckt im Bundesarbeitsblatt Nr. 7-8/2002 S. 143.  
Es handelt sich im einzelnen um folgende technische Regeln: 
TRbF 20  Läger 
TRbF 30  Füllstellen, Entleerstellen, Flugfeldbetankungsstellen 
TRbF 40  Tankstellen für Flüssigkeiten der Gefahrklasse AI, AII und B 
TRbF 50  Rohrleitungen 
TRbF 60  Transportbehälter.  
Soweit die VAwS, die Anhänge zur VAwS oder die nach Nummer 1 eingeführten technischen Regeln oder 
die nachfolgenden Bestimmungen von den TRbF abweichende Regelungen treffen oder zu den Regelungen 
der TRbF in Widerspruch stehen, gehen diese Regelungen denen der TRbF vor; die Vorgaben des Brand- 
und Explosionsschutzes bleiben unberührt. Die TRbF können als Erkenntnisquelle für Anlagen mit nicht-
brennbaren Flüssigkeiten herangezogen werden. 
3. Technische Regeln wassergefährdender Stoffe 
Als allgemein anerkannte Regeln der Technik werden die folgenden technischen Regeln wassergefährden-
der Stoffe (TRwS) mit den nachfolgenden ergänzenden Maßgaben eingeführt. Die TRwS werden herausge-
geben von der DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. und vertrieben 
von der GFA Gesellschaft zur Förderung der Abwassertechnik e.V., Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef 
(Tel. 02242 872-120, Fax 02242 872-100). 
TRwS 779 Allgemeine technische Regelungen 
Die Anwendungsbedingungen in der Bekanntmachung des StMUGV vom 20. November 2006 (AllMBl S. 
499) und Nr. 3.2 sind zu beachten. 
TRwS 781 Tankstellen für Kraftfahrzeuge 
Die Anwendungsbedingungen in der Bekanntmachung des StMUGV vom 10. Oktober 2008 (AllMBl S.630) 
sind zu beachten. 
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TRwS 784 Betankung von Luftfahrzeugen 
zu Nr. 4.2.2 Abs. 1:  
Bei Tankstellen ohne Aufsicht („mannlose Tankstellen“) ist zusätzlich eine betriebstägliche Kontrolle (durch 
den Betreiber oder beauftragte, eingewiesene Personen) durchzuführen und eine Notrufnummer auszuhän-
gen. Anstelle einer Notrufnummer kann eine Notrufeinrichtung zu einer ständig besetzten Stelle oder eine 
Not-Aus-Schaltung vorgesehen werden. In Einzelfällen, z.B. in Schutzgebieten, können weitergehende Maß-
nahmen, wie z.B. eine Videoüberwachung der Tankstelle, notwendig sein. 
zu Nr. 4.4.2:  
Die TRwS berücksichtigt nicht die Möglichkeit einer Undichtheit des Schlauchs. Das nach Nr. 2.3 Anhang 2 
vorzuhaltende Rückhaltevolumen R1 ist daher aus dem jeweiligen Füllvolumenstrom und der max. Auslauf-
zeit zu berechnen. Werden die Schläuche nachweislich regelmäßig wiederkehrend, z. B. alle 3 Jahre im 
Rahmen der ADR-Prüfung der Tankwagen, druckgeprüft, kann für die Berechnung von R1 der Leckagevolu-
menstrom mit 10 % des Füllvolumenstroms angesetzt werden. 
zu Nr. 4.6.2: 
Bereitstellungsflächen sind Anlagen zum Lagern im Sinn von § 2 Abs. 1. Das nach Nr. 2.1 Anhang 2 erfor-
derliche Rückhaltevolumen R1 oder R2 hängt von den infrastrukturellen Maßnahmen ab. Ein Rückhaltevolu-
men R2 (entsprechend dem Rauminhalt des größten Tankwagens) ist nicht erforderlich, wenn die Anlagen 
täglich mehrmals durch sachkundiges Personal überwacht werden, die Schläuche regelmäßig wiederkeh-
rend druckgeprüft werden, eine eigene Flughafen-Feuerwehr vorhanden ist und in der Entwässerungsein-
richtung ein Absperrschieber eingebaut ist, der nach dem Schließen eine Rückhaltung von Leckagen ermög-
licht. 
zu Nr. 4.7.2: 
Bei Verwendung der ASS ohne ANA ist ein Rückhaltevolumen von 500 l vorzuhalten. 
Soweit die VAwS, die Anhänge zur VAwS oder die nach Nummer 1 eingeführten technischen Regeln oder 
die nachfolgenden Bestimmungen von den TRwS abweichende Regelungen treffen oder zu den Regelungen 
der TRwS in Widerspruch stehen, gehen diese Regelungen denen der TRwS vor. Nicht eingeführte TRwS 
können als Erkenntnisquellen herangezogen werden. 
4. Besondere Einzelregelungen 
Nach § 5 werden folgende technische Vorschriften eingeführt: 
– Biogasanlagen 

Das Biogashandbuch Bayern - Materialienband -, Kapitel 2.2.4 Wasserwirtschaft (ohne Nrn. 2.2.4.9 und 
2.2.4.10) wird als technische Regel für Biogasanlagen eingeführt. 

– Eigenverbrauchstankstellen mit geringem Verbrauch in der Landwirtschaft 
Für Eigenverbrauchstankstellen mit geringem Verbrauch in der Landwirtschaft gelten die Anforderungen 
der Bekanntmachung des StMUGV vom 10. Oktober 2008 (AllMBl S.630).  
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Anlage 10-1 
Anlagenkataster - Mustergliederung 
 
1. Allgemeine Angaben 
Name des Betreibers,  
Anschrift,  
Wirtschaftszweig 
 
2. Anlage 
Ort der Anlage (Rechts- und Hochwert, Gauß - Krüger - Koordinaten) 
Bezeichnung der Anlage 
Art der Anlage (L-, A-, U-, H-, B-, V-, Rohrleitungsanlage), Bauart, Anlagenteile, Schutzvorkehrungen, Werk-
stoffe (Anzahl der Behälter, ober-/unterirdisch, ein-/doppelwandig, mit/ohne Auffangraum; Anzahl der Plät-
ze/Flächen, unbefestigt, stoffundurchlässig; Rohrleitungen, ober-/unterirdisch, einwandig/im Schutz-
rohr/doppelwandig/Saugleitung; Überfüll-/Abfüllsicherung/Leckanzeigegerät) Fachbetriebspflicht 
Datum der Inbetriebnahme 
Datum der letzten wesentlichen Änderung 
maßgebendes Volumen nach § 6 und Nr. 6 
Datum der Stilllegung 
 
3. Behördliche Vorgänge 
Genehmigungsbescheid (Behörde, Aktenzeichen, Datum) 
 
4. Gefährdungspotenzial 
Stoffart (Mineralölprodukt, JGS, sonstige Stoffe) 
maßgebende Wassergefährdungsklasse 
Lage zu Wasserschutzgebieten (Schutzzone), Heilquellenschutzgebieten, Überschwemmungsgebieten, 
sonstigen schutzbedürftigen Gebieten 
Gefährdungsstufe nach § 6 
 
5. Schadensvorsorge 
Alarmpläne, 
Hilfsmaßnahmen im Schadensfall 
 
6. Überwachung 
Prüfung durch Sachverständige, Termine, Prüfer, Prüfergebnisse, Mängelfeststellungen, Mängelbeseitigung 
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Anlage 13-1 
Eignungsfeststellung - Hinweise zur Antragstellung und zum Verfahren 
 
1. Allgemeines 
1.1. Mit dem Antrag auf Eignungsfeststellung ist der Nachweis zu führen, dass die Anlage mindestens 
die Grundsatzanforderungen nach § 3 oder für sie eingeführte Anforderungen nach den Anhängen zu § 4 
Abs. 1 erfüllt oder eine gleichwertige Sicherheit zu Anlagen einfacher oder herkömmlicher Art aufweist. 
1.2. Eignungsfeststellungsverfahren können nur dann zügig einer Entscheidung zugeführt werden, wenn 
das Vorliegen der verschiedenen Entscheidungsvoraussetzungen aufgrund hinreichend plausibler Angaben 
in den Antragsunterlagen geprüft werden kann. 
1.3. Die Antragsunterlagen sind in übersichtlicher Form vollständig vorzulegen. Sind erforderliche Unter-
lagen noch nicht vorhanden und ist auch ohne sie eine vorläufige Prüfung möglich, soll die Kreisverwal-
tungsbehörde der insoweit unvollständigen Antragstellung dann zustimmen, wenn mit den eingereichten 
Antragsunterlagen angegeben wird, welche Unterlagen bis zu welchem Termin nachgereicht werden. 
1.4. Im Regelfall ist ein Antrag mit den Originalunterschriften der Vertretungsberechtigten des Antragstel-
lers in Mappen und Ordnern im Format DIN A4 in 3-facher Ausfertigung vorzulegen. 
1.5. Großformatige Pläne, Zeichnungen u. Ä. sind so zu falten, dass sie ohne Ausheftung aufgefaltet 
werden können. Auf DIN 824 wird hingewiesen. Die Bildaufteilung sollte so gestaltet werden, dass der 
Zeichnungsinhalt gleichzeitig mit dem zugehörigen Textteil einsehbar ist. 
1.6. Auf Karten, Zeichnungen und Plänen ist der Maßstab anzugeben. Auf Karten, Werksplänen, Grund-
rissen u. Ä. sind die Nordrichtung sowie die Hoch- und Rechtswerte (Gauß-Krüger-Koordinaten) einzutra-
gen. 
1.7. Auf jedem Blatt der Antragsunterlagen ist durch eine Datumsangabe der Sachstand deutlich zu ma-
chen, damit bei späteren Ergänzungen und Korrekturen leicht erkennbar ist, um welche Fassung es sich 
handelt. Bei Änderungsanträgen sind die zu ändernden Teile farblich oder durch Schraffuren hervorzuheben. 
2. Antragsunterlagen 
Es sind nur die im Einzelfall notwendigen Antragsunterlagen vorzulegen. Die nachfolgende Aufzählung ist 
kein Katalog von Mindestanforderungen, sondern enthält eine Darstellung möglicher Antragsunterlagen.  
Die Antragsunterlagen sind im Regelfall wie folgt zu gliedern (die Mustergliederung bezieht sich auf eine 
Anlage einschließlich Auffangvorrichtungen): 
 
1. Antrag 
2. Lage der Anlage 
3. Anlagenbeschreibung 
4. Gefährdungspotenzial 

Wassergefährdende Stoffe 
Abmessungen, Volumen 
Gefährdungsstufe, Bewertung 

5. Standsicherheit, Festigkeit 
6. Dichtigkeit und Beständigkeit der Anlage 
7. Sicherheitseinrichtungen 
8. Auffangvorrichtungen 
9. Maßnahmen im Schadensfall 
10. Errichtung, Betrieb 
11. Überwachung 
12. Gleichwertigkeitsnachweis 
13. Anlagenverzeichnis 
 

Anlagen 
1. Lageplan zu Nr. 2 
2. Anlagenbezeichnungen zu Nr. 3 einschließlich 

Entwässerungsplan 
3. Liste der eingesetzten wassergefährdenden 

Stoffe zu Nr. 4.1 
4. Berechnung des Anlagenvolumens und der 

Gefährdungsstufe zu Nrn. 4.2 und 4.3 
5. Werkstoffunterlagen, geprüfte statische Nach-

weise zu Nr. 5 
6. Dichtheits- und Beständigkeitsnachweise zu 

Nr. 6 
7. Berechnung des Auffangvolumens, Nachweise 

zur Dichtheit und Beständigkeit der Auffangflä-
chen zu Nr. 8 

8. Alarmplan, Maßnahmen zur Entsorgung von 
Leckagemengen zu Nr. 9 

9. Einbau- und Betriebsanweisungen zu Nr. 10 
10. Überwachungskonzept zu Nr. 11 
11. vorhandene Zulassungen und Bewertungen 
12. Liste der maßgebenden Bewertungsgrundla-

gen 
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3. Hinweise zu den Antragsunterlagen 
3.1. Antrag 
Der Antrag soll in kurz gefasster Form angeben, für welche Anlage oder welches Anlagenteil mit genauer 
Bezeichnung eine Eignungsfeststellung beantragt wird. Er kann schriftlich oder in elektronischer Version 
vorgelegt werden. 
3.2. Lage 
3.2.1. Bei Anträgen auf Eignungsfeststellung sind Standort und Umgebung der Anlage mithilfe verschiede-
ner Karten und Pläne zu beschreiben. Dabei sollen vor allem folgende Punkte berücksichtigt werden: 
− Lage der Anlage in der Landschaft, im Ort und bei größeren Betrieben im Werk, 
− Lage der Anlage zu Wasserschutzgebieten, Heilquellenschutzgebieten, Überschwemmungsgebieten, 
− Abstände zu Bächen, Flüssen, Seen und sonstigen Gewässern, 
− Nachbaranlagen. 
3.2.2. Bei der Prüfung der Lage der Anlage und ihrer Umgebung ist auch zu ermitteln, ob die Anlage am 
vorgesehenen Ort zulässig ist. Dabei ist vor allem auf Schutzgebiete zu achten. 
3.2.3. Der Standort ist in einer topographischen Karte, Maßstab 1:25.000 oder 1:10.000, einzutragen. Für 
die Anlage wichtige Merkmale des Standortes, wie Schutzgebiete oder benachbarte Anlagen, sind ebenfalls 
darzustellen. Der Kartenausschnitt soll so gewählt werden, dass ein Gebiet mit einem Radius von 2 km um 
die Anlage dargestellt ist. 
3.2.4. Ist die Anlage Teil eines Betriebes, ist ergänzend ein Werksplan vorzulegen, aus dem die Lage der 
Anlage im Betrieb erkennbar ist. Die verschiedenen Gebäude und Anlagen sind mit den betriebsüblichen 
Bezeichnungen zu versehen. Die beantragte Anlage ist deutlich zu kennzeichnen. 
3.3. Anlagenbeschreibung 
3.3.1. In kurz gefasster Form soll angegeben werden, welchem Zweck die Anlage dient und mit welchen 
Nebeneinrichtungen sie verbunden ist. 
3.3.2. Das Anlagenschema soll die wesentlichen Bestandteile der Anlage und ihre Funktion verdeutlichen. 
Erforderlichenfalls ist es durch eine kurze Beschreibung zu ergänzen. 
Dabei können Blockdiagramme und Grundfließbilder nach DIN EN ISO 10628 und andere Skizzen nützlich 
sein. 
Mit den weiteren Anlagenbezeichnungen sind alle für den Aufbau der Anlage maßgebenden Merkmale dar-
zustellen, wie Abfüll- und Umschlagplätze, Behälter, Rohrleitungen, Pumpen, Armaturen, Auffangvorrichtun-
gen, Anschlüsse an Abwasseranlagen, Leckanzeigegeräte, Überfüllsicherungen, Entlastungseinrichtungen 
und Löschmittelauffangvorrichtungen. 
3.3.3. Der Entwässerungsplan muss alle in Frage kommenden Anlagen und Gebäude erfassen. Die Rohr-
führung der Schmutz-, Regen- und sonstigen Entwässerungsleitungen muss bis zur Einleitungsstelle ins 
öffentliche Gewässer oder in die öffentliche Kanalisation unter Angabe des Rohrmaterials, des Rohrdurch-
messers, der Haltungslängen und Gefälleverhältnisse dargestellt werden. 
3.4. Wassergefährdende Stoffe 
3.4.1. Die Liste der eingesetzten oder für den Einsatz vorgesehenen wassergefährdenden Stoffe soll um-
fassen:  
− Stoffname, 
− wissenschaftliche Bezeichnung des Stoffes oder der Einzelstoffe in Zubereitungen nach IUPAC (Interna-

tional Union of Pure and Applied Chemistry),  
− CAS (Chemical Abstracts Service) -Nr.,  
− Stoffnummer entsprechend der Verwaltungsvorschrift nach § 19g Abs. 5 WHG,  
− Wassergefährdungsklasse,  
− Stoffmenge und/oder Stoffdurchsatz, Zweck des Stoffes (z.B. Rohstoff, Hilfsstoff, Produkt). 
3.4.2. Sicherheitsdatenblätter für die angegebenen wassergefährdenden Stoffe sind dem Antrag beizufügen. 
3.5. Abmessungen, Volumen 
Es sind die wesentlichen Abmessungen der Anlage, soweit sie nicht unmittelbar den Anlagenzeichnungen 
zu entnehmen sind, anzugeben. Besonders ist das für die Bestimmung der Gefährdungsstufe maßgebende 
Volumen zu ermitteln. 
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3.6. Gefährdungsstufe, Bewertung 
Anhand der maßgebenden Wassergefährdungsklasse und des Anlagenvolumens ist die Gefährdungsstufe 
nach § 6 zu ermitteln und anzugeben. 
3.7. Standsicherheit, Festigkeit 
Mit den geprüften statischen Nachweisen sind die Festigkeit und Standsicherheit der Anlage zu belegen. 
Diese Nachweise sind nicht vorzulegen, wenn belegt werden kann, dass die Anlage bereits im Rahmen an-
derer öffentlich-rechtlicher Verfahren in statischer Hinsicht geprüft worden ist und aus Gründen des Gewäs-
serschutzes keine anderen Berechnungsansätze zu beachten sind. 
3.8. Dichtheit und Beständigkeit der Anlage 
Mit dem Dichtheits- und Beständigkeitsnachweis ist für alle Anlagen und Anlagenteile zu belegen, dass die 
in der Anlage oder an den Anlagenteilen eingesetzten Werkstoffe und Abdichtungsmittel gegen die in der 
Anlage verwendeten Stoffe undurchlässig und beständig sind. 
3.9. Sicherheitseinrichtungen 
Es sind die vorgesehenen Sicherheitseinrichtungen wie Grenzwertgeber, Überfüllsicherungen, Leckanzeige-
geräte, Leckageerkennungssysteme, Schnellschlusseinrichtungen, Brandmelder, Warngeräte für brennbare 
und nicht brennbare Dämpfe anzugeben. 
3.10. Auffangvorrichtungen 
Es ist nachzuweisen, dass ausreichende Auffangvorrichtungen vorhanden sind und diese gegen die was-
sergefährdenden Stoffe dicht und beständig sind. 
3.11. Maßnahmen im Schadensfall 
Es ist anzugeben, wie Schadensfälle und Brände schnell erkannt werden, und welche Maßnahmen zur Ab-
hilfe und für die Brandbekämpfung vorgesehen sind. Dabei ist vor allem darauf einzugehen, welche Stellen 
innerbetrieblich wie alarmiert werden, welche betrieblichen Stellen wie öffentliche Hilfe anfordern und wie 
und von welcher betrieblichen Organisationseinheit die notwendigen Maßnahmen nach § 8 getroffen wer-
den. Des Weiteren ist anzugeben, wie eventuell ausgelaufene wassergefährdende Stoffe entsorgt werden 
sollen. 
3.12. Errichtung und Betrieb 
Es sind die bei der Errichtung vorgesehenen Maßnahmen der Bauüberwachung und Qualitätssicherung 
anzugeben. Dafür besonders eingesetzte Personen oder Stellen sind gesondert zu benennen. Bei umfang-
reichen Anlagen ist ein Bauüberwachungsplan, der die Maßgaben für die Eigen- und Fremdüberwachung 
der bauausführenden Firmen enthält, vorzulegen. Dabei ist anzugeben, wie die Qualität der Werkstoffe, evtl. 
Beschichtungen und ihre ordnungsgemäße Verbindung sichergestellt werden. 
Weiterhin ist anzugeben, welche betrieblichen Vorsorgemaßnahmen im Einzelfall erforderlich sind, z.B. zum 
Schutz einer Beschichtung. 
3.13. Überwachung 
Es ist ein Überwachungskonzept zu erstellen. 
Das Überwachungskonzept soll alle für die betriebliche Eigenüberwachung und die vorgesehene Fremd-
überwachung durch anerkannte Sachverständige erforderlichen Angaben enthalten. In einfachen Fällen 
kann auf die Vorlage eines Überwachungskonzeptes verzichtet werden. 
3.14. Gleichwertigkeitsnachweis 
Durch Vorlage bereits vorhandener Zulassungen, z.B. für Überfüllsicherungen, entfällt eine erneute Prüfung 
der entsprechenden Anlagenteile. Die Vorlage von Gutachten ist erforderlich, um einzelne Sachverhalte zu 
belegen. Der Gutachter muss unabhängig sein. 
Die Liste der maßgebenden Bewertungsgrundlagen soll die wasserrechtlichen und sonstigen Regelungen 
enthalten, die für die Bewertung der Anlage und den Gleichwertigkeitsnachweis maßgebend sind, wie Anfor-
derungskataloge und Richtlinien. 

 

 


	§ 1 Anwendungsbereich
	§ 2 Begriffsbestimmungen
	§ 3 Grundsatzanforderungen
	§ 4 Allgemeine Anforderungen an Anlagen, Anforderungen an bestimmte Anlagen
	§ 5 Allgemein anerkannte Regeln der Technik
	§ 6 Gefährdungspotenzial, Gefährdungsstufen
	§ 7 Weitergehende Anforderungen, Ausnahmen
	§ 8 Allgemeine Betriebs- und Verhaltensvorschriften – Anzeigepflicht
	§ 9 Anlagen in Schutzgebieten und Überschwemmungsgebieten
	§ 10 Anlagenkataster
	§ 11 Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender flüssiger und gasförmiger Stoffe
	§ 12 Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender fester Stoffe
	§ 13 Verfahren
	§ 14 Voraussetzungen für Eignungsfeststellung und Bauartzulassung
	§ 15 Eignungsfeststellung und andere behördliche Entscheidungen
	§ 16 Vorzeitiger Einbau
	§ 17 Abwasseranlagen als Auffangvorrichtungen
	§ 18 Sachverständige
	§ 19 Überprüfung von Anlagen
	§ 20 Anlagenkartei, Befreiung von der Anzeigepflicht
	§ 21 Ausnahmen von der Fachbetriebspflicht
	§ 22 Technische Überwachungsorganisationen
	§ 23 Nachweis der Fachbetriebseigenschaft
	§ 24 Ordnungswidrigkeiten
	§ 25 Bestehende Anlagen
	§ 26 In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten, Übergangsregelungen
	Anhang 1 Allgemeine Anforderungen an Anlagen
	Anhang 2 Besondere Anforderungen an oberirdische Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden flüssigen Stoffen
	Anhang 3 Besondere Anforderungen an Anlagen zum Verwenden wassergefährdender Stoffe im Netzbereich von Elektrizitätsversorgungsunternehmen
	Anhang 5 Besondere Anforderungen an Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle, Festmist und Silagesickersäften (JGS-Anlagen)
	Anhang 6 Besondere Anforderungen an Anlagen zum Verwenden wassergefährdender Stoffe in Wasser-kraftwerken

